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Notrufe

bereitschaftsDienst 
Der ärzte u. apotheken

Behörden- 
sprechstunden

Notfallrettung/Notarzt (europaweit)  ...............................  112
Feuerwehr  ..........................................................................  112
Polizei  .................................................................................. 110
Krankentransport  .............................................................0781 19222
Polizeirevier Haslach  ............................................................... 975920
Ortenau Klinikum Wolfach  ............................................. 07834 9700
Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim  ................................... 07821 930
Ortenau Klinikum Offenburg  ........................................... 0781 4720
Gift-Notruf  ....................................................................... 0761 19240
Telefonseelsorge  .......................................................... 0800 1110222
(Kostenfrei)

Strom- und Wasserversorgung  .......................................  2621
Störungsdienst Haslach, Bollenbach, Schnellingen
(Stadtwerke Haslach)

Stromversorgung-Störungsdienst- .......................  078212800
Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach, Steinach 
(E-Werk Mittelbaden)

Wasserversorgung -Störungsdienst-  ............... siehe Gemeinde-
Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach,  ......................  verwaltungen
Steinach  ..................................  Tel. 3848, Mobil: 01757211505
Gasversorgung badenova Störungsdienst  ................. 08002767767

NOTRUFNUMMERN (Notfallpraxis Offenburg)
Mo., Di., Do.: 19–22 Uhr, Fr.: 16–22 Uhr, Sa., So. und gesetzl. 
Feiertage: 8–22 Uhr - unter der Rufnummer 116 117

Ärztlicher und kinderärztlicher Notdienst sowie Augenarzt
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (Allgemeinärzte) Tel. 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer: 0761 120 120 00

Tierärztlicher Notdienst: zu erfragen beim Haustierarzt

Apotheken-Notdienst
Notdienst-Wechsel jeweils morgens um 08.30 Uhr.
Freitag, 17.05.2024: Stadt-Apotheke Hornberg 
Tel.: 07833 - 77 77, Werderstr. 8, 78132 Hornberg 
Samstag, 18.05.2024: Kloster-Apotheke Haslach 
Tel.: 07832 - 88 89, Klosterstr. 2, 77716 Haslach im Kinzigtal 
Sonntag, 19.05.2024: Apotheke am Kurgarten Zell 
Tel.: 07835 - 32 33, Hauptstr. 169, 77736 Zell a. H. (Unterharmersbach)
Montag, 20.05.2024: Schloss-Apotheke Wolfach 
Tel.: 07834 - 62 42, Hauptstr. 10, 77709 Wolfach 
Dienstag, 21.05.2024: Linden-Apotheke Oberwolfach 
Tel.: 07834 - 65 65, Wolftalstr. 17, 77709 Oberwolfach 
Mittwoch, 22.05.2024: Apotheke zur Eiche Hausach 
Tel.: 07831 - 63 35, Gustav-Rivinius-Platz 1, 77756 Hausach 
Donnerstag, 23.05.2024: Apotheke Steinach 
Tel.: 07832 - 9 18 40, Hauptstr. 29, 77790 Steinach 
Freitag, 24.05.2024: Stadt-Apotheke Haslach 
Tel.: 07832 - 22 91, Hauptstr. 26, 77716 Haslach im Kinzigtal 
Samstag, 25.05.2024: Stadt-Apotheke Zell 
Tel.: 07835 - 50 07, Nordracher Str. 2, 77736 Zell am Harmersbach
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AMTSBLATT DER STADT HASLACH
UND DER GEMEINDEN FISCHERBACH, HOFSTETTEN, 
MÜHLENBACH UND STEINACH.
Herausgeber sind die Bürgermeisterämter. 
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der jeweilige Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt
Bezugspreis Jahresabo in Steinach und Welschensteinach: 23,00 €
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr.
Verlag, Druck, gewerbliche Anzeigen und gewerbliche
Beilagen sowie private Anzeigen: ANB Reiff-Verlagsgesellschaft & 
Cie GmbH · Marlener Str. 9 · 77656 Offenburg · Telefon 0781/504-14 55 · 
Fax 0781/504-1469 · E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de · www.anb-reiff.de

Haben Sie Ihr Mitteilungsblatt nicht erhalten?
Oder bekommen Sie es unregelmäßig?

Kontaktieren Sie uns mit Name und Anschrift unter:
0781/504-5566 • anb.zustellung@reiff.de

Haslach
Stadtverwaltung Haslach, Tel. 706-0
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr
und nach Terminvereinbarungen
Internet: http://www.haslach.de Zentrale e-mail: stadt@haslach.de

Polizeirevier Haslach
Schwarzwaldstr.16
Tel. 975920 Rund um die Uhr persönlich und
Fax 9759229 telefonisch erreichbar.

Postagentur Haslach  Mo. – Mi., Fr. 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr
Im Spießacker 15-17 Do.              10.00 – 12.00 Uhr
 Sa.                09.00 – 13.00 Uhr

TÜV Haslach, Eichenbachstr. 2, Tel. 979340
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr
 12.30 - 16.00 Uhr
Fischerbach
Gemeindeverwaltung  Montag bis Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 38  Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr
Tel. 91900  Freitag  8.00 - 13.00 Uhr
Fax 919020   Termine gerne auch außerhalb der Öffnungs-

zeiten nach telefonischer Vereinbarung 
E-Mail: gemeinde@fischerbach.de · Internet: http://www.fischerbach.de
Freiw. Feuerwehr, Kdt. Markus Schwarze, Mobil: 0151 25388038
Wasserversorgung-Störungsdienst, Bauhof, Mobil: 0175 4075299
Forstrevierleiter Frank Werstein, Tel. 07832-969280, Fax: 07832-977618, 
Mobil: 0162 2535770, E-Mail: Frank.Werstein@ortenaukreis.de

Hofstetten
Gemeinde Hofstetten  Montag-Donnerstag  8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 5  Dienstag und Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr
Tel. 07832 91290  Freitag    8.00 - 12.30 Uhr
Fax 07832 912920  
Internet: http://www.Hofstetten.com • E-Mail: gemeinde@hofstetten.com

Mühlenbach
Gemeindeverwaltung  Montag-Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Hauptstr. 24  Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr
Tel. 07832 91180 Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
Fax 07832 911820   Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind nach 

telefonischer Vereinbarung gerne möglich.
Internet: http://www.muehlenbach.de • E-Mail: gemeinde@muehlenbach.de

Steinach
Gemeindeverwaltung  Montag - Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Kirchstraße 4 Montag, Dienstag  14.00 - 16.00 Uhr
Tel. 07832 91980 Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
Fax 07832 919820 Freitag 8.30 - 13.00 Uhr
 
Internet: http://www.steinach.de • E-Mail: info@steinach.de

Ortsvorsteher Xaver Rockenstein, Tel. 0151/70884874 oder 07832/4648
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Forstrevierleiter Günter Schmidt, Tel. 1842, Fax 994127, Handy 01622535777

Postagentur  Mo: 09.00 – 12.00 und 14.30 – 18.00 Uhr
Hauptstraße 17  Di: 09.00 – 12.30 Uhr, Mi: 09.00 – 12.30 Uhr
Tel. 2535  Do: 09.00 – 12.00 Uhr und 14.30 – 18.00 Uhr
 Fr: 09.00 – 12.30 Uhr, Sa: 09.00 – 12.00 Uhr

Redaktionsschlussänderung 
wegen Fronleichnam

Redaktionsschluss: Montag, 27.05., 16 Uhr
Erscheinung: Freitag, 31.05.
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Haslach im Kinzigtal

Stadtnachrichten aus Haslach im Kinzigtal. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Philipp Saar
Herausgeber: Stadtverwaltung Haslach · Telefon 07832 706-174 · Telefax 07832 706-178 · stadtnachrichten@haslach.de · www.haslach.de

VINUM-Wein und Genuss  
entführt Haslach wieder in den Weinabend 

im Klostergarten am 18. Mai 
  
Am morgigen Samstag, den 18. Mai wird der Klo-
sterpark in Haslach von 16:00 bis 22:00 Uhr zur 
Bühne für den Weinabend – ein Abend voller fri-
scher Weine, spritzige Aperitifs und köstlicher Spei-
sen. 
  
Erleben Sie die Magie des kommenden Sommers in 
einer gemütlichen Atmosphäre. Entdecken Sie eine 
Auswahl an tollen Weinen, die perfekt zur Jahres-
zeit passen. Für jeden Geschmack ist etwas dabe. 
Die Pizzeria Oronzo wird mit ihrem authentischen 
italienischen Flair köstliche Leckerbissen zaubern, 
die perfekt zu den Weinen passen. 
  
Der Weinabend verspricht nicht nur exzellenten 
Genuss, sondern auch ein Gemeinschaftserlebnis. 
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Stadtnachrichten
amtlich und aktuell

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Haslach für das Jahr 2022 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.05.2024 auf Grund von § 95b der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg den Jahresabschluss der Stadt Haslach für das Jahr 2022 
mit folgenden Werten festgestellt: 
 
 

 
EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 22.148.516,00 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -23.881.248,69 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) -1.732.732,69 

1.4 Außerordentliche Erträge 120.874,05 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen -4.579,00 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 116.295,05 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) -1.616.437,64 

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.388.899,86 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.375.173,26 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 13.726,60 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.788.629,34 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.188.190,92 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätig-
keit (Saldo aus 2.4 und 2.5) -2.399.561,58 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -2.385.834,98 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.195.696,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -2.275.387,96 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstä-
tigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 1.920.308,04 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) -465.526,94 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen -154.217,04 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 4.817.601,14 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln  
(Saldo aus 2.11 und 2.12) -619.743,98 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjah-
res (Saldo aus 2.13 und 2.14) 4.197.857,16 
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3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 7.059,00 

3.2 Sachvermögen 86.518.299,83 

3.3 Finanzvermögen 19.290.821,93 

3.4 Abgrenzungsposten 730.945,67 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 106.547.126,43 
3.7 Basiskapital 58.248.148,57 

3.8 Rücklagen 5.998.717,50 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 36.295.934,95 

3.11 Rückstellungen 499.992,43 

3.12 Verbindlichkeiten 4.968.918,19 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 535.414,79 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 106.547.126,43 
 
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO) 
 

Detaillierte Darstellung der Behandlung von 
Überschüssen und Fehlbeträgen2) 

2019 2020 2021 2022 

EUR EUR EUR EUR 
1 2 3 4 

1.  beim ordentlichen Ergebnis 
  

    

1.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüs-
sen des ordentlichen Ergebnisses 1.351.678,34 3.338.729,64 2.924.272,66 0,00 

1.4 Entnahme aus der Rücklage aus Über-
schüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,000 0,00 1.732.732,69 

2. beim Sonderergebnis 
  

    

2.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüs-
sen des Sonderergebnisses 57,00 417,50 0,00 116.295,05 

 
5. Die angefallenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden ge-

nehmigt. 
 
Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Jahr 2022 liegt zur Einsicht der Bürger 
und Abgabepflichtigen öffentlich bei der Stadtverwaltung Haslach (Kämmerei) aus. Die Offen-
legung erfolgt in der Zeit vom 
 
Dienstag, den 21. Mai 2024 bis einschließlich 
 
Dienstag, den 04. Juni 2024. 
 
 
Haslach, den 15. Mai 2024 
 
Philipp Saar 
Bürgermeister 
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abzüglich möglicher Betriebserlöse 
sowie etwaiger Erlöse aus der Finanz-
wirtschaft. 

 
7.  § 13 Nr. 3 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Die Abschreibungsumlage wird von 

den einzelnen Verbandsmitgliedern 
nach dem tatsächlichen Aufwand 
(Netto-Abschreibungen) entsprechend 
dem Ausweis auf den jeweiligen Anla-
gekonten erhoben. Sofern die erwirt-
schafteten Abschreibungen nicht für 
künftige Investitionen des jeweiligen 
Verbandsmitglieds benötigt werden, 
sind sie zur Rückführung vom Eigenka-
pital der jeweiligen Gemeinde zu 
verwenden. 

  
§ 2 

Inkrafttreten  
  
Diese Änderungssatzung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
  
Haslach, den 08. Mai 2024 
  

Philipp Saar 
Bürgermeister 
und Verbandsvorsitzender 
  
Hinweis über die Verletzung von Ver-
fahrens- und/oder Formvorschriften 
nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 

Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung dieser 
Satzung schriftlich oder elektronisch ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden ist. 
  
Abweichend hiervon kann die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften auch nach Ablauf der Jahres-
frist von jedermann geltend gemacht 
werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 der Ge-
meindeordnung wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat oder wenn vor 
Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Satzungsbeschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich oder elektro-
nisch geltend gemacht worden ist. 

Öffentliche Bekanntmachung 
Jahresabschluss des  

Zweckverbandes  
’’Hochwasserschutz  

Raumschaft Haslach’’ zum 
31.12.2022 

Gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz 
(EigBG) in Verbindung mit §§ 18 u. 20 
des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ) sowie § 95 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) hat die Verbandsversamm-
lung am 08. Mai 2024 in öffentlicher Sit-
zung den Jahresabschluss und den 
Lagebericht zum 31.12.2022 des Zweck-
verbandes „Hochwasserschutz Raum-
schaft Haslach“ wie folgt festgestellt: 
  
1.   Feststellung des Jahresab-

schlusses
1.1  Bilanzsumme 20.752.689,22 € 
1.1.1  davon entfallen auf der 
 Aktivseite auf 
 das Anlagevermögen
 20.207.082,90 € 
 das Umlaufvermögen
 545.606,32 € 
 die Rechnungs-
 abgrenzungsposten  0,00 € 
1.1.2  davon entfallen auf der 
 Passivseite auf 
 das Eigenkapital 6.405.965,96 € 
 die Rückstellungen 0,00 € 
 die Beiträge, Ertrags- und 
 Kapitalzuschüsse
 13.442.812,94 € 
 die Verbindlichkeiten
 903.910,32 € 
 die Rechnungs-
 abgrenzungsposten 0,00 € 
1.2  Jahresgewinn / 
 Jahresverlust  0,00 € 
1.2.1  Summe Erträge 382.183,12 € 
1.2.2  Summe 
 Aufwendungen 382.183,12 € 
  
2. Entlastung der Betriebsleitung 
Die Betriebsleitung wird entlastet. 
  
3. Ortsübliche Bekanntmachung und 
Auslegung 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
2022 liegen gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 Ei-
genbetriebsgesetz Baden-Württemberg 
(EigBG) in der Zeit von 21. Mai bis 04. 
Juni 2024 bei der Stadtverwaltung Has-
lach – Kämmerei öffentlich aus. 
    
Haslach, den 13.05.2024 
  
 

Philipp Saar 
Bürgermeister 
und Verbandsvorsitzender 

Öffentliche Bekanntmachung 
1. Satzung 

  
zur Änderung der Verbandssatzung 

des Zweckverbands
„Hochwasserschutz Raumschaft 

Haslach“ 
  
Der Zweckverband „Hochwasserschutz 
Raumschaft Haslach“ hat in der Ver-
bandsversammlung am 08. Mai 2024 die 
1. Änderung der Verbandssatzung nach 
§ 21 Abs. 2 GKZ und § 5 Abs. 2 der Ver-
bandssatzung beschlossen. 
  

§ 1  
Änderungen, Ergänzungen,  

Neufassungen und Streichungen 
 
1.  § 1 Nr. 4 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Für die Wirtschaftsführung und das 

Rechnungswesen des Zweckverbands 
gelten die Bestimmungen des Eigen-
betriebsrechts. Die Wirtschaftsfüh-
rung und das Rechnungswesen 
erfolgen entsprechend dem geän-
derten Eigenbetriebsrecht auf der 
Grundlage der Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches. Von der Bildung 
eines Stammkapitals wird abgesehen. 

 
2.  § 5 Abs. 2 Buchstabe i) erhält folgende 

Neufassung:
  die Vergabe von Aufträgen nach dem 

Wirtschaftsplan, wenn sie im Einzelfall 
100.000,00 € übersteigen; 

 
3.  § 8 Nr. 3 Satz 5 wird ersatzlos gestri-

chen.
 
4.  § 12 Nr. 2 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Die Herstellungskosten werden 

zunächst über Zuweisungen finan-
ziert. Der nicht nach Satz 1 gedeckte 
Teil der Kosten ist von jeder Gemeinde 
über Investitionsumlagen nach den 
auf ihrer Gemarkung anfallenden 
Kosten zu finanzieren. 

5.  § 12 Nr. 3 wird ersatzlos gestrichen.
 
6.  § 13 Nr. 2 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Die Jahresumlage setzt sich zusammen 

aus 
 -  der Abschreibungsumlage für die 

Abschreibungen abzüglich der Auflö-
sungen 

 -  der Betriebskostenumlage für die 
Aufwendungen der Unterhaltung 
(außer Aufwendungen zur Schadens-
beseitigung an Bauwerken nach 
Hochwasserereignissen), für Wartung 
und Energiebedarf sowie für das 
Personal und andere erfolgswirk-
same Aufwendungen der Verbands-
anlagen nach § 2, Ziffer 2, Satz 1, 
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Wahlscheinantrag  
bequem per Internet 

Zu den Europa- und Kommunal-
wahlen am 09.06.2024 kann die Er-
teilung eines Wahlscheins schriftlich, 
elektronisch (z.B. per E-Mail, Internet) 
oder durch persönliche Vorsprache bei 
der Gemeindeverwaltung beantragt 
werden. Telefonische Anträge und 
Anträge per SMS sind nicht zulässig. 
  
Wir bieten für Sie die Beantragung 
eines Wahlscheins per Internet auf 
unserer Homepage   

www.haslach.de 
im Bereich „Rathaus & Service“ - 

Wahlen 
an. 
Beim Aufruf des Links erhalten Sie ein 
Erfassungsformular für Ihre Antrags-
daten. Die Daten auf Ihrer Wahlbe-
nachrichtigung müssen Sie in das 
Antragsformular eintragen. Ihnen 
steht es offen, sich die Unterlagen 
nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift senden zu 
lassen. Für die automatische Prüfung 
Ihrer Daten benötigen wir unter an-
derem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- 
und Wählernummer. Sollten Ihre An-
tragsdaten nicht mit unserem 
dialogisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhalten Sie auto-
matisch einen Hinweis. 
  
Alternativ können Sie Ihren Wahl-
scheinantrag auch rasch und einfach 
mit Ihrem Mobilgerät über den QR-
Code auf der Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung aufrufen. Die meisten 
Daten sind hier bereits hinterlegt - Sie 
erfassen nur Ihr Geburtsdatum und 
möglicherweise noch eine abwei-
chende Versandadresse. 
  
Ihre Antragsdaten werden verschlüs-
selt über das Internet in eine Sammel-
datei zur Abarbeitung übertragen. Der 
Wahlschein und die Briefwahlunterla-
gen werden Ihnen von uns anschlie-
ßend per Post/Amtsbote zugestellt. 
  
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichti-
gung nicht vorliegen haben, können 
Sie auch formlos per E-Mail an blank@
haslach.de oder joos@haslach.de ei-
nen Wahlschein beantragen. In die-
sem Fall müssen Sie Ihren Familienna-
men, Ihre Vornamen, Ihr 
Geburtsdatum und Ihre Wohnan-
schrift (Straße, Hausnummer, Postleit-
zahl, Ort) angeben. 
Bei Fragen zum Antragsverfahren 
wenden Sie sich bitte an Frau Blank 
Tel.: 07832/706-141 oder Frau Joos 
07832/706-0. 
  
Stadt Haslach 
Bürgeramt

 

Iris Haas in den Ruhestand 
verabschiedet 

Nach 33 Dienstjahren bei der Stadt Has-
lach wurde Iris Haas vom Bürgerbüro  
der Kommune in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Die gebürtige 
Tuttlingerin hatte im Februar 1991 im 
Bürgeramt der Stadt Haslach den Dienst 
angetreten, zuvor war sie 13 Jahre  
Verwaltungsangestellte bei der Bundes-
wehr. Bürgermeister Philipp Saar  
würdigte bei der kleinen Verabschie-
dungsfeier im Kreise ihrer Kolleginnen 
und Kollegen und ihres Lebensgefährten 
Christian Borho ihren Einsatz für die Bür-
gerinnen und Bürger. Mit ihrem Dienst 
am Empfangscounter habe sie der Info-
theke ein freundliches Gesicht gegeben 
und als erste Ansprechpartnerin und 
Auskunftsgebende an der Telephonzen-
trale war sie auch die „verbindende 
Stimme“ im Rathaus, die für eine gute 
Zuordnung der Anliegen an die einzel-
nen Abteilungen Sorge getragen habe. 
Ihr offenes und ausgeglichenes Wesen 
war im Kollegenkreis geschätzt, ihre Um-
sicht und Voraussicht habe sich auch bei 
dem von ihr betreuten Sachgebiet, den 
„verkehrsrechtlichen Anordnungen“, 
die Baustellenverkehre ebenso wie ver-
kaufsoffene Sonntage regelten, für die 
Antragssteller stets als hilfreich erwie-
sen, konnte sie doch gerade hier aus 
einem großen Erfahrungsschatz schöp-

fen. Der zentrale Posteingang und die 
Verantwortung für das Fundbüro und 
die Mitarbeit im Einwohnermeldeamt 
ergänzten ihre Tätigkeitsfelder. In ihrem 
Ruhestand freut sie sich auf die vermehr-
te Gartenarbeit in Oberwolfach und 
wird sich auch weiterhin als beliebte 
Hundesitterin einbringen. 

Blumenstrauß und Abschiedsgeschenk 
übergab Bürgermeister Philipp Saar 
(rechts) bei der kleinen Feierstunde zum 
Abschied von Iris Haas (zweite von 
rechts) aus dem aktiven Verwaltungs-
dienst. Mit dabei waren unter anderem 
Laura Heizmann für den Personalrat der 
Stadt, Bürgeramtsleiterin Maike Fischer, 
Hauptamtsleiter Adrian Ritter und Le-
bensgefährte Christian Borho. 
Foto: Stadt Haslach
 

Die Röm. Kath. Kirchengemeinde Haslach bietet Ihnen im Kath.
Stadtkindergarten ab 01.09.2024 folgende Praktikumsstellen an:

Nähere Informationen und weitere Stellen-
angebote finden Sie unter www.vst-lahr.de
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne
unter 07821 9780870 an die Leitung Frau Nitz
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
2 Stellen
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DEINE ENERGIE. 
UNSERE LEIDENSCHAFT.     
STROM. WASSER. FERNWÄRME.

www.stadtwerke-haslach.de

UNSERE LEIDENSCHAFT.     

WIR WÜNSCHEN DEM SV HASLACH 
VIEL ENERGIE FÜR DAS GROSSE FINALE!

STADT HASLACHC
ARBEITEN BEI DERARBEITEN BEI DER

Sachbearbeiter im Finanzwesen (m/w/d)
• Stellvertretung der Kämmerin

• Fortführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

• Mitwirkung bei der Umsetzung des §2b Umsatzsteuergesetz

• Gebührenkalkulationen

• Unbefristete Vollzeitstelle (100%) mit einer flexiblen Arbeitszeitregelung

• Interessanter und abwechslungsreicher Aufgabenbereich

• Besoldung bis aktuell A11 oder EG 11 TVöD (je nach Qualifikation und persönlichen
Voraussetzungen) und Betriebliche Altersvorsorge

Dann bewirb Dich unter:
E-Mail: bewerbung@haslach.de
Auskünfte über die Tätigkeit: 07832/ 706-121 Gisela Ringwald
Auskünfte zum Arbeitsverhältnis: 07832/ 706-112 Adrian Ritter
Nähere Details zur Ausschreibung finden Sie unter: www.haslach.de
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FREIBAD HASLACH

Schwimmkurse 2024 
Wir bieten diese Jahr für alle die Schwim-
men lernen, oder Ihre Fähigkeiten ver-
bessern wollen, etwas passendes an. 
  
Anfänger-Kinderschwimmkurse für 
Kinder ab 5 Jahren,  Klassische Wasser-
gewöhnung, gleiten, tauchen, die ersten 
eigenen Schwimmzüge und Spaß am 
Wasser sind das Ziel dieses Kurse, 3 bis 5 
mal die Woche vormittags oder nachmit-
tags insgesamt 12 Termine 120€ inklusive 
Eintritt. 

  
Aqua-Kids für fortgeschrittene Kin-
der ab 6 Jahren mit  Seepferdchen 
für alle, die noch keine Wasserratten 
sind aber welche werden wollen. spie-
len, springen, tauchen, schwimmen und 
erste Grundlagen im Kraul und Rücken-
schwimmen. immer samstags, 12 Ter-
mine 120€ inklusive Eintritt. 
  

Anfänger-Schwimmkurse für Er-
wachsene  von 14 bis 99 Jahre. Dieser 
findet immer abends, außerhalb der re-
gulären Öffnungszeiten statt. So können 
wir, ohne störende Blicke und in einer 
lockern und unbefangenen Atmosphäre 
unsere Schwimm.- und Tauchübungen 
durchführen. 120€ inklusive Eintritt. 
  

Kraul Kurse für Erwachsene Wer 
schon immer mal Kraulschwimmen rich-
tig lernen wollte, hier nun die Gelegen-
heit. Im Zusammenarbeit mit der 
Schwimm-Abteilung des TV Haslach bie-
ten wir auch diese Saison im Juni/Juli 
wieder mehrere Kraul- Kurse für Erwach-
sene an. 
  
Wir haben noch keine genauen Termine, 
bitten aber alle Interessenten sich auf 
unserer Anmelde/Warteliste eintragen 
zu lassen. Sobald wir die genauen Kurs-
termine haben werden wir uns bei Ihnen 
melden.  
  
Mehr Informationen erhalten Sie direkt 
an der Freibad-Kasse, telefonisch unter 
8120 oder unter info@freibad-haslach.
de Hier können Sie Sich natürlich auch 
anmelden. Alle Kurse gerne auch als Ge-
schenkgutschein möglich. 
  
Unsere kostenfreie Aqua-Fitness startet 
am Samstag 18.Mai 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
  
Ihr Freibad-Team Haslach 

fundsachen

Beim Fundbüro der Stadt Haslach im Kin-
zigtal wurden folgende Fundsachen ab-
gegeben: 
- Tonies Spielfigur (Otto-Göller-Str.) 
-  einzelner Schlüssel (Rathausbriefka-

sten) 
-  diverse Regenschirme (seit längerem 

Hautarztpraxis Dr. Bürkle) 
-  Weste (liegengeblieben Hautarztpraxis 

Dr. Bürkle) 
  
weitere Informationen erhalten Sie 
im Internet unter www.haslach.de  / 
Rathaus & Service / Bürgerservice / 
Fundbüro  
  
oder wenden Sie sich bitte an: 
Christina Joos, Tel.-Nr. 07832 706-0 
Mail: joos@haslach.de 
Bettina Becher, Tel.-Nr. 07832 706-142 
Mail: becher@haslach.de 

abfall-
beseitigung

Bei Fragen zur Abfallwirtschaft wen-
den Sie sich bitte an:
LRA Ortenaukreis / Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaft
abfallwirtschaft@ortenaukreis.de
www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de

FREIBAD-FANS
AUFGEPASST!
Ab sofort können Sie Ihre Saisonkarte 
IM NEUEN ONLINE-SHOP 
bequem von zuhause aus bestellen!

Mit dieser neuen Möglichkeit  möchten wir den 
Service weiter ausbauen und Wartezeiten an der 
Freibadkasse verringern. Sie registrieren sich 
online und erhalten Ihre Saisonkarte als QR-Code 
direkt zugeschickt.

1. Online registrieren
2. Saison- oder Familienkarte auswählen und bezahlen
3. QR-Code per E-Mail erhalten  
4. QR-Code am Drehkreuz vorhalten

FREIBAD-FANS
AUFGEPASST!
Ab sofort können Sie Ihre Saisonkarte 
IM NEUEN ONLINE-SHOP 
bequem von zuhause aus bestellen!

Mit dieser neuen Möglichkeit  möchten wir den 
Service weiter ausbauen und Wartezeiten an der 
Freibadkasse verringern. Sie registrieren sich 
online und erhalten Ihre Saisonkarte als QR-Code 
direkt zugeschickt.

1. Online registrieren
2. Saison- oder Familienkarte auswählen und bezahlen
3. QR-Code per E-Mail erhalten  
4. QR-Code am Drehkreuz vorhalten

info@freibad-haslach.de

JETZT SCANNEN UND
REGISTRIEREN
HTTP://HASLACH.BAEDER-SUITE.DE
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Abfallberatung: 0781/805-9600
Gebühren und Behälter: 0781/805-6000

Behälterbestellungen oder -änderungen 
können nur vom Grundstückseigentü-
mer bzw. Verwalter vorgenommen wer-
den.
Hierzu wird die Kundennummer und das 
Leistungskonto benötigt.

Bei der Stadtverwaltung Haslach be-
treut Sie:
Frau Nicola Rossol, Stadtbauamt
Tel.: 07832/706-137, 
Mail: rossol@haslach.de
 

Leerung der Mülltonnen:

Graue Tonne:
den 27.05. in Bollenbach
den 29.05. in Haslach & Schnellingen

Grüne Tonne:
den 23.05. in Schnellingen
den 24.05. in Haslach & Bollenbach

Gelbe Säcke:
den 21.05. in Bollenbach & Schnellingen
den 23.05. in Haslach 
  
Nächste Altpapiersammlung (FFW) 
Samstag, den 06.07. 
in Haslach, Bollenbach & Schnellingen 
  

Nächste Problemstoffsammlung: 
Samstag, den 21.09.2024 
Standort: Markthalle Haslach 
  
Nächster Warentauschtag: 
Samstag, den 12.10. 
von 13.00 - 16.00 Uhr 
Standort: Markthalle Haslach 
  
Abholung von Grünabfällen: 
Dienstag, den 19.11. 
in Haslach, Bollenbach & Schnellingen 
  
Batteriebehälter: 
Rückgabe im Handel oder bei Problem-
stoffsammlung

Korktonne:
Klosterparkplatz (hinter Glascontainer)

Deponie Vulkan (Tel.: 07832/96886):
Mo. bis Fr. 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr
Mo. bis Fr. 13.00 Uhr bis 16.45 Uhr
sowie Sa. 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Stadtbücherei
im bürgerhaus
der stadt haslach

Öffnungszeiten 
Dienstag 14.30 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.30 - 19.00 Uhr 
Freitag 14.30 - 18.00 Uhr 
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr 
Telefon 07832/9182-0 
E-Mail buecherei@haslach.de 
  
 

Buch-Tipp 
Wir schreiben das Jahr 1816 – „das Jahr 
ohne Sommer“. Ein heftiger Vulkanaus-
bruch auf der indonesischen Insel Sum-
bawa im Vorjahr bringt das Klima in wei-
ten Teilen Europas durcheinander. Vor 
allem Württemberg, Baden, die Schweiz 
und Österreich sind von einer großen 
Not betroffen, denn ständige Unwetter 
führen zu Ernteausfällen und ein großer 
Teil der Bevölkerung leidet in der Folge 
an Hunger und Elend. 
Vor diesem Hintergrund entspinnt sich 
die Liebesgeschichte von Friedhelm und 
Pauline. 
Der junge Schulmeister Friedhelm kann 
sein Glück kaum fassen, denn Pauline, 
die Tochter des Schultes, erwidert seine 
Gefühle. Leider ist ihr Vater strikt gegen 

Freibad Haslach | Steinacher Str. 30 | 77716 Haslach i.K. | 07832 / 81 20 | info@freibad-haslach.de | www.freibad-haslach.de

Aquafitness
KOSTENLOSE KURSE

Besuchen Sie
uns auf
Instagram!

Kooperation Freibad Haslach & Rückenwind

Aqua-Gym Klassic
Mi. 10.30 – 11.10 Uhr
Klassische Aqua-Gymnastik für Jedermann
Kraft- und Konditionsübungen, gut für
Rücken, Muskulatur und Herz-Kreislaufsystem

Aqua-Power
Sa. 10.00 – 10.30 Uhr
Workout ohne Bodenkontakt im Sprung-
becken: 30 Minuten „Vollgas“ auf Beats
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eine Hochzeit der beiden, denn er hat 
den tumben Metzger Lorenz als Mann 
für seine Tochter auserkoren. 
Unterstützung finden die beiden bei 
Friedhelms Mutter und auch Paulines 
Mutter wäre Friedhelm gegenüber als 
Schwiegersohn nicht abgeneigt. Jedoch 
schafft sie es nicht, sich ihrem Mann zu 
widersetzen und Paulines Wunsch ihm 
gegenüber durchzusetzen. Pauline heckt 
mit Friedhelm einen Plan aus, wie sie 
doch noch heiraten können, doch ihr Va-
ter hat sich mit Lorenz zusammen einen 
ganz anderen Plan ausgedacht ... 

Büchereileiterin Regina Adam empfiehlt: 
Fritz, Astrid: Der dunkle Himmel
 

Haslach BiG -
Bibliothek der
Generationen

Öffnungszeiten 
Montag 14.30 - 18.00 Uhr 
Dienstag 09.00 - 13.30 Uhr 
Mittwoch 09.00 - 13.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 - 13.30 Uhr 
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: 07832/96093-92 

Wichtiger Hinweis 
Die Bibliothek der Generationen ist 
während der Pfingstferien (18.05.24 - 
02.06.24) geschlossen. 
Wem der Lesestoff ausgeht: Die Stadt-
bücherei ist zu den üblichen Zeiten ge-
öffnet! 

KOMMUNALE 
JUGEND- UND 
SOZIALARBEIT

Jugendarbeit

An die Verantwortlichen der Hasla-
cher Vereine   
Die Kinderwiese der Kommunalen Ju-
gend- und Sozialarbeit Haslach hat eine 
lange Tradition bei der Stadt Haslach 
und ist elementarer Bestandteil unserer 
familienfreundlichen Stadt. Unser Ziel ist 
es, Kindern, Jugendlichen und Familien 
ein paar abwechslungsreiche und schöne 
Tage in den Sommerferien zu bieten. 
Gerne möchten wir auch den Besuche-
rInnen auf der Kinderwiese weiterhin 
ein Essensangebot machen. 
Daher suchen wir Vereine, die sich im 
Zeitraum vom Samstag, den 27.07. bis 
zum Mittwoch, den 07.08.2023 vorstel-
len können, tageweise ein Essensange-
bot zu machen. Uhrzeit: 13.30 -17.30 
Uhr. Zu beachten ist, dass jeweils beide 
Sonntage in diesem Jahr als Ruhetage 
gelten. 
Die Kommunale Jugend- und Sozialar-
beit Haslach stellt das Zelt, sowie die 
Ausstattung des Küchenzeltes (Grill auf 
Wunsch, Waschbecken, Kühlschrank, Ge-
schirr, Spülmaschine).   
Dabei kann ihr Verein selbst entschei-
den, welche Art von Essenangebot es ge-
ben wird (Kuchenverkauf, Grillwürste, 
belegte Brötchen etc.). 
Der Getränkeverkauf wird weiterhin 
durch die Offene Jugendarbeit in einem 
separaten Zelt angeboten.   
Ihr Verein hat Interesse an einem oder 
mehreren Nachmittagen das Küchenzelt 
zu übernehmen? Und damit die Vereins-
kasse aufzubessern? Dann melden Sie 
sich gerne bei uns: 
Maximilian Pohl, Offene Jugendarbeit 
Haslach, unter 07832 8040 oder per Mail 
pohl@haslach.de.   

Öffnungszeiten Offene Jugendar-
beit Haslach    
Montag 14.00 – 19.00 Uhr 
Dienstag 14.00 – 19.00 Uhr 
Mittwoch 13.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 – 19.00 Uhr 
Freitag 14.00 – 19.00 Uhr   
Aktuelles zu unseren aktuellen Wo-
chenplänen und wöchentlich wech-
selnden Angeboten findet ihr unter 
Instagram @offene_jugendarbeit_
haslach.   
Euer Team der Offenen Jugendarbeit 
Haslach 

 

Schulsozialarbeit

Beratung für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte 
  
Grundschule 
Frau Ehret 
07832 9754 169 
ehret@haslach.de 
  
Sekundarstufe 
Frau Jilg (Montag- und Dienstagvormit-
tag) 
07832 9754 110 
jilg@haslach.de 
  
WhatsApp für Schülerinnen und Schüler 
0157 35333115 
   

INTEGRATIONSARBEIT

Die Integrationsbeauftragte ist die zen-
trale Anlaufstelle jeglicher Integrations-
bemühungen in Haslach.
Kontakt: Integrationsbeauftragte Elena 
Husch  husch@haslach.de 0151 50664785 
oder 07832 5215 
 

Außenstelle Haslach
Herr Werner Müller
Im Alten Kapuzienerkloster
Klosterstraße 1, 77716 Haslach
Telefon: 07832 706-174
Telefax: 07832 706-178
Frau Miriam Mayer
0171 8916673
E-Mail: haslach@vhs-ortenau.de
Internet: www.vhs-ortenau.de

VHS Haslach -   
Jetzt anmelden! 

Die vhs Ortenau Außenstelle Haslach 
bietet auch im 1. Halbjahr 2024 wieder 
viele interessante Kurse an. 
Sämtliche Veranstaltungen sind auf der 
Homepage der VHS unter www.vhs-orte-
nau.de einsehbar und Annmeldungen 
sind online, telefonisch oder schriftlich 
möglich. Informationen zu den Kursen 
erhalten Sie online oder bei der VHS Has-
lach bei Frau Miriam Mayer, 0171/8916673 
oder per e-mail unter 
haslach@vhs-ortenau.de 



BÜRGERBLATT HASLAch

12 Freitag, 17. Mai 2024

Übersicht über das Kursangebot in Has-
lach im 1. Halbjahr 2024 
Qigong im Freien - im Garten des 
Freihofs  (3.0118 HS) 

Qigong (3.0118 HS) Foto: Pixabay Fio_05

8 Vormittage, 06.06.2024 - 25.07.2024, 
Donnerstag, wöchentlich, 09:30 - 10:30 
Uhr, Hansjakobmuseum ‚Freihof‘, Hans-
jakobstraße 17, 77716 Haslach, Muse-
umsgarten, Ingrid Oestreicher, 44,00 €. 
  
Qigong im Freien - im Garten des 
Freihofs  (3.0119 HS) 
8 Abende, 06.06.2024 - 25.07.2024, Don-
nerstag, wöchentlich, 18:15 - 19:15 Uhr, 
Hansjakobmuseum ‚Freihof‘, Hansjakob-
straße 17, 77716 Haslach, Museumsgar-
ten, Ingrid Oestreicher, 44,00 €. 
  
Qigong im Freien - im Garten des 
Freihofs  (3.0123 HS Z0) 
8 Nachmittage, 06.06.2024 - 25.07.2024, 
Donnerstag, wöchentlich, 17:00 - 18:00 
Uhr, Hansjakobmuseum ‚Freihof‘, Hans-
jakobstraße 17, 77716 Haslach, Muse-
umsgarten, Ingrid Oestreicher, 44,00 €. 
  
Schminken - Basics für Teenager  
(2.0007 HS) 

Foto: pixabay-Bru-nO

In Zusammenarbeit mit der Kommu-
nalen Jugend- und Sozialarbeit Has-
lach 
1 Tag, 15.06.2024, Samstag, 10:00 - 13:00 
Uhr, Jugendhaus Haslach, Mühlenbacher 
Straße 14, 77716 Haslach, Heike Wilczek, 
24,00 € zuzügl. ca. 5,00 € für Material. 
  
Besichtigung der KZ-Gedenkstätte 
Vulkan  (1.0109 HS) 

Besichtigung KZ-Gedenkstätte (1.0109 
HS) Foto: Martin Weinbrenner

Exkursion in Zusammenarbeit mit 
dem Historischen Verein Haslach 
1 Abend, 25.06.2024, Dienstag, 18:45 - 
20:45 Uhr, Wanderparkplatz Urenkopf-
turm, Gedenkstätte Vulkan, 77716 Has-
lach, Sören Fuß / Horst Koller, 
gebührenfrei. Um Anmeldung unter der 
Nummer 07832 706-172 wird gebeten. 

TOURISTINFORMATION
HASLACH informiert

 Veranstaltungstipp:  
„Stündle bringts Kindle“ - 

Hebammen-Tour am 06. Juni 

Eine humorvoll-unterhaltsame Kostüm-
führung mit „d´ Hebomm Sofie“. Neben 
der Stadtgeschichte, Historie, Tradition 
und Brauchtum erfahren die Gäste mit 
viel Witz einiges über das Leben einer 
Landhebamme: „In ondere Umständ 
durch´s Haslacher Städtle“. 

Donnerstag, 06. Juni um 18.00 Uhr 
Tourist-Information Haslach - Am alten 
Kapuzinerkloster 
Kosten: 12 €
Anmeldung: Bis spätestens 06. Juni um 
12.00 Uhr unter 07832/706-172 oder 
info@haslach.de 
Wetiere Führungen sind am: 
Donnerstag, 19. September um 18.00 
Uhr 

VORVERKAUF 
- SÜDWEST- 
MESSE 2024 

In der Tourist-Informa-
tion Haslach im Alten Kapuzinerkloster 
erhalten Sie ab sofort die Vorverkaufs-
karten für die Südwest Messe in Vil-
lingen-Schwenningen, die in diesem Jahr 
vom 25. Mai - 02. Juni stattfindet.

Preise:
Erwachsene:  
5,50 Euro (anstatt 8,00 Euro)
Kinder (6-14 Jahre): 
4,00 Euro (anstatt 5,50 Euro)

Karten werden nur solange der Vorrat 
reicht bis einschließlich Freitag, 24. 
Mai  verkauft.

Tourist Info Haslach
Klosterstraße 1, 77716 Haslach
Tel. 07832 706172 
 

Kultur
... im Städtle
... im tal
... im ländle

Der besondere Film „Morgen 
ist auch noch ein Tag“ 

Das KinoCenter Rio-Scala in Haslach 
zeigt am Samstag, 18.05., Montag, 
20.05., Mittwoch, 22.05. und Montag, 
27.05. jeweils um 19:45 Uhr „Morgen 
ist auch noch ein Tag“. 
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Inhalt: Rom, 1946: Nach der Befreiung 
vom Faschismus kümmert sich Delia, Ehe-
frau und Mutter, liebevoll um ihre Fami-
lie und verdient extra Geld für den Haus-
halt. Doch ihr Mann Ivano missbraucht 
seine Rolle als Hauptverdiener, um sie zu 
unterdrücken. Ein mysteriöser Brief er-
weckt in Delia den Wunsch nach Verän-
derung. 
  
Tickets unter www.kinohaslach.de 
oder an der Abendkasse. 

40 Jahre  Kunstverein  
Mittleres Kinzigtal 

40 Jahre Kunstverein Mittleres Kinzigtal: 
Ein Jubiläum zum Feiern! 
Hierzu laden wir am 02. Juni 2024 alle 
herzlich ein. 
  
Im Rahmen des Programms wird es eine 
Kunstaustellung  und ein Fest  im Klo-
stergarten geben.  
Die feierliche Eröffnung der Ausstellung 
findet am 02. Juni 2024 um 11:00 Uhr 
statt. Für die Laudatio konnten 
wir den Hausacher Lyriker José F. A. 
Oliver gewinnen. 
  
Die Kunstausstellung mit Werken von 34 
ehemaligen Einzelausstellern des Klo-
sters können Sie vom 02. bis zum 23. Juni 
2024  
zu den üblichen Öffnungszeiten besu-
chen. Zur Ausstellung schenken wir Ih-
nen gerne einen hochwertigen und limi-
tierten Katalog. 
  
Ab 12:00 Uhr geht die Feier im Kloster-
garten weiter. Für das leibliche Wohl und 
musikalische Unterhaltung durch Thilo 
Haas ist gesorgt. 
  
Ein besonderes Highlight erwartet Sie 
gegen 14:30 Uhr: Alfred Metzler wird Sie 
mit Zauberkunststücken in Staunen ver-
setzen!  
Bis 17:00 Uhr können Sie sich außerdem 
mit Kaffee und Kuchen versorgen. 
  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

geschichte und
brauchtum

Heute Nepomukfest  
in der Mühlenkapelle 

Heute Freitag feiern die Haslacher 
das Fest des Heiligen Johannes Ne-
pomuk, und ehren damit den Patron 
der aus dem 17. Jahrhundert stam-
menden Mühlenkapelle.  
Dieser im fast gesamten deutschspra-
chigen Raum viel verehrte böhmische 
Nationalheilige, der sein Martyrium in 
der Moldau in Prag erlitten hatte, fand 
in Fürstenbergischen Landen durch die 
engen Verbindungen des Fürstenhauses 
mit Böhmen, ebenfalls seine Verbrei-
tung. Da er als Schutzpatron gegen des 
Wassers Gefahren gilt, war er auch zum 
Patron der in der Nähe der ehemaligen 
Stadtmühle 1622 erbauten Mühlenka-
pelle geworden. 
Sein Fest wird in der Mühlenkapelle mit 
einem Festgottesdienst gefeiert und 
zwar um 19.00 Uhr, zuvor wird bereits 
um 18.25 Uhr der Rosenkranz gebe-
tet. Die Bevölkerung ist zur Mitfeier 
recht herzlich eingeladen. 

 

Aus Arbeit
und WirtschAft

Rosaria Dolce Spallino  
herzlich begrüßt  - Frisör 

Keller unter neuer Inhaberin 
In einer kleinen Begrüßungsrunde hie-
ßen Bürgermeister Philipp Saar und 
Mechtild Bender sowie Martin Schwen-
demann vom Handels- und Gewerbe-
verein die neue Inhaberin, Rosario Dolce 
Spallino, willkommen. Gleichzeitig wur-
de Peter Keller, der den Betrieb über 31 
Jahre in Haslach leitete, verabschiedet. 
Rosaria Dolce Spallino, eine erfahrene 
Altgesellin, ist der Kundschaft keine Un-
bekannte, da sie bereits seit drei Jahren 
bei Peter Keller gearbeitet hat. Sie ist 
also der großen Stammkundschaft be-
stens bekannt und für ihre gute Arbeit 
bekannt. Peter Keller ist erfreut darüber, 
dass sein traditionsreiche Betrieb, der 
seit 1965 als Familienunternehmen die-
sen beliebten Salon hier existiert -zuvor 
war Frisör Keller im „Haus Rothermel“ 
vis á vis untergebracht- weitergeführt 
wird. Rosaria Dolce Spallino freut sich 
über den nahtlosen Übergang. Interes-
sierte Frisörinnen können sich gerne 
melden, denn Rosaria Dolce Spallino 
sucht Mitarbeiter und zukünftig werden 
auch Auszubildende gerne wieder  aus-
gebildet. Die Öffnungszeiten sind von 
Dienstag bis Freitag von 08:30 bis 12:00 
Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr sowie 
samstags von 07:30 bis 13:00 Uhr. 

Vereins-
nachrichten

 

Redaktionsschlussänderung 
wegen Fronleichnam 

Redaktionsschluss: Montag, 27.05., 16 
Uhr 
Erscheinung: Freitag, 31.05. 

 

Aus der Heimat, für
die Heimat.
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Ortsverband
Haslach

Unsere Kandidat/innen für die Kom-
munalwahl 
Der CDU Ortsverband setzt sich im der-
zeit laufenden Kommunalwahlkampf 
mit verschiedenen Schwerpunktthemen 
auseinander, die er an seinen Informati-
onsständen in den kommenden drei Wo-
chen präsentieren wird. 
  
Besuchen Sie uns auf dem Wochen-
markt  am Samstag, den 18.05.2024 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum 
Thema„Bauen“ und lernen Sie unsere 
Kandidat/innen kennen. 
  
Die Stadt Haslach steht vor einem gewal-
tigen Transformationsdruck. Wohnraum-
mangel, Zuzug, Kostensteigerungen und 
demographischer Wandel sind nur eini-
ge Stichworte. Gut geplante Quartiere 
ermöglichen ein Miteinander von Men-
schen in allen Lebensphasen und Lebens-
lagen. Orte mit hoher Nutzungsflexibili-
tät sind zu schaffen durch z. B. neue 
Wohnformen, klimaneutrale Bauarten, 
Barrierefreiheit, soziale Nahversorgung. 
Innenentwicklung steht vor Außenent-
wicklung! Teilen Sie uns Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse mit. Wir tauschen uns 
gerne mit Ihnen aus, sammeln gemein-
sam Ideen und stellen eigene Ansätze 
vor. 

 

Kandidatenvorstellung der Freien 
Wähler 
Die Freien Wähler Haslach stellen Ihre 
Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Gemeinderatswahl Haslach und Ort-
schaftsratswahl Bollenbach vor. 
Auf dem Wochenmarkt sind Kandidaten, 
amtierende Räte und Kreistagskandi-
daten aus Haslach präsent und stehen 
Ihnen Rede und Antwort. 
Im Kino Haslach haben alle Bürgerinnen 
und Bürger erneut die Gelegenheit die 
Bewerber kennen zu lernen und ihnen 
Fragen zu stellen. Vorab wird dort zur 
Einstimmung ein kurzer Film über Has-

lach gezeigt. Der Eintrit ist selbstver-
ständlich frei. 
Wochenmarkt: Samstag 18. Mai 
Kino: Dienstag 21. Mai Beginn 19:00 Uh
r 

 

Vorstellung der 
Kandidatinnen und Kandidaten

Kino Haslach 19:00 Uhr

21. Mai 2024

Bewegungs- und  
Spielsport-Gemeinschaft 
Haslach

Neues Kursangebot  
der BSG Haslach e.V. 

Fit mit Line Dance 

Wir starten mit einem Anfängerkurs 
ab dem 22. Mai 2024 um 20.30 bis 
21.30 Uhr in der Eichenbachsporthal-
le Haslach. 
Der Kurs findet nur statt, wenn min-
destens 10 Personen teilnehmen. 
Die Kursgebühr beträgt 50 Euro für 10 
Trainingsstunden. 
Fit mit Line Dance verbindet Sport mit 
Spaß und ist deshalb ein Ganzkörpertrai-
ning. 
Neben dem Tanzen, dem körperlichen 
Workout, trainieren wir durch das Erler-
nen und Wiederholen neuer Choreogra-
phien auch unser Gedächtnis. 
Fit mit Line Dance ist geeignet für Jung 
und Alt. 

Bitte Trinken und Turnschuhe mitbrin-
gen. 
Anmeldung und Infos: 
Anja und Diane König
E-Mail: 
fit-mit-linedance@bsghaslach.de
oder Tel.: 015253912233 

deutsches
rotes kreuz
ortsverein haslach

Bitte schon mal vormerken: 
Nur 3 % der Bevölkerung sind Blutspen-
der. Das wollen wir für unsere Region 
ändern: 
Wir laden ein zum Blutspenden in 
der Stadthalle Haslach am Dienstag, 
28. Mai 2024, von 14:00 Uhr bis 19:30 
Uhr. 
Bitte, vorher im Internet einen Termin 
vereinbaren über unsere Homepage: 
http://ov-haslach.drk.de oder direkt un-
ter folgendem Link: 
https://terminreservierung.blutspende.de/ 
m/haslach-stadthalle 
So läuft die Blutspende ab: 
1.  Im Vorfeld Wunschtermin online si-

chern 
2.  Anmeldung vor Ort unter Vorlage des 

Personalausweises 
3.  Ausfüllen des medizinischen Fragebo-

gens zur Abfrage der Spende-Voraus-
setzungen 

4.  Mit einem kleinen Piks in den Finger 
wird der Hämoglobinwert bestimmt 

5.  Ärztliches Gespräch zur Feststellung 
der Spende-Fähigkeit 

6.  Die Blutspende: Abnahme von ca. 500 
ml Blut 

7.  Ruhepause und Verpflegung im An-
schluss an die Spende 

Nicht vergessen: Personalausweis + 
Blutspende-Pass mitbringen! 

 

Katholische
Arbeitnehmer
Bewegung

KAB-Grillfest 
Wir laden unsere Mitglieder, sowie 
Freunde und Gönner des Vereins herz-
lich zu unserem traditionellen Grillfest 
ein. Dieses findet in diesem Jahr in Bol-
lenbach, bei Gerhard Heizmann, in der 
Bohnackerstr. 18, statt. 
Wann:  Sonntag, 2. Juni 2024, ab ca. 
14.00 Uhr. Bei einem gemütlichen Bei-
sammensein wollen wir ab ca. 16.00 Uhr 
grillen.  
Um besser planen zu können, wäre eine 
Anmeldung bis zum Mittwoch, 29.05.24., 
unter Tel. 07832/3727 vorteilhaft. 
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Katholische
Frauengemeinschaft
HASLACH

Stricken und Häkeln am Dienstag, 
21. Mai 
Am Dienstag, 21. Mai stricken bzw. hä-
keln wir zum letzten Mal vor der Som-
merpause. Ob Könner oder Anfänger – 
wir freuen uns auf Abende in gemütlicher 
Runde! Die Strickabende finden von 
19.30 bis 21.30 Uhr im kath. Gemeinde-
haus in der Goethestraße statt (Raum 1 
im OG). Bitte benutzen Sie die erste Tür 
auf der Hofseite. Weitere Infos bei Bär-
bel Gutmann, Tel. 4142 
  

Vorbereitung Fronleichnam am Mitt-
woch, 29. Mai 
Am Donnerstag, 30. Mai wird die Fron-
leichnamsprozession durchs Städtle 
stattfinden.  
Wir bitten Sie wieder herzlichst um Mit-
hilfe beim Blumen sammeln und abzup-
fen! 
Fragen Sie auch die Nachbarn, ob Sie in 
den Gärten die Blumen pflücken dürfen. 
  
Blumenabgabe und Zupfen der Blumen 
ist am Mittwoch, 29. Mai ab 13.00 Uhr im 
kath. Gemeindehaus. Bitte nutzen Sie 
den Eingang ins Foyer auf der Hofseite! 
Bilder legen für die Altäre ab 14.00 Uhr. 
  
Für das Zieren der beiden Altäre am Rat-
haus und am Balu am Donnerstagmor-
gen um 7.00 Uhr werden weitere 
Helfer*innen benötigt. Dazu laden wir 
alle Gemeindemitglieder herzlich ein. 
  
KFD - Team 
 

 

Kleintierzuchtverein
Haslach C 70

Am Freitag dem 17.05.2024 findet die 
Kreiszüchter-Schulung Kaninchen ab 
19.00 Uhr statt. Eingeladen sind alle in-
terresierten Züchter, aber auch Freunde 
und Liebhaber der Kaninchenzucht und 
Kaninchenhaltung die keinem Verein 
angehören sind herzlich eingeladen. 
Thema: Die häufigsten Fütterungs-
fehler bei Kaninchen. 
Am Sonntag dem 19.05.2024 findet ab 
8.30Uhr die Kleintierbörse in der Markt-
halle statt. (Weitere Informationen fin-
den Sie auf unserer Hompage: www.
kleintierzuchtverein-haslach.de) 
  
Der Kleintierzuchtverein C70 Haslach 
freut sich auf ein Wiedersehen. 
Bernd Dold 
1. Vorstand  

Kleiderkarussell  
Wir haben am  Freitag 24.05. und 
Montag 27.05. und  geöffnet. Am 
Montag 20.05. haben wir geschlos-
sen!  Terminänderungen und Informati-
onen finden Sie auf unserer Homepage 
www.Kolping-Haslach.de. 
Annahme/Abgabe  
Wir nehmen wieder regelmäßig Kleider- 
und Sachspenden an. Bitte bringen Sie 
nicht mehr als 2 Altkleidersäcke an den 
oben genannten Terminen von 15 bis 
15:30 Uhr  ins Kleiderkarussell. Bitte 
bringen sie uns nur gut erhaltene, sau-
ber, ganz und gut tragbare Kleider. 
Sie können uns unterstützen. Spenden 
Sie gut erhalten Kleider, insbesondere 
Spannbetttücher in allen Größen, Bett-
wäsche, Unterwäsche für Herren und Da-
men sowie Halbschuhe, Turnschuhe und 
Sandalen in allen Größen. Durch Ihre 
Spende unterstützen Sie die Arbeit der 
Kolpingfamilie Haslach. Des Weiteren 
können Sie unsere Arbeit unterstützen 
indem Sie unser Projekt bekannter ma-
chen und andere dazu ermutigen, eben-
falls mitzuhelfen. Jede Hilfe zählt um ein 
Stück Hoffnung zu schenken und die un-
sere Welt zu schützen. Bitte achten Sie 
darauf, nur gute erhalten und saubere 
Kleidungsstücke abzugeben. Ihre Spen-
den sind wertvoll. Vielen Dank im Voraus 
für Ihre Großzügigkeit. 
Ausgabe/“Einkauf“  von gut erhal-
tenen Kleidern, Spielsachen und Haus-
haltswäsche, Kinderwagen und Kinder-
betten findet an den oben genannten 
Terminen montags von 16:00 bis 
18:00 Uhr  und freitags von 15:30 bis 
17:30 Uhr  statt.  Eine Terminabsprache 
ist zurzeit nicht erforderlich. Wir sind in 
dieser Zeit für Sie da. Informationen er-
halten Sie unter der Telefonnummer 
07832/9789712. 
   
Die Kolping-LEGO –Stadt war in Has-
lach 
 

Die Kolpingsfamilie bedankt sich bei allen 
Baumeister*innen und Teilnehmer*innen. 
Es war wieder eine schöne Veranstaltung 
mit tollen Erlebnissen, superschönen 

Bauten und lebendigen Begegnungen. 
Im Gemeindezentrum hängen noch eini-
ge Taschen, falle ihr diese noch wollt, 
meldet euch unter der Telefonnummer 
07832-9789712. Dann bekommt ihr Sie.
 
Maiandacht für Familien  
Wir kennen Maria als Mutter von Jesus. 
Die Bibel erzählt von ihr: Maria hat Ja 
gesagt zu Gott, als der Engel ihr sagte, 
dass sie ein Kind bekommen wird. Sie 
und Josef haben sich gefreut, als Jesus in 
einem Stall zur Welt gekommen ist. Sie 
hat sich um das Kind gesorgt und es be-
schützt. Die Bibel erzählt auch, wie Ma-
ria in Panik geraten ist, als sie den 12-jäh-
rigen Jesus auf einmal nicht mehr finden 
konnte auf dem Heimweg von Jerusa-
lem.  
Die Bibel erzählt weiter, dass Maria Jesus 
als Erwachsenen dazu gebracht hat, sein 
erstes Wunder zu tun und wie traurig es 
für Maria war, ihn am Kreuz sterben zu 
sehen. Maria vertraut in allen Lebensla-
gen auf Gott.   
Im Mai blüht alles und ist bunt. Blumen 
und Blüten sind ein Zeichen für Maria. 
Sie wird als Blume besungen. Darum fei-
ern wir im Mai besondere Andachten, 
um Maria zu ehren und an sie zu den-
ken: die Maiandachten.   
Das Thema der Andacht ist: Ge-
schützt unter dem Mantel von Ma-
ria. 
Wir treffen uns am Sonntag, den 26.
Mai um 18 Uhr an der katholischen 
Kirche in Haslach. Von dort gehen wir 
bei gutem Wetter los. Um 19 Uhr werden 
wir spätestens zurück sein. 
 
Informationen und Hinweise 
Für die Teilnahme an unseren Veranstal-
tungen ist eine Mitgliedschaft nicht not-
wendig. 
Auf unserer Homepage finden Sie immer 
die aktuellen Termine und Informatio-
nen zu den Gruppen und Veranstal-
tungen. Ihr findet sie unter: www.Kol-
ping-Haslach.de. 
 
Offener Kochtreff  
Kulinarische Freude mit milden Som-
merspeisen  
Kommen Sie zum offenen Kochtreff der 
Kolpingfamilie, der in Kooperation mit 
dem Mehrgenerationenhaus stattfindet. 
Dieses Mal dreht sich alles um leichte 
Sommergerichte – wir machen leckere 
und köstliche Speisen. 
Wenn ihr Interesse an der veganen Kü-
che habt, dann kommt ihr hier an die 
richtige Stelle. Aber wir haben auch 
köstliche Alternativen für diejenigen, die 
noch nicht ganz tierische Produkte ver-
zichten möchten. 
Wir streben danach, gemeinsam mit gro-
ßer Freude und Freude zu kochen. In der 
Küche des Mehrgenerationenhauses/
Caritashauses findet am Donnerstag, 
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den 06. Juni um 19.00 Uhr  der Koch-
treff statt. 
Die Ausgaben für die Lebensmittel und 
Kopien werden unter den Teilnehmern 
aufgeteilt. Je nach Einkaufssumme be-
trägt der Betrag pro Person zwischen 5€ 
bis 10€. 
Die Gruppengröße auf 8 Personen be-
schränkt. Bitte meldet euch unter der Te-
lefonnummer 07832/9789712 an. 
 

Kraftsportverein
1958 e.V. Haslach

Aus organisatorischen Gründen musste 
die für Mittwoch, 15. Mai 2024 ange-
sagte Jahreshauptversammlung des KSV 
Haslach auf den Mittwoch, 22. Mai 2024, 
um 20 Uhr, im Foyer der Eichenbach-
sporthalle verschoben werden. 
  
Die Tagesordnung verbleibt:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzen-

den
2. Jahresbericht Jugend
3. Jahresbericht Aktive
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der gesamten Vorstand-

schaft
7. Neuwahlen der Vorstandschaft
8. Ehrung langjähriger Mitglieder
9. Wünsche und Anträge
 
Die Vorstandschaft des KSV Haslach im 
Kinzigtal 1958 e.V. 
 

Narrenverein
Bollenbach e.V.
Ruhmattenschimmel

Vereine aufgepasst!! 
Wir, die Ruhmattenschimmel Bollen-
bach, feiern nächstes Jahr unser 33-jäh-
riges Bestehen. Hier werden wir an 
einem zweitägigen Festwochenende, 
Anfang Februar 2025, mit Jung und Alt 
gemeinsam feiern. Hierzu benötigen wir 
Vereine, die sich mit einem Zelt oder 
ähnlichem im Narrendorf engagieren 
wollen. Aktuell haben wir noch zwei 
mögliche Zeltplätze frei. Hier sind wir 
auf euch angewiesen, falls ihr Interesse 
habt an unserem Festwochenende mit-
zuwirken, dann kommt gerne auf uns 
zu. Willkommen sind hier natürlich nicht 
nur Vereine aus Haslach, gerne dürfen 
sich auch Vereine aus der Raumschaft 
oder darüber hinaus melden. Nähere In-
formationen zum Festwochenende, dem 
allgemeinen Festablauf, der Zeltfläche, 
der Kostenverteilung und um alle ande-
ren offenen Fragen zu klären, hilft euch 
unser Vorstand Manuel Kinnast gerne 
weiter. Meldet euch einfach unter fol-
gender Nummer bei ihm, 0170 9354387. 

Vielen Dank! 
Euer Narrenverein Bollenbach e.V. „Ruh-
mattenschimmel“ 
 

Repair-Café Haslach

Kein Repair-Café 
Wegen der Pfingstferien bleibt das Re-
pair-Café Haslach am Samstag 18.5. ge-
schlossen. Der nächste Termin ist am 
Samstag 15. Juni. 
 

Schachclub
Haslach

Hallo liebe Schachfreunde,   
unser Spielabend im Dorfgemeinschafts-
haus in Bollenbach findet wie folgt statt: 
Jugendschach: Mittwochs ab 18 Uhr 
offener Spielabend: Mittwochs ab 19 
Uhr 
  
Viele Grüße 
Euer Vorstand 
 

Schwarzwaldverein
Ortsgruppe haslach
gegr. 1886

Mittwochstour auf dem Panorama-
weg Mühlenbach, kleine Runde 
Am Mittwoch, 22. Mai wandern wir mit 
Wanderführer Albert Neumaier auf ei-
ner kleinen Runde auf dem Panorama-
weg Mühlenbach. Von Haslach fahren 
wir mit dem Auto bis nach Mühlenbach 
und starten beim Rathaus. Die ca. neun 
Kilometer lange und mit 330 Höhenme-
ter angegebene Wanderung führt uns 
über das Pavillon, Ebleshof, Guller, Eich-
halde, am Holmen, Birklesattel zurück 
zumr Rathaus. Rucksackverpflegung 
empfohlen, eine Schlusseinkehr ist ein-
geplant. 
Treff: 13.00 Uhr, Klosterparkplatz, An-
fahrt mit PKW-Fahrgemeinschaft 
   
Am Sonntag, 26.05. über die Höhen 
von Freiamt 
Wanderführer Karl Geiger nimmt uns am 
Sonntag, 26. Mai auf die Höhen von Frei-
amt mit. Die ca. sieben Kilometer lange 
Tour mit nur 150 Höhenmeter beginnt 
am Wanderparkplatz Pflingsteck. Auf 
der Tour bieten sich viele reizvolle Aus- 
und Weitblicke zum Beispiel zum Kaiser-
stuhl und Elsass an. Über Schönwasen 
und Höllenberg erreichen die Wanderer 
die Hinteren Höfe. Nach einer Einkehr 
geht es über den Raubühl zurück zum 
Parkplatz. Rucksackverpflegung nach 
Bedarf, Gäste sind willkommen. 
Treff: 13.30 Uhr am Klosterparkplatz, 
Anfahrt mit PKW-Fahrgemeinschaft 

Dienstag, den 21. Mai 2024 – anstelle 
Pfingstmontag 
14.00 Uhr Kartennachmittag 
  

Mittwoch, den 22. Mai 2024 
16.00 bis 17.00 Uhr  Seniorensport 
mit Alfred Zehnle in der Jahnturnhalle 
  

Sonntag, den 26. Mai 2024 
„Schlemmen mit Erdbeeren“ ab 
14.00 Uhr im „Treff•“ beim Bürger-
haus 
Zur Hochsaison der regionalen Erdbeer-
ernte laden wir Sie auch in diesem Jahr 
wieder recht herzlich zu einem genuss-
vollen „Schlemmen mit Erdbeeren“ ein. 
Genießen Sie in gemütlicher Runde die 
süßen aromatischen Früchte in verschie-
densten Varianten, zum Beispiel als Erd-
beereisbecher, Erdbeerbowle oder als 
unwiderstehliche Erdbeertorte und -ku-
chen. Wir freuen uns schon sehr darauf,  
zahlreichen Gästen diese Köstlichkeiten 
zu servieren. 
  

Montag, den 27. Mai 2024 
14.00 Uhr  Kartennachmittag 
  

Dienstag, den 28. Mai 2024 
14.30 Uhr Kegeln am Bildschirm 
14.30 Uhr Anmeldung zur Senioren-
fahrt  am Mittwoch, den 05.06.2024  
zum 
 Tierpark Mundenhof in Freiburg und 
anschließendem Abschluss in einer 
 „Straußi“ mit der Möglichkeit zum 
Spargelessen 
  

Mittwoch, den 29. Mai 2024 
Die Seniorensportstunde findet nicht 
statt. 
 

 

Sportverein
Haslach

Termine der Aktiven Mannschaften 

Samstag, 18.05. 
13.30 Uhr SV Haslach 2 – SV Fauten- 
bach 2 
  
Mittwoch, 22.05. 
19.30 Uhr SV Haslach – SV Fautenbach 
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General- und Jugendversammlung 
Der Sportverein Haslach lädt alle Ver-
einsmitglieder sowie Interessierten recht 
herzlich ein zur Jugendversammlung 
(Beginn 18.00 Uhr) und Generalver-
sammlung (Beginn 19.30 Uhr) am Frei-
tag, den 07. Juni 2024 im Clubhaus des 
SV Haslach. 
  
Tagesordnung Jugendversammlung 
1. Begrüßung 
2.  Tätigkeitsbericht und sportlicher Rück-

blick 
3. Kassenbericht 
4. Entlastung des Jugendausschusses 
5. Wahl eines Wahlleiters 
6. Wahl eines/einer Jugendleiters/in 
7. Wahl des Jugendausschusses 
8. Wünsche und Anträge 
  
Tagesordnung Generalversammlung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Berichte aus den Abteilungen
 - Badminton 
 - Laufgruppe 
 - Alte Herren 
 - Jugend 
 - Aktive
1. Bericht Geschäftsführer/Kassierer
2. Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung Vorstandschaft
4. Bestätigung des Jugendleiters
5. Ehrungen
6. Sonstiges/Wünsche/Anträge
7. Ausblick und Schlusswort
 
Wünsche und Anträge zu beiden Ver-
sammlungen sind bis 31.05.2024 einzu-
reichen beim SV Haslach, Strickerweg 8, 
77716 Haslach 
  
Lauftreff SVH 
Die Laufgruppe des SV Haslach trifft sich 
regelmäßig mittwochs um 18.30 Uhr am 
Clubhaus zu gemeinsamen Joggen. Für 
ca. 45 bis 60 Minuten geht es dann in in-

dividuell gewählten Geschwindigkeiten 
und Strecken zwischen 6 und 11 Kilome-
tern ins Haslacher Umland. 
Weitere Informationen erhalten die po-
tentiellen Teilnehmer bei Jürgen Burger, 
Telefon 4660 oder unter 
juergen.burger61@t-online.de. 
  
Badminton   
Jeweils Donnerstag wird von 20.00-22.00 
Uhr in der Eichenbach-Sporthalle Bad-
minton angeboten. Interessierte Gäste 
sind herzlich willkommen. 
  
Öffnungszeiten Clubhaus   
Unter Regie des SV Haslach. 
Mittwoch, ab 18.00 Uhr geöffnet. 
Samstag zum Aktiven-Heimspiel geöff-
net. 
Auf einen Besuch freut sich das Clubhau-
steam. 
 

Stadtkapelle Haslach

Mesdames et Messieurs, chers amis 
de la Stadtkapelle Haslach, 
Nous avons le plaisir de vous inviter à no-
tre prochain grand concert. 

Wir freuen uns, Sie zu unserem nächsten 
großen Konzertereignis einladen zu dür-
fen. In diesem Frühjahr haben wir ein 
ganz besonderes Projekt geplant. Wie 
bereits 2018 machen wir auch 2024 unse-
re schöne Haslacher Altstadt zum Kon-
zertsaal. Und wie Sie bereits an unserer 
Begrüßung feststellen konnten, geht es 
nach Frankreich. Das Schöne an Musik: 
egal welcher Nation sie entspringt, sie ist 
für alle Ohren zugänglich. 
  
Daher freuen wir uns auf Ihren zahl-
reichen Besuch. 

Quand - Wann? Pfingstsonntag, 19. 
Mai um 18 Uhr 
Où - Wo? Auf dem Marktplatz in Has-
lach 
L‘entrée est gratuite - der Eintritt ist 
frei, wir freuen uns über Ihre Spende 
  
À bientôt - bis bald! 
Stadtkabelle  Haslach 
 

Tennis-Club Haslach e.V.
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Kostenloses Schnuppertraining für 
Erwachsene immer am Montaga-
bend 
Der Tennisclub möchte wieder mit sei-
nem Schnupper- und Neumitgliedertrai-
ning am Montagabend beginnen bzw. es 
fortsetzen. 
Das Motto lautet weiterhin „Kennen-
lerntennis“ und richtet sich an alle An-
fänger und Wiedereinsteiger. Natürlich 
können sich gerne die Schnupperer vom 
letzten Jahr auch an diesem Abend zum 
Tennisspielen treffen. Jeder kann mitma-
chen und ist herzlich eingeladen. 
  
Es gibt folgende Änderungen: 
Montags von 18:00 – 19:00 Uhr, Anfän-
ger, Schnupperer 
Montags von 19:00 – 20:00 Uhr, Mitglie-
der vom letzten Jahr, Wiedereinsteiger 
Training/Betreuung durch die Vereins-
mitglieder Stephan, Holger und Günter. 
  
Termine 2024: 
03.06., 10.06., 17.06., 24.06., 
01.07., 08.07., 15.07., 
09.09., 16.09., 23.09. 
  
Es ist keine Anmeldung erforderlich. Bei 
Interesse einfach vorbeikommen.Tennis-
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schläger und Bälle können gestellt wer-
den. Bitte Tennisschuhe oder Sport-
schuhe mit wenig Profil mitbringen. 
  
Schnupperangebot für Erwachsene
Beinhaltet:
–  Schnuppermitgliedschaft (für lau-

fendes Kalenderjahr)
–  Jahresbeitrag 70,- € inkl. kostenlosem 

Anfängertraining am Montag 
Wir bieten die Möglichkeit bis zu 3x ko-
stenlos zu trainieren. 
  
Sportliche Grüße 
Eure Vorstandschaft vom Tennisclub Has-
lach 
  

Tisch-Tennis-Club 1963
Haslach e.V.

Die Trainingszeiten sind wie folgt kom-
pakt zusammengefasst: 
  
In der Eichenbachsporthalle:
Schüler und Jugendliche 
mit Trainer Thomas Hommel: 
Dienstag, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr 
Erwachsene: 
Dienstag, 20:00 Uhr – 22:00 Uhr 
  
Im Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach: 
Schüler und Jugendliche 
mit Trainer Thomas Hommel: 
Freitag, 19:00 – 22:00 Uhr 

Gerne können Sie jederzeit zum Probe-
training kommen 
Weitere Infos finden Sie auf 
www.ttc-haslach.de 
  
Wir freuen uns auf euch! 
 

Wado-Ryu Karate Club
Haslach e.V.

Trainingszeiten: 

Eichenbachsporthalle, 
Hallenabschnitt 1 
Montag
17:15 Uhr - 18:45 Uhr
Bambini und Kinder

19:00 Uhr - 20:30 Uhr
Jugend und Erwachsene 
  
19:00 Uhr - 20:00 Uhr 
Bodyweight-Training
Erwachsene (ab 16 Jahre)
14-tägig nach Absprache

20:30 Uhr - 21:00 Uhr
DAN-Training

Eichenbachsporthalle, 
Hallenabschnitt 2 
Mittwoch
18:30 Uhr - 19:30 Uhr
Bodyweight-Training
Erwachsene (ab 16 Jahre)

Eichenbachsporthalle, 
Hallenabschnitt 1 
Freitag
17:15 Uhr - 18:45 Uhr
Kinder und Jugend

Schulturnhalle / Gymnastikraum 
Mittwoch
20:00 Uhr - 21:45 Uhr
Ü35-Training

Schulturnhalle / Gymnastikraum 
Freitag
19:00 Uhr - 21:00 Uhr
Kämpfen und Fitness
 
Lust auf ein „Schnuppertraining“? 
Du bist gerne willkommen. 
Während den Schulferien findet das Trai-
ning nach Absprache mit den Trainern 
statt. 
Mehr Informationen auf: 
www.karateclub-haslach.de 

Ende der Mitteilungen aus HASLACH

Jede Woche
aktuelle Informationen
aus Vereinen, Kirchen,
Gewerbe und Einzelhandel.

Wir sorgen dafür, dass
lokale Nachrichten
dort ankommen, wo sie am
meisten interessieren.

Lesespaß für die ganze Familie!
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amtliche
bekannt-
machungen

fischerbach

 

Zustellung der amtlichen 
Stimmzettel für die Gemeinde-

rats- und Kreistagswahl am 
09.06.2024 

 
Die amtlichen Stimmzettel für die 
Gemeinderats- und Kreistagswahl 
am 09.06.2024 werden Ihnen in 
den nächsten Tagen zugestellt.  
 
Bitte beachten Sie, dass es sich 
hierbei nicht um Briefwahlunter-
lagen handelt.  
 
Falls einem Wahlberechtigten 
keine Stimmzettel zugegangen 
sein sollten, setzen Sie sich bitte 
mit der Gemeindeverwaltung 
(Tel.: 9190-0) in Verbindung. 
 
Bitte bringen Sie die Stimmzettel 
am Wahltag ins Wahllokal mit. 
Gerne können Sie Ihre Stimm-
vermerke bereits zu Hause vor-
nehmen. Im Wahllokal werden 
Ihnen dann die Stimmzettelum-
schläge für die Urnenwahl ausge-
händigt. 
 
Die Stimmzettel für die Europa-
wahl werden nicht zugestellt. 
Diese Stimmzettel erhalten Sie im 
Wahllokal. 
 

Ihre Gemeindeverwaltung 

 

Briefwahl - Wahlscheinantrag 
bequem per Internet 

Zu den Europa- und Kommunalwahlen am 
09.06.2024 kann die Erteilung eines Wahl-
scheins schriftlich, elektronisch (z.B. per E-
Mail, Internet) oder durch persönliche Vor-
sprache bei der Gemeindeverwaltung 
beantragt werden. Telefonische Anträge 
und Anträge per SMS sind nicht zulässig. 
 
Wir bieten für Sie die Beantragung eines 
Wahlscheins per Internet auf unserer 
Homepage www.fischerbach.de im  
Bereich „Aktuelles aus der Gemeinde“ 
Europa-/Kommunalwahl - Antrag Wahl-
schein an. 

Beim Aufruf des Links erhalten Sie ein 
Erfassungsformular für Ihre Antrags-
daten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenach-
richtigung müssen Sie in das Antragsfor-
mular eintragen. Ihnen steht es offen, 
sich die Unterlagen nach Hause oder an 
eine abweichende Versandanschrift sen-

den zu lassen. Für die automatische Prü-
fung Ihrer Daten benötigen wir unter 
anderem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- 
und Wählernummer. 

Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit un-
serem dialogisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhalten Sie automa-
tisch einen Hinweis. 

Alternativ können Sie Ihren Wahlschein-
antrag auch rasch und einfach mit Ihrem 
Mobilgerät über den QR-Code auf der 
Rückseite der Wahlbenachrichtigung 
aufrufen. Die meisten Daten sind hier 
bereits hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr 
Geburtsdatum und möglicherweise noch 
eine abweichende Versandadresse. 

Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt 
über das Internet in eine Sammeldatei 
zur Abarbeitung übertragen. Der Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen wer-
den Ihnen von uns anschließend per Post 
zugestellt. 

Nachrichten der Gemeinde Fischerbach. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Thomas Schneider
Herausgeber: Gemeinde Fischerbach · Telefon 07832 9190-0 · Telefax 07832 9190-20 · gemeinde@fischerbach.de · www.fischerbach.de

Fischerbach

 

            Gemeinde 
          Fischerbach 

 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Kindertageseinrichtung 
„Wunderfitz“ eine  
 

Reinigungskraft (m/w/d) 
 

im Rahmen eines Minijobs. Die Arbeitsstunden sind nach Schließung der Einrich-
tung zu erbringen.  
 
Sollten Sie Interesse haben, steht Ihnen Verwaltungsleiterin Claudia Schmid unter 
Tel. 07832/9190-16 oder gerne auch per Mail an gemeinde@fischerbach.de für 
Auskünfte zur Verfügung.  
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Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung  
der Wahl zum Europäischen Parlament - Europa-
wahl – und der Wahl des Gemeinderats und der 
Wahl des Kreistags am 09.06.2024 

1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Wahl zum Europäischen Parlament - Euro-
pawahl – und  gleichzeitig finden in der Gemeinde Fi-
scherbach die Kommunalwahlen - Wahl des Gemein-
derats und Wahl des Kreistags - statt. 

 

2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
 
3. Die Gemeinde bildet nur einen Wahlbezirk. Der Wahl-

raum wird eingerichtet in 

Der Wahlraum ist nicht barrierefrei.  

In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtig-
ten bis spätestens 19.05.2024 zugestellt worden ist, 
sind der Wahl bezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses der Europawahl um 15.00 Uhr im Über-
gangs-Rathaus (ehem. Gasthaus Ochsen), Haupt-
straße 58, 77716 Fischerbach zusammen. 

 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 

Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gülti-
gen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgege-
ben werden. 

 

5. Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wäh-
ler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzet-
tel ausgehändigt. 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments 

Stimmzettel-Farbe: weißlich 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbe-
zeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politi-
schen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die 
ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvor-
schläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvor-
schlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er 
auf dem  rechten Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie 
gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlka-
bine des Wahlraums oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
Für die Stimmabgabe im Wahllokal  wird bei der Europa-
wahl kein Stimmzettelumschlag verwendet. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

6. Kommunalwahlen 
Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen 
Stimmzettelumschlägen. 

6.1 Wahl des Gemeinderats 
Zu wählen sind  10 Mitglieder.  
Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Gemeinderats 

Stimmzettel-Farbe: orange 

6.2 Wahl des Kreistags 
Zu wählen sind im Wahlkreis 
Wahlkreis 09 - Haslach-Zell   a.H. 6. Mitglieder. 
Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Kreistags 

Stimmzettel-Farbe: hellgrün 

Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen (ohne Euro-
pawahl) sind in je besonderen Stimmzettelumschlägen 
abzugeben, die von gleicher Farbe wie die zugehörigen 
Stimmzettel sind. 

Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden den 
Wahlberechtigten spätestens am 08.06.2024 zuge-
sandt. 

Die Stimmzettelumschläge sowie weitere Stimmzettel 
werden  im Wahlraum bereitgehalten. 

 
6.3  Bei den Wahlen des Gemeinderats und des Kreistags 

hat der  Wähler so viele Stimmen, wie jeweils Mitglieder 
des Gemeinderats und des Kreistags im Wahlkreis zu 
wählen sind (verglei che Ziff. 6.1 - 6.2). 

Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im Stimmzettel ange-
geben. 

 

6.4  Es findet Verhältniswahl statt bei der 

- Wahl des Kreistags 

Hierbei können nur denjenigen Bewerbern, die in ei-
nem Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen gegeben 
werden. 

Der Wähler kann 
- Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stim-

men geben (panaschieren) und 
- einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulie-

ren). 

Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er 
auf einem oder mehreren Stimmzetteln 
- Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, durch 

ein Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch 
Eintragung des Namens oder auf sonst eindeutige 
Weise ausdrücklich als gewählt kennzeichnet, 

- Bewerbern, denen er zwei oder drei Stimmen geben 
will, durch die Ziffer " 2 " oder " 3 " hinter dem Namen, 
durch Wiederholen des Namens oder  auf sonst ein-
deutige Weise, als mit zwei oder drei Stimmen ge-
wählt kennzeichnet. 

Der Wähler kann auch einen Stimmzettel ohne jede 
Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet ab-
geben. In diesem Fall gilt jeder Bewerber, dessen 
Name im Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit einer 
Stimme gewählt. Bei der Wahl des Kreistags nur so 
viele Bewerber in der Reihenfolge von oben, wie Mit-
glieder des Kreistags für den Wahlkreis zu wählen 
sind. 

Wahlraum (Ort, Straße, Hausnummer, Raum/Zimmer-Nummer) 

Hauptstraße 58, 77716 Fischerbach, Über-
gangs-Rathaus, ehem. Gasthaus Ochsen 
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6.5 Es findet MMeehhrrhheeiittsswwaahhll statt bei der 

- Wahl des Gemeinderats 

Hierbei kann jede wählbare Person gewählt werden. Falls 
es für die jeweilige Wahl Stimmzettel mit vor gedruckten 
Bewerbern gibt, ist der Wähler nicht an die Bewerber 
gebunden, deren Namen im Stimmzettel vorgedruckt 
sind. 
Der Wähler kann jedem Bewerber oder einer anderen 
wählbaren Person jeweils nur eine Stimme geben.  

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er Be-
werbern, denen er eine Stimme geben will, auf einem 
Stimmzettel mit vorgedruckten Namen durch ein Kreuz 
hinter dem vorgedruckten Namen, durch Eintragung des 
Namens oder auf sonst eindeutige Weise, ausdrücklich 
als gewählt kennzeichnet. 

Der Wähler kann auch den Stimmzettel mit vorgedruck-
ten Namen ohne jede Kennzeichnung oder im Ganzen 
gekennzeichnet abgeben. In diesem Fall gilt jeder Bewer-
ber, dessen Name im Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit 
einer Stimme gewählt; jedoch nur so viele Bewerber in 
der Reihenfolge von oben, wie Mitglieder jeweils zu wäh-
len sind. 

6.6 BBeelleeiiddiiggeennddee  oder auf die Person des Wählers hinwei-
sende ZZuussäättzzee  oder nicht nur gegen einzelne Bewerber 
gerichtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst 
im Stimmzettelumschlag sowie jede Kennzeichnung 
des Stimmzettelumschlags haben die Ungültigkeit der 
Stimmabgabe zur Folge. 

6.7 Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die 
entsprechenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlka-
bine des Wahlraums oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in den Stimmzettelum-
schlag gelegt werden. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

7. WWaahhllsscchheeiinnee    

EEuurrooppaawwaahhll  

Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl ha-
ben, können an der Wahl im Landkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 

 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
  des Landkreises oder 
- durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürger-
meisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen. 

KKoommmmuunnaallwwaahhlleenn  

Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 
haben, können an der Wahl 
 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum   
   des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder 
- durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hin-
weise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird. 

Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen 
will, erhält auf Antrag beim Bürgermeisteramt neben dem 
Wahlschein auch die weiteren Briefwahlunterlagen.  

Der Wähler muss seine Wahlbriefe (getrennt nach Euro-
pawahl rot – und Kommunalwahlen – gelb –) mit den 
jeweils dazugehörigen Stimmzetteln (in verschlosse-
nen Stimmzettelumschlägen) und den unterschriebe-
nen Wahlscheinen so rechtzeitig den jeweils auf den 
Wahlbriefumschlägen angegebenen Stellen übersen-
den, dass sie dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingehen. 
 

Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. Der Wähler, der seine 
Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in 
Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl 
ausüben. 

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein WWaahhllrreecchhtt nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Bei der Europawahl gilt 
dies auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Euro-
päischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine Aus-
übung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle 
des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des 
Europawahlgesetzes; § 19 Absatz 1 des  Kommunal-
wahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunal-
wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehin-
dert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl- 
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz    4a 
des Europawahlgesetzes, § 19 Absatz 1 des Kommu-
nalwahlgesetzes). Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.  

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 

9. Die WWaahhllhhaannddlluunngg sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der 
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

 

Ort, Datum   

Fischerbach, den 17.05.2024                

 

Gemeindebehörde/Bürgermeisteramt 
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Bekanntmachung gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB 
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs und des Entwurfs der örtlichen 
Bauvorschriften „Rebgarten, 4. Änderung“ 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Fischerbach hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.05.2024 
beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Rebgarten, 
4. Änderung“ gemäß § 13a BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Der Be-
bauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Ein Umweltbericht nach § 2a BauGB ist 
nicht enthalten. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der Örtlichen Bauvorschriften 
ergibt sich aus dem abgedruckten Lageplan. 
 

 
 
Der Bebauungsplanentwurf vom 22.04.2024 und der Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften 
vom 22.04.2024, jeweils mit Begründung vom 22.04.2024 sowie die wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 21.05.2024 bis einschließlich 21.06.2024 unter https://www.fischerbach.de/de/Unser-Fi-
scherbach/Wohnen-und-Bauen/Bebauungsplan-Rebgarten,4.aenderung veröffentlicht. Zu-
sätzlich liegen die o. a. Unterlagen in diesem Zeitraum bei der Gemeinde Fischerbach, Haupt-
straße 58, 77716 Fischerbach, öffentlich aus. 
 
Innerhalb der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der Gemeinde ab-
gegeben werden. Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden, können bei Bedarf 
aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Fischerbach, den 17.05.2024  
 

 
Thomas Schneider, Bürgermeister 



BÜRGERBLATT FiSchERbAch

23Freitag, 17. Mai 2024

Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung 
nicht vorliegen haben, können Sie auch 
formlos per E-Mail an  gemeinde@fi-
scherbach.de einen Wahlschein bean-
tragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren 
Familiennamen, Ihre Vornamen, Ihr Ge-
burtsdatum und Ihre Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
angeben. 
Bei Fragen zum Antragsverfahren wen-
den Sie sich bitte an Frau Claudia Sch-
mid, Tel.: 07832/9190-16, E-Mail: 
gemeinde@fischerbach.de . 
 

Vereins-
nachrichten

ACHTUNG – vorgezogener 
Redaktionsschluss! 

Für den Erscheinungstermin am 
31.05.2024 , gilt ein vorgezogener Re-
daktionsschluss.
Wir bitten deshalb alle Schriftführer und 
Pressewarte der Vereine ihre Texte und 
Berichte für das Bürgerblatt, Ausgabe KW 
22 bis Montag, den 27.05.2024, 16.00 
Uhr in das Redaktionssystem einzustellen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Freiwillige Feuerwehr
Fischerbach

Gesamtprobe 
Unsere nächste Gesamtprobe findet 
heute am Freitag, 17.05.2024 um 20.00 
Uhr statt. 
Treffpunkt für die aktiven ist um 19.30 
Uhr im Feuerwehrhaus. 
Die Alterswehr ist herzlich dazu eingela-
den.  
Eure Schriftführerin  

Musik- und Trachtenkapelle
„Harmonie“ 1919 e.V.
Fischerbach

Jahreshauptversammlung heute in 
der Brandenkopfhalle 
Um 19:00 Uhr beginnt die Jahreshaupt-
versammlung der Musik- und Trachten-
kapelle in der Brandenkopfhalle in Fi-
scherbach.  
  
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Bericht der 1. Vorsitzenden 

3. Bericht der Schriftführerin 
4. Bericht des Dirigenten/Vizedirigenten 
5. Kassenbericht 6. Kassenprüfbericht 
7. Entlastung des Vorstandes 
8. Ehrungen 
9.  Beschluss über die Änderungen in der 

Satzung 
10. Neuwahlen 
11. Vorausschau und Termine 
12. Wünsche und Anträge 
  
Die Vorstandschaft 
 

Jahreshauptversammlung der Blä-
serjugend der Musik- und Trachten-
kapelle. 
Freitag, den 17. Mai 2024, Beginn: 18:00 
Uhr in der Brandenkopfhalle in Fischer-
bach. 
Eingeladen sind alle Musikerinnen und 
Musiker ab der Teilnahme im Kinderbla-
sorchester, dem Jugendorchester und 
der Trachtenkapelle unter 26 Jahren. 
  
1. Begrüßung  
2. Bericht des 1. Vorsitzenden 
3. Bericht der Schriftführerin 
4. Bericht des Jugendorchestersprecherin 
5. Kassenbericht 
6. Kassenprüfbericht 
7. Entlastung des Vorstandes 
8. Ehrungen 
9. Wünsche und Anträge  
   

Fußball-Club
Fischerbach

Montag, 20.05.2024
15.00 Uhr, Frauen 1
Endspiel um den Verbandspokal
in Engen gegen den Hegauer FV 
  
Mittwoch, 22.05.2024
19.00 Uhr, Herren 2
Nachholspiel in Berghaupten 
  
Samstag, 25.05.2024
15.15 Uhr, Frauen 2
in Zell, gegen den SV Oberwolfach
16.00 Uhr, Herren 1
gegen den VfR Elgersweier
18.00 Uhr, Frauen 1
in Zell, gegen den SV Titisee 

Zur Vorbereitung des Sommer-Spaß-Programms 2024 brauchen wir auch in
diesem Jahr wieder Ihre Mithilfe!
Egal ob als Verein, Privatperson, Gastronomiebetrieb oder Firma - Vieles, was
für Sie alltäglich und selbstverständlich erscheint, ist für Kinder interessant und
spannend.
Wir würden uns freuen, wenn ein buntes Programm für die Sommerferien von
Donnerstag, 25. Juli bis Samstag, 07. September angeboten wird.
Bieten Sie den Kindern einen oder mehrere unvergessliche (halbe) Tag/e an.

Das Formular für Ihre Angebote
können Sie direkt auf unserer
Homepage aufrufen:

https://www.fischerbach.de/Aufruf-

zum-Fischerbacher-Sommer-Spass-

2024 lisa-marie.mauer@fischerbach.de

- Laden Sie das Formular (PDF)
auf Ihren Computer

- Füllen Sie uns für jedes Angebot
ein Formular aus und schicken
es per E-Mail an

Die Formulare liegen auch im
Bürgerbüro bereit.

Aus der Heimat, für
die Heimat.
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amtliche
bekannt-
machungen

hofstetten

Der Kinderzirkus Holdrio 
kommt nach Hofstetten 

Liebe Kinder und Eltern, 
dieses Jahr haben wir im Rahmen des 
Sommerspaßprogrammes Hofstetten 
wieder etwas ganz Besonderes für EUCH: 
Der Kinderzirkus Holdrio kommt zu uns 
nach Hofstetten: 
Eine ganze Woche lang sind wir 
Akrobat, Jongleur, Zauberer Clown, 
eleganter Artist und wildes Tier. 
  
Wir schnuppern Zirkusluft. 
  
Nach Herzenslust wird jongliert, auf 
großen Laufkugeln und Rola Bolas 
balanciert, mit Diablo, Devilstick 
und Poi gespielt. Wir üben zu stol-
pern wie Clowns und wie Fakire zu 
schweben. 
  
Ihr werdet zaubern, verblüffen und 
die Welt und eure Freunde in Stau-
nen versetzen. 
Zwei erfahrene Zirkuspädagogen unter-
stützen die Kinder darin, ihre Wünsche 
zu verwirklichen, in eine andere Rolle zu 
schlüpfen und unerkannte Stärken zu 
entdecken. Anfangs der Woche wird ein 
Parcours durchgeführt, in dem alle ange-
botenen Zirkusressorts vorgestellt wer-
den. Die Kinder können ihr Ressort frei 
wählen. Angeboten werden folgende 
Zirkusressorts: Direktion/Theater, Akro-
batik, Balance/Jonglage, Zauberei, 
Clowns/Pantomime.
Im Laufe der Woche bekommen die Kin-
der Freiraum, sich selbst auszuprobieren 
und es wird, jeweils unter Anleitung der 
Zirkuspädagogen, in den einzelnen Res-
sorts an der Show gearbeitet.
Am Freitagmorgen findet die General-
probe statt und danach wird geschminkt 
und kostümiert. Mit dem krönenden Ab-

schluss – der Zirkus-Show – präsentieren 
die Artistinnen und Artisten mit Musik 
und Fanfaren ihren Eltern, Verwandten, 
Bekannten, Freunden und Freundinnen 
was sie in der Zirkuswoche erlernt ha-
ben. 
Mitbringen:
Alles, was Ihr gerne mitbringen möchtet 
(Magisches wie Zauberstab und Co, Ein-
räder, Rollschuhe, Musikalisches, ...)
Bequeme, wetterfeste Kleidung, ausrei-
chend zu Trinken. 
  
Die Zirkuswoche findet von Montag 
12.08. bis Freitag 16.08.2024 statt. 
Beginn ist täglich um 9:00 Uhr und Ende 
um 15:00 Uhr. Die Kinder bekommen 
täglich Mittagessen. 
Kosten: 100 € pro Kind 
  
Die Zirkuswoche ist für Kinder von 8 Jah-
ren bis 14 Jahren. Maximal dürfen 15 
Kinder teilnehmen. 
Bitte meldet Euch bis spätestens 
01.07.2024 telefonisch im Rathaus Hof-
stetten bei Jessica Matt, Tel. 07832/9129 
– 0 an.  
  
Wir freuen uns auf Euch! 
Und dann heißt es bei Trommelwir-
bel: Hereinspaziert, Manege frei! 
     

Jährliche Prüfung der  
Standfestigkeit der Grabmale 
Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes muss die Gemeinde Hof-
stetten im Rahmen ihrer Verkehrssiche-
rungspflicht zumindest einmal im Jahr, 
möglichst nach Ende der winterlichen 
Witterung und der Frostperiode, alle 
Grabmale hinsichtlich der Standfestig-
keit überprüfen.  
Immer wieder kommt es aufgrund man-
gelnder Standfestigkeit von Grabmalen 
zun Unfällen auf Friedhöfen. Neben den 
Friedhofsmitarbeitern sind meist Kinder 
und ältere Menschen betroffen.  
Weshalb kann es zu dem Einsturz von 
Grabmalen kommen?  
Die Ursachen sind vielfältig: Frost, starke 

Regenfälle, andere Wittungseinflüsse, 
Senkungen durch Hohlräume, durch 
Wurzelwerk von Bäumen und Sträu-
chern u. v. m.  
In dem selben Umfang wie der Fried-
hofsträger ist auch der Grabnutzungsbe-
rechtigte verpflichtet, die Standfestig-
keit des Grabmals regelmäßig zu 
überprüfen (Urteil BGH vom 5.10.1971). 
Die Friedhofsverwaltung führt des-
halb in der Woche ab dem 13.05.2024 
die alljährliche Prüfung der Standfe-
stigkeit der Grabmale auf dem Hof-
stetter Friedhof durch.  
Ein Grabmal gilt als standsicher, wenn es 
im Lot steht und keinerlei Neigung, 
Schwankungen, Lockerungen und son-
stige Standsicherheitsmängel aufweist.  
Sollten sich anlässlich der Standsicher-
heit Beanstandungen ergeben, so wird 
dem Nutzungsberechtigten Gelegenheit 
gegeben, diese Mängel unverzüglich zu 
beseitigen.  
Bei Gefahr im Verzug, das heißt, wenn 
das Grabmal droht umzustürzen, ist die 
Gemeinde berechtigt, den Steinmetz mit 
der Beseitigung der Gefahrenstelle ge-
gen Rechnungsstellung an den Nut-
zungsberechtigten zu beauftragen.  
Im Interesse der Allgemeinheit und der 
Friedhofsbenutzer bitten wir um Beach-
tung. 
Die Friedhofsverwaltung 
Gemeinde Hofstetten 
  

Freibad Hofstetten 
Öffnungszeiten Freibad Hofstetten 
Saison 2024: 
- Täglich von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
sowie von 13:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
(Einlass bis 19:00 Uhr) 
- Die Gemeinde behält sich vor, an 
witterungsungünstigen Tagen das 
Bad geschlossen zu halten. 
  
Wichtiger Hinweis an die Besitze-
rInnen von Jahreskarten: Die vorbe-
stellten Jahreskarten bitte im 
Rathaus/Bürgerbüro abholen! 

 

Nachrichten der Gemeinde Hofstetten. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Martin Aßmuth
Herausgeber: Gemeinde Hofstetten · Telefon 07832 9129-0 · Telefax 07832 9129-20 · gemeinde@hofstetten.com · www.hofstetten.com

Hofstetten
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Antragsformular Freibadsaison 2024 
 

Jahreskarte  
 

 Familienjahreskarte für Eltern mit Kindern bis 16 Jahre. Schüler und Studenten werden unter 
Vorlage eines entsprechenden Ausweises bis zum 25. Lebensjahr ebenfalls als Kind berücksichtigt 
Preis 80,00 €   

 

 Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre  
Preis 60,00 €  

 

 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahre  
Preis 30,00 €  

 

 Schüler, Auszubildende, Studenten, FSJ bis zum 25. Lebensjahr sowie Schwerbehinderte bei 
Vorlage eines entsprechenden Nachweises  
Preis 30,00 €   

 
Die Jahreskarte/n soll/en auf folgende/n Namen ausgestellt werden: 
 
 Name Vorname Geburtsdatum Wird durch die 

Gemeinde ausgefüllt 
 
1. Erwachsener 

    

 
2. Erwachsener 

    

 
1. Kind (ab 6 J.) 

    

 
2. Kind (ab 6 J.) 

    

 
3. Kind (ab 6 J.) 

    

 
4. Kind (ab 6 J.) 

    

 
5. Kind (ab 6 J.) 

    

 
Jugendlicher 

    

 
 
Die Eintrittskarten sind nicht übertragbar. Auf die Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Freibad 
Hofstetten wird hingewiesen. Ich versichere die Richtigkeit der Angaben. Mit der Überprüfung der Angaben 
mit der Meldekartei bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben oder der Missbrauch der 
Jahreskarte eine Ordnungswidrigkeit darstellen, welche mit einer Geldbuße geahndet werden können. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Anschrift:        Datum   Unterschrift  
     
Die Jahreskarten sind gegen Barzahlung, Kartenzahlung bzw. Abbuchung des Betrages von Ihrem 
Konto erhältlich. Wir bevorzugen, der einfacheren Abwicklung wegen, das Abbuchungsverfahren. 
 
 

 IBAN ....................................................................  BIC ................................................. 
 
 bei der ......................................................................................................... abbuchen. 
  

........................................................................................ 
Unterschrift (des Kontoinhabers bei Abbuchung) 

 
 

Zurück an:  Rathaus Hofstetten I Gemeindekasse I Hauptstraße 5 I 77716 Hofstetten 
 
Die von Ihnen vorbestellten Freibadkarten 2024 sind ausschließlich IM RATHAUS (Bürgerbüro) erhältlich! 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Jahresabschluss des  

Zweckverbandes  
’’Hochwasserschutz  

Raumschaft Haslach’’ zum 
31.12.2022 

Gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz 
(EigBG) in Verbindung mit §§ 18 u. 20 
des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ) sowie § 95 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) hat die Verbandsversamm-
lung am 08. Mai 2024 in öffentlicher Sit-
zung den Jahresabschluss und den 
Lagebericht zum 31.12.2022 des Zweck-
verbandes „Hochwasserschutz Raum-
schaft Haslach“ wie folgt festgestellt: 
  
1.   Feststellung des Jahresab-

schlusses
1.1  Bilanzsumme 20.752.689,22 € 
1.1.1  davon entfallen auf der 
 Aktivseite auf 
 das Anlagevermögen
 20.207.082,90 € 
 das Umlaufvermögen
 545.606,32 € 
 die Rechnungs-
 abgrenzungsposten  0,00 € 
1.1.2  davon entfallen auf der 
 Passivseite auf 
 das Eigenkapital 6.405.965,96 € 
 die Rückstellungen 0,00 € 
 die Beiträge, Ertrags- und 
 Kapitalzuschüsse
 13.442.812,94 € 
 die Verbindlichkeiten
 903.910,32 € 
 die Rechnungs-
 abgrenzungsposten 0,00 € 
1.2  Jahresgewinn / 
 Jahresverlust  0,00 € 
1.2.1  Summe Erträge 382.183,12 € 
1.2.2  Summe 
 Aufwendungen 382.183,12 € 
  
2. Entlastung der Betriebsleitung 
Die Betriebsleitung wird entlastet. 
  
3. Ortsübliche Bekanntmachung und 
Auslegung 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
2022 liegen gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 Ei-
genbetriebsgesetz Baden-Württemberg 
(EigBG) in der Zeit von 21. Mai bis 04. 
Juni 2024 bei der Stadtverwaltung Has-
lach – Kämmerei öffentlich aus. 
    

Haslach, den 13.05.2024 
  

 

Philipp Saar 
Bürgermeister 
und Verbandsvorsitzender 

Öffentliche Bekanntmachung 
1. Satzung 

  
zur Änderung der Verbandssatzung 

des Zweckverbands
„Hochwasserschutz Raumschaft 

Haslach“ 
  
Der Zweckverband „Hochwasserschutz 
Raumschaft Haslach“ hat in der Ver-
bandsversammlung am 08. Mai 2024 die 
1. Änderung der Verbandssatzung nach 
§ 21 Abs. 2 GKZ und § 5 Abs. 2 der Ver-
bandssatzung beschlossen. 
  

§ 1  
Änderungen, Ergänzungen,  

Neufassungen und Streichungen 
 
1.  § 1 Nr. 4 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Für die Wirtschaftsführung und das 

Rechnungswesen des Zweckverbands 
gelten die Bestimmungen des Eigen-
betriebsrechts. Die Wirtschaftsfüh-
rung und das Rechnungswesen 
erfolgen entsprechend dem geän-
derten Eigenbetriebsrecht auf der 
Grundlage der Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches. Von der Bildung 
eines Stammkapitals wird abgesehen. 

 
2.  § 5 Abs. 2 Buchstabe i) erhält folgende 

Neufassung:
  die Vergabe von Aufträgen nach dem 

Wirtschaftsplan, wenn sie im Einzelfall 
100.000,00 € übersteigen; 

 
3.  § 8 Nr. 3 Satz 5 wird ersatzlos gestri-

chen.
 
4.  § 12 Nr. 2 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Die Herstellungskosten werden 

zunächst über Zuweisungen finan-
ziert. Der nicht nach Satz 1 gedeckte 
Teil der Kosten ist von jeder Gemeinde 
über Investitionsumlagen nach den 
auf ihrer Gemarkung anfallenden 
Kosten zu finanzieren. 

5.  § 12 Nr. 3 wird ersatzlos gestrichen.
 
6.  § 13 Nr. 2 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Die Jahresumlage setzt sich zusammen 

aus 
 -  der Abschreibungsumlage für die 

Abschreibungen abzüglich der Auflö-
sungen 

 -  der Betriebskostenumlage für die 
Aufwendungen der Unterhaltung 
(außer Aufwendungen zur Schadens-
beseitigung an Bauwerken nach 
Hochwasserereignissen), für Wartung 
und Energiebedarf sowie für das 
Personal und andere erfolgswirk-
same Aufwendungen der Verbands-
anlagen nach § 2, Ziffer 2, Satz 1, 

abzüglich möglicher Betriebserlöse 
sowie etwaiger Erlöse aus der Finanz-
wirtschaft. 

 
7.  § 13 Nr. 3 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Die Abschreibungsumlage wird von 

den einzelnen Verbandsmitgliedern 
nach dem tatsächlichen Aufwand 
(Netto-Abschreibungen) entsprechend 
dem Ausweis auf den jeweiligen Anla-
gekonten erhoben. Sofern die erwirt-
schafteten Abschreibungen nicht für 
künftige Investitionen des jeweiligen 
Verbandsmitglieds benötigt werden, 
sind sie zur Rückführung vom Eigenka-
pital der jeweiligen Gemeinde zu 
verwenden. 

  
§ 2 

Inkrafttreten  
  
Diese Änderungssatzung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
  
Haslach, den 08. Mai 2024 
  

Philipp Saar 
Bürgermeister 
und Verbandsvorsitzender 
  
Hinweis über die Verletzung von Ver-
fahrens- und/oder Formvorschriften 
nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 

Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung dieser 
Satzung schriftlich oder elektronisch ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden ist. 
  
Abweichend hiervon kann die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften auch nach Ablauf der Jahres-
frist von jedermann geltend gemacht 
werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 der Ge-
meindeordnung wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat oder wenn vor 
Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Satzungsbeschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich oder elektro-
nisch geltend gemacht worden ist. 
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Gemeinde 
77716 Hofstetten 

Landkreis 
Ortenaukreis 

 
Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum Europäi-
schen Parlament – Europawahl – und der Wahl des Gemeinderats und der 
Wahl des Kreistags am 9. Juni 2024 
 
1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – 

Europawahl – und gleichzeitig finden in der Gemeinde 77716 Hofstetten die Kommunalwahlen – Wahl des 
Gemeinderats und die Wahl des Kreistags statt. 

 
2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 

3. X  Die Gemeinde bildet nur einen Wahlbezirk. Der Wahlraum wird eingerichtet in 
 

Wahlraum (Ort, Straße, Hausnummer, Raum/Zimmer-Nummer) 

77716 Hofstetten, Hauptstraße 5, Rathaus (Foyer) 
 

 Der Wahlraum ist barrierefrei. 
 
 In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis spätestens 19. Mai 2024 zugestellt worden ist, sind der Wahl-

bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Europawahl um 16:30 Uhr im Rathaus Hofstetten, 
Hauptstraße 5, Bürgersaal zusammen.  

 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 

ist.  
 
 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen 

Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben werden. 

Profitieren Sie mit Ihrer
Prospektbeilage von der hohen
Akzeptanz und Glaubwürdig-
keit unserer Amtlichen Nachrich-
tenblätter.

Kontaktieren Sie uns unter:

0781/504 -1456

0781/504 -1469

anb.anzeigen@reiff.de

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!
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5. Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel aus-
gehändigt. 

 
Stimmzettel-Aufdruck: 
Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments   
Stimmzettel-Farbe: weiß   
Jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-
mer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung 
bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereini-
gung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewer-
ber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,  
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten 
soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Für die Stimmab-
gabe im Wahlraum wird bei der Europawahl kein Stimm-
zettelumschlag verwendet. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den. 

6. Kommunalwahlen  
 

Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen 
Stimmzettelumschlägen. 

6.1 Wahl des Gemeinderats 
Zu wählen sind  10 Mitglieder. 
Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Gemeinderats 
 
Stimmzettel-Farbe:   mandarin 

 

6.2 Wahl des Kreistags 
Zu wählen sind im Wahlkreis 
Wahlkreis 09 – Haslach-Zell a. H.    6 Mitglieder 
 
Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Kreistags 
 
Stimmzettel-Farbe:   hellgrün 

 
6.3 Bei den Wahlen des Gemeinderats und des Kreistags 

hat der Wähler so viele Stimmen, wie jeweils Mitglieder 
des Gemeinderats, des Ortschaftsrats 1) und des Kreis-
tags im Wahlkreis zu wählen sind (vergleiche Ziff. 6.1 – 
6.2). 
Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im Stimmzettel an-
gegeben. 
 

6.4 Es findet Verhältniswahl statt bei der  
 
– Wahl des Gemeinderats 
 
– Wahl des Kreistags 
 
Hierbei können nur denjenigen Bewerbern, die in einem 
Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen gegeben werden.  

Der Wähler kann 
– Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stim-

men geben (panaschieren) und 
– einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben 

(kumulieren). 

Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er 
auf einem oder mehreren Stimmzetteln 
– Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, durch 

ein Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch 
Eintragung des Namens oder auf sonst eindeutige 
Weise ausdrücklich als gewählt kennzeichnet, 

– Bewerbern, denen er zwei oder drei Stimmen geben 
will, durch die Ziffer " 2 " oder " 3 " hinter dem Namen, 
durch Wiederholen des Namens oder auf sonst ein-
deutige Weise als mit zwei oder drei Stimmen ge-
wählt kennzeichnet. 

Der Wähler kann auch einen Stimmzettel ohne jede 
Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet abge-
ben. In diesem Fall gilt jeder Bewerber, dessen Name 
im Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit einer Stimme ge-
wählt; jedoch nur so viele Bewerber in der Reihenfolge 
von oben, wie Mitglieder jeweils zu wählen sind. Bei der 
Wahl des Kreistags nur so viele Bewerber in der Rei-
henfolge von oben, wie Mitglieder des Kreistags für den 
Wahlkreis zu wählen sind.  
 

6.5   Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinwei-
sende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber 
gerichtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst 
im Stimmzettelumschlag sowie jede Kennzeichnung des 
Stimmzettelumschlags haben die Ungültigkeit der 
Stimmabgabe zur Folge. 

6.6   Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die 
entsprechenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt 
werden.  

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

7. Wahlscheine 
Europawahl 
Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, 
können an der Wahl im Landkreis in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Landkreises oder 
 durch Briefwahl 
teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde/dem Bürgermeisteramt einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen. 
Kommunalwahlen  
Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 
haben, können an der Wahldurch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum des im Wahlschein angegebenen 
Gebiets oder 
 durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hin-
weise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird. 

Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen 
will, erhält auf Antrag bei der Gemeindebehörde/beim Bür-
germeisteramt neben dem Wahlschein auch die weiteren 
Briefwahlunterlagen. 
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abfall-
beseitigung

Graue Tonne/Restmüllsäcke: Mittwoch, 
22.05.2024 

Vereins-
nachrichten

Änderung Redaktions-
schluss Bürgerblatt 

Aufgrund des bevorstehenden Feier-
tages „Fronleichnam“ (30.05.24) 
kommt es zu Änderungen des Redak-
tionsschlusses. Dieser ist dann bereits 
am Montag, 27.05.2024, 16:00 
Uhr. 
Am Erscheinungstag (Freitag) ändert 
sich nichts. 
  
Wir bitten um Beachtung. 

Fronleichnam
Blumen sammeln: Am Samstag, den
01. Juni 2024 treffen sich alle Jungkol-
pinggruppen um10:30 Uhr bei den Ju-
gendräumen am Pfarrhaus um Blumen 
für den diesjährigen Blumenteppich zu 
sammeln. 

Gerne darf hierfür auch schon im voraus, 
Zuhause im eigenen Garten oder den 
umliegenden Wiesen gesammelt wer-
den.  
  
Wir bitten euch KEINEEimer mehr mit 
zu bringen, da wir noch von den letzten 
Jahren genügend übrig haben.  
Für alle Helfer gibt es im Anschluss na-
türlich auch eine kleine Belohnung!   
  
Um das Altarbild zu legen treffen wir 
uns ebenfalls am Samstag,den 01. Juni 
2024,um 16:00Uhr bei“iMMotec“.  
Es wäre schön wenn möglichst viele Hel-
fer kommen damit wir schneller voran-
kommen.  
Vielen Dank schonmal im Voraus an alle 
fl eißigen Helfer! 
Die Kolpingsfamilie 

Radfahr- und
Wanderverein
Hofstetten

Wanderung Oberkirch am Sonntag, 
26. Mai 2024

  
Abweichend von der im Jahreswander-
plan angekündigten Wanderung in 
Schiltach nehmen wir uns das Ge(h)nuss-
wegle in Oberkirch-Nußbach vor. 
  
Idyllisch gelegen und umringt von Wein-
bergen liegt der Oberkircher Ortsteil 
Nußbach. 
  

Das Ge(h)nusswegle führt zu den schöns-
ten Aussichtsplätzen rund um den Orts-
teil. 
Unterschiedliche Blickrichtungen zu den 
Schwarzwaldhöhen und bis in die 
Rheinebene sind garantiert. Auf dem 
Themenweg befi nden sich Panoramata-
feln, die über die jeweilige Aussichten 
informieren. Der Weg macht die herr-
liche Kulturlandschaft rund um den Ort 
und ihre Erzeugnisse erlebbar. 
Der Wanderweg trägt das Motto bereits 
im Namen und wird durch das Nußba-
cher Symbol, die „Nuß“ hervorgehoben. 
  
Für eine Pause unterwegs werden ein 
kleines Vesper und Getränke empfohlen. 
Die leichte Tour wollen wir mit einer 
Schlusseinkehr in einer Strauße ausklin-
gen lassen. 
  
Die Wanderstrecke beträgt 10 km bei 
185 Höhenmetern.  
  
Abfahrt mit unseren Privat-Pkw ist um 
10:30 Uhr ab Rathausparkplatz 
 (Mfp: 4,50 Euro) 
  
Gäste sind herzlich willkommen 

Über die Teilnahme freut sich der Rad-
fahr- und Wanderverein 
mit Alois Bögner 

Der Wähler muss seine Wahlbriefe (getrennt nach Euro-
pawahl – rot – und Kommunalwahlen – gelb –) mit den 
jeweils dazugehörigen Stimmzetteln (in verschlossenen 
Stimmzettelumschlägen) und den unterschriebenen Wahl-
scheinen so rechtzeitig den jeweils auf den Wahlbriefum-
schlägen angegebenen Stellen übersenden, dass sie dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen. 
Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen
Stelle abgegeben werden. Der Wähler, der seine Brief-
wahlunterlagen bei der Gemeindebehörde/beim Bürger-
meisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben.

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Bei der Europawahl gilt dies 
auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtig-
ten ist unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes;
§ 19 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunal-
wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 

erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 
Absatz 4a des Europawahlgesetzes, § 19 Absatz 1 des 
Kommunalwahlgesetzes). Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfelei-
stung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger As-
sistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

9. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der
Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

Ort, Datum

Hofstetten, den 17.05.2024 

Gemeindebehörde/Bürgermeisteramt

Martin Aßmuth, Bürgermeister Martin Aßmuth, Bürgermeister 



BÜRGERBLATT HOFSTETTEN

30 Freitag, 17. Mai 2024

Sport-Club
HofStetten

Nur wenige SC-Teams am Pfingstwo-
chenende im Einsatz 
Die Verbandsliga-Frauen konnten sich 
schon am letzten Sonntag, 2 Spieltage 
vor Saisonende den Klassenerhalt si-
chern. Ein toller Erfolg für das Team von 
Trainer Jan Wernet. Somit kann man 
ohne Druck in die beiden letzten Saison-
spiele gehen. Dabei empfängt man am 
Samstagnachmittag um 15:30 Uhr im 
Waldseestadion die SG Niederhof/Binz-
gen. Zeitgleich müssen die Landesliga-
Herren beim VfB Bühl antreten. Nach 
zuletzt 9 Punkten in Serien sieht die Lage 
wieder etwas besser aus und würde bei 3 
oder weniger Absteigern schon den Klas-
senerhalt bedeuten. Je nach Verlauf in 
der Verbandsliga und der Relegations-
runde zur Verbandsliga sind aber auch 
maximal bis zu 4 Absteigern möglich. 
Deshalb fehlen zur letzten Sicherheit 
noch ein paar Punkte, die man am 
Pfingstsamstag holen möchte. 
  

Die Kreisliga-Frauen haben bereits die 
Saison beendet und sind Meister in der 
Kreisliga. Herzlichen Glückwunsch an 
das Team des Trainergespanns Sina Neu-
maier und Nadine Singler. Die Kreisliga-
Herren sind an diesem Wochenende 
spielfrei. 
  
Die Spiele im Überblick. 
  

Samstag, 18. Mai 2024 
15:30 Uhr Herren Landesliga: VfB Bühl - 
SC Hofstetten 
15:30 Uhr Frauen Verbandsliga: SC Hof-
stetten – SG Niederhof/Binzgen 
18:00 Uhr A-Junioren: SG Mühlenbach – 
SG Renchtal, Spielort Hofstetten 

Trachten- und
Volkstanzgruppe
Hofstetten e.V.

Hofstetter Mühlentag 
  
Am Pfingstmontag laden wir zum  
1. Hofstetter Mühlentag auf dem Hen-
ry-Heller-Platz ein. Ab 11 Uhr gibt es Es-
sen, Trinken, Kaffee und Kuchen. 

Der Mühlenspeicher ist zur Besichtigung 
geöffnet. 
  
Wir würden uns sehr über Kuchen-
spenden freuen. 
  
Auf euer kommen freut sich 
Die Trachten und Volkstanzgruppe Hof-
stetten 

Ende der Mitteilungen aus HOFSTETTEN

Ende des
redaktionellen

Teils
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merspaßprogramm 202424Somm

 

Sommerspaß-Programm 2024 
Liebe Mühlenbacherinnen, liebe Mühlenbacher, 
  
auch in diesem Jahr ist in den Sommerferien wieder Spiel, Spaß 
und Spannung angesagt. Die Vorbereitungen für ein abwechs-
lungsreiches und spannendes Ferienprogramm haben begon-
nen. 
  
Wir hoffen deshalb wieder auf die tatkräftige Unterstüt-
zung unserer Vereine, Firmen und engagierten Privat-
personen mit altbewährten und beliebten oder auch mit 
ganz neuen und kreativen Angeboten. 
  
Wir freuen uns auf viele Ideen und nehmen Ihre Angebote und 
Anregungen gerne bis zum 24. Mai 2024 im Bürgerbüro im 
Rathaus, Tel: 07832/9118-11, oder per Mail an sarah.furtwa-
engler@muehlenbach.de entgegen. Ein Anmeldeformular zur 
näheren Beschreibung Ihres Angebots kann auf unserer Home-
page www.muehlenbach.de heruntergeladen werden bzw. 
liegt im Rathaus in gedruckter Version zur Abholung bereit. 
  
Schon jetzt bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe 
und freuen uns auf ein buntes und abwechslungsreiches Som-
merspaß-Programm für unsere Kinder. 
  
Helga Wössner 
Bürgermeisterin 
 

Zierreisig für Fronleichnam  
Die Gemeinde Mühlenbach stellt an Fronleichnam wieder Zier-
reisig zur Verfügung. Wer Reisig benötigt, kann sich gerne bis 
zum 24. Mai 2024 bei der Gemeindeverwaltung unter 
07832/9118-0 melden. 

Gemeindebücherei
mühlenbach

Gemeindebücherei geschlossen 
In den Pfingstferien, 21.05.2024 bis 31.05.2024, ist die Gemein-
debücherei geschlossen.  
  
Ab Dienstag, 04.06.2024, ist die Bücherei wieder zu den üb-
lichen Zeiten geöffnet.  
  
Öffnungszeiten: 
  
Dienstags von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr  
Donnerstags von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
  
Die Gemeindebücherei   
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abfall-
beseitigung

Mittwoch, den 22.05.2024  
Graue Tonne 
Donnerstag, den 23.05.2024   
Gelber Sack 
  
Freitag, 24.05.2024  
Außenbereich - sämtliche Säcke 
 

Vereins-
nachrichten

Katholische
Frauengemeinschaft
Mühlenbach

Fronleichnam 
Am 30. Mai 2024 feiern wir in Mühlen-
bach „Fronleichnam“. Vor die 4 Altäre 
am Prozessionsweg werden wieder Blu-
menteppiche gelegt. Über Mithilfe beim 
legen und sammln der Blumen würden 
wir uns sehr freuen. 
Genaue Termine im nächsten Bürger-
blatt 
  
Gemeindeteam und kfd Mühlenbach 
 

Kirchenchor
Mühlenbach

Freitag, 17.05.2024: 
19:45 Uhr: Probe in St. Bernhard 
  
Pfingstsonntag, 19.05.2024: 
07:45 Uhr: Probe und Einsingen in der 
Kirche 
08:30 Uhr: Gottesdienst 
  
Dienstag, 21.05.2024: 
09:30 Uhr: Probe und Einsingen in der 
Kirche 
10:30 Uhr: Goldene Hochzeit August und 
Genovefa Matt 

Männergesangverein
»Liederkranz«
MÜHLENBACH 1932 e.V.

Pfingstkonzert 
Am Pfingstsonntag, den 19. Mai 2024 
lädt der Männergesangverein um 20.00 
Uhr zum Pfingstkonzert in die Germein-
dehalle ein. Dirigent Viktor Kraus hat 
wieder ein unterhaltsames und abwechs-
lungsreiches Programm zusammenge-
stellt. Für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt. 
Der Männergesangverein freut sich auf 
Ihr Kommen. 

Narrenzunft
Mühlenbach e.V.

 

 

Ski-Club e.V.
MühlenbaCh

Wanderung in Yach am 26.5.2024 
Im Rahmen unseres Sommerprogramms 
machen wir am Sonntag, den 26.5.2024 
eine Halbtageswanderung in Yach. 
Treffpunkt ist um 13:00 Uhr am Sport-
platz in Mühlenbach. 
Von dort fahren wir mit dem Auto zum 
Wanderparkplatz im Vorderen Zinken in 
Yach. Auf Schusters Rappen geht es dann 

über den Siebenfelsen auf schmalen Pfa-
den hinauf zum Yacher Höhenweg. Beim 
Gfels haben wir dann eine überwälti-
gende Aussicht auf Elzach, den Kaiser-
stuhl und die Vogesen. Über das Zim-
mereck und die gleichnamige Hütte 
wandern wir langsam wieder bergab 
und treffen auf den Hirtenweg, der uns 
wieder zurück zum Auto bringt. Nach ei-
ner kurzen Fahrt haben wir dann noch 
die Gelegenheit, uns in der Vesperstube 
auf dem Schneiderhof in Yach zu stär-
ken. 
Zu dieser Wanderung sind alle Wander-
freunde eingeladen. Auch Nicht-Skiclub 
Mitglieder sind herzlich willkommen! 
  
Strecke: ca. 9,5 km 
Höhenmeter: ca 320 m 
Wanderguide: Frank Neumaier 

Sommerprogramm 2024 
Als Skiclub bleiben wir auch im Sommer 
aktiv und haben wieder ein abwechs-
lungsreiches Sommerprogramm für un-
sere Freunde und Mitglieder zusammen-
gestellt. 
  
Alle Termine sind auch auf unserer 
Homepage, bei Facebook oder Insta-
gram zu finden. Genauere Informatio-
nen werden vorab nochmals im Bürger-
blatt und online bekannt gegeben. 
  
Wir freuen uns auf reges Interesse und 
laden herzlich zur Teilnahme ein! 
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Sportverein
Mühlenbach 1951 e.V.

Spiele der Jugendmannschaften: 
A-Junioren: 
Samstag, 18.05.2024 / 18:00 Uhr 
SG Mühlenbach - SG Renchtal 
(Spielort Hofstetten) 
 
27. Spieltag: SVM-Aktive zu Gast in 
Dörlinbach 
Nun hat es unsere Erste auch erwischt 
und man musste sich zum ersten Mal in 

der Rückrunde geschlagen geben. Dabei 
war der Gast aus Schiltach sehr spielstark 
und in der Chancenverwertung deutlich 
konsequenter, wodurch die Niederlage 
letztlich nicht unverdient war. Nun gilt 
es am Samstag beim Tabellenschlusslicht 
SG Dörlinbach-Schweighausen wieder 
ein anderes Gesicht zu zeigen. Unsere 
Jungs wollen wieder eine bessere Defen-
sivarbeit auf den Platz bringen und im 
Offensivspiel einfacher agieren. 
Die Zweite konnte zuhause einen Punkt 
ergattern und möchte nun in Dörlinbach 
nachlegen. 
  

Wir freuen uns auf viele Fans und Zu-
schauer bei der schwierigen Auswärts-
aufgabe in Dörlinbach.
 
Kreisliga B Staffel 8
Samstag, 18.05.2024 – 12:45 Uhr 
SG Dörlinbach-Schweighausen II -  
SV Mühlenbach II 
  
Kreisliga A Staffel Süd 
Samstag, 18.05.2024 – 15:00 Uhr 
SG Dörlinbach-Schweighausen I -  
SV Mühlenbach I 
(Spielort Dörlinbach) 
 

Ende der Mitteilungen aus MÜHLENBACH

Die Lebenshilfe lebt von
ihren Mitgliedern! Sie
braucht engagierte Men-
schen, die sich für ihre
Arbeit und die Lebensbedin-
gungen für Menschen mit
Behinderung vor Ort einset-
zen. Werden auch Sie
Mitglied bei der Lebenshilfe
im Kinzig- und Elztal. Bei-
trittserklärungen erhalten
Sie unter www.Lhke.de oder
Tel. 07832 797-0.Mühlenbacher Str. 16 · 77716 Haslach · www.Lhke.de

Werden Sie

MITGLIEDLIEDMITGLIED
vor Or
LIEDtLIEDtLIEDLIEDLIEDLIEDtLIEDLIEDLIED
OrtOr
LIEDtLIEDLIEDLIEDLIEDtLIED!LIED!LIEDLIEDLIEDLIED!LIEDLIEDLIEDt!tLIEDtLIEDLIEDLIEDLIEDtLIEDLIEDLIED

vor Ort!

Profitieren Sie mit Ihrer
Prospektbeilage von der hohen
Akzeptanz und Glaubwürdig-
keit unserer Amtlichen Nachrich-
tenblätter.

Kontaktieren Sie uns unter:

0781/504 -1456

0781/504 -1469

anb.anzeigen@reiff.de

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!
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amtliche
bekannt-
machungen

Steinach

Bericht aus dem Gemeinderat 

In der öffentlichen Sitzung am 13.05.2024 
wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
  
TOP 1 
Ehrung von Blutspendern 
- keine Beschlussfassung 
    
TOP 2 
Frageviertelstunde nach § 33 Abs. 4 
GemO (Zuhörer) 
- keine Beschlussfassung 
    
TOP 3 
Bekanntgabe der in nichtöffent-
licher Sitzung gefassten Beschlüsse 
- keine Beschlussfassung 
    
TOP 4 
Umgestaltung des Pfarrhauses
Vergabe verschiedener Gewerke 
43/2024 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat fasst folgende 
Beschlüsse:
a)  Der Auftrag zur Ausführung der 

Rückbauarbeiten wird an Fa. Kaiser 
Abbruch GmbH, Hofstetten, zum 
Angebotspreis von 48.999,68 Euro 
brutto vergeben.

b)  Der Auftrag zur Ausführung der Erd- 
und Rohbauarbeiten wird an Fa. 
Echle Bau GmbH & Co. KG, Lahr, zum 
Angebotspreis von 203.934,87 Euro 
brutto vergeben.

c)  Der Auftrag zur Ausführung der 
Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten 
wird an Fa. Hansmann Zimmerei-
Holzbau GmbH, Steinach, zum Ange-

botspreis von 99.764,07 Euro 
vergeben.

d)  Der Auftrag zur Ausführung der 
Blechnerarbeiten wird an Fa. Thomas 
Kreyer, Steinach, zum Angebotspreis 
von 38.422,30 Euro brutto vergeben.

e)  Der Auftrag zur Ausführung des 
Gerüstbaus wird an Fa. Gerüstbau 
Baumann, Hausach, zum Angebots-
preis von 19.073,08 Euro brutto 
vergeben.

f)  Die Ausschreibung in Bezug auf den 
Aufzugsbau wird aufgehoben (§ 17 
Abs. 1 Nr. 3 VOB/A).

g)  Der Auftrag zur Ausführung der Elek-
troinstallationsarbeiten wird an Fa. 
Elektro Heitzmann GmbH, Steinach, 
zum Angebotspreis von 229.576,95 
Euro brutto vergeben.

h)  Der Auftrag zur Ausführung der 
Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau-
arbeiten wird an Fa. Kopf & Sohn, 
Steinach, zum Angebotspreis von 
120.459,68 Euro brutto vergeben.

i)  Der Auftrag zur Ausführung der 
Sandsteinsanierungsarbeiten wird an 
Fa. Steinmetz Göhrig, Lahr, zum 
Angebotspreis von 110.327,16 Euro 
brutto vergeben.

j)  Der Auftrag zur Ausführung in Bezug 
auf Holzfenster und Sonnenschutz 
wird an Fa. Moser GmbH, Haslach, 
zum Angebotspreis von 69.999,37 
Euro brutto vergeben.

k)  Der Auftrag zur Ausführung in Bezug 
auf Metallfenster und Windfang wird 
an Fa. Haser GmbH, Haslach, zum 
Angebotspreis von 47.070,45 Euro 
brutto vergeben.

l)  Der Auftrag zur Ausführung der 
Trockenbauarbeiten wird an Fa. GFT 
Gesellschaft für Trockenbau mbH, 
Karlsruhe, zum Angebotspreis von 
85.567,78 Euro brutto vergeben.

m)  Der Auftrag zur Ausführung der 
Estrichbauarbeiten wird an Fa. 
Armbruster & Dilger GmbH & Co. KG, 
Schramberg, zum Angebotspreis von 
9.421,23 Euro brutto vergeben.

n)  Der Auftrag zur Ausführung der 

Innen-, Außenputz, Dämmungs- und 
Abdichtungsarbeiten wird an Fa. 
Kaiser GmbH, Triberg, zum Angebot-
spreis von 237.700,12 Euro brutto 
vergeben.

   
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
TOP 5 
Bauvorhaben 
  
TOP 5.1 
Untertal 30, Welschensteinach, Flst. 
Nr. 166/1
Erweiterung PKW-Werkstatt (Nach-
tragspläne) 
38/2024 
  
Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde gemäß 
§ 36 BauGB wird hergestellt. 
  
Die Baurechtsbehörde der Stadt Haslach 
wird gebeten, folgende Auflage in eine 
etwaige Baugenehmigung aufzunehmen: 
  
Wir gehen davon aus, dass die Leitungen 
der Gemeinde Steinach nicht überbaut 
wurden. Andernfalls sind, sofern der Be-
stand und die Benutzung der Leitungen 
sowie die Rechte der Gemeinde er-
schwert oder beeinträchtigt werden, die 
entsprechenden Mehrkosten vom Bau-
herrn zu tragen. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
TOP 5.2 
Umnutzung der Dachgeschosswoh-
nung zur Ferienwohnung
Kirchstraße 28, Steinach, Flst. Nr. 681 
39/2024 
  
Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde gemäß 
§ 36 BauGB wird hergestellt. 
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 

Nachrichten der Gemeinde Steinach. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Nicolai Bischler
Herausgeber: Gemeinde Steinach · Telefon 07832 9198-0 · Telefax 07832 9198-20 · info@steinach.de · www.steinach.de
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TOP 5.3 
Einbau eines unterirdischen Lösch-
wasserbehälters
Eblesweg 7, Welschensteinach, Flst. 
Nr. 221 
42/2024 
  
Beschluss: 
Das Einvernehmen der Gemeinde gemäß 
§ 36 BauGB wird hergestellt. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
TOP 6 
Bericht über die überörtliche Prü-
fung der Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungsführung der Gemeinde 
Steinach in den Haushaltsjahren 
2015-2018 
34/2024 
- keine Beschlussfassung 
    
TOP 7 
Beauftragung der aquavilla GmbH, 
St. Georgen, mit der Teilunterstüt-
zung als Technische Führungskraft in 
der Wasserversorgung der Gemein-
de Steinach
Hier: Übernahme Bereitschaftsdienst 
sowie Urlaubs- und Krankheitsver-
tretung für den Wassermeister der 
Gemeinde Steinach 
11/2024 1. Ergänzung 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Beauftra-
gung der aquavilla GmbH, St. Georgen 
mit der Übernahme des Rufbereitschafts-
dienstes an den Wochenenden sowie der 
Urlaubs- und Krankheitsvertretung für 
den Wassermeister der Gemeinde Stein-
ach auf der Grundlage des Angebots 
vom 09.04.2024 zu. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
TOP 8 
Betriebskostenabrechnung 2023 der 
katholischen Kindertageseinrich-
tungen Steinach 
32/2024 
- keine Beschlussfassung 
    
TOP 9 
Inanspruchnahme eines Teilbetrags 
der Kreditermächtigung des Jahres 
2024 
35/2024 
  
Beschluss: 
Aus der Kreditermächtigung des Jahres 
2024 in Höhe von 1.700.000 Euro wird 
ein Teilbetrag in Höhe von 700.000 Euro 
in Anspruch genommen. Den Zuschlag 
erhält die L-Bank. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    

TOP 10 
Neufassung der Satzung zur Rege-
lung des Kostenersatzes für Leistun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr 
Steinach (Feuerwehr-Kostenersatz-
Satzung FwKS) 
33/2024 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Neufassung 
der Satzung zur Regelung des Kostener-
satzes für Leistungen der Freiwilligen 
Feuerwehr Steinach (Feuerwehr-Kosten-
ersatz-Satzung FwKS) zu. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
TOP 11 
Neufassung der Satzung über die Re-
gelung des Marktverkehrs „Markt-
ordnung“ 
37/2024 
  
Beschluss: 
Die Marktgebühren betragen für einen 
Standplatz pro Stand
1. 10,00 € für Schulen, örtliche Vereine 

und örtlichen Organisationen
2. 10,00 € für sonstige Anbieter bei Nut-

zung sonstiger zugelassener Ver-
kaufseinrichtungen

3. 20,00 für sonstige Anbieter bei Nut-
zung eines Gemeindeverkaufsstands

   
Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich: 10 Nein-Stimmen und 1 Ja-
Stimme 
    
Beschluss: 
Die Marktgebühren betragen für einen 
Standplatz pro Stand
1. 0,00 € (gebührenfrei) für Schulen, 

Kindergärten, Jugendorganisationen 
mit Gemeindeverkaufsstand oder 
sonstiger zugelassener Verkaufsein-
richtung

2. 7,00 € für örtliche Vereine und ört-
liche Organisationen mit Gemeinde-
verkaufsstand oder sonstiger zugel-
assener Verkaufseinrichtung

3. 7,00 € für private Anbieter mit sonsti-
ger zugelassener Verkaufseinrich-
tung

4. 14,00 € für private Anbieter mit Ge-
meindeverkaufsstand

   
Beratungsergebnis: 
Mehrheitlich: 10 Ja-Stimmen und 1 Nein-
Stimme 
    
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Neufassung 
der Satzung über die Regelung des 
Marktverkehrs „Marktordnung“ zu. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    

TOP 12 
Kündigung der Mitgliedschaft im 
Kommunalen Archivverbund Raum-
schaft Haslach 
46/2024 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Mit-
gliedschaft im „Kommunalen Archivver-
bund Raumschaft Haslach“ fristgerecht 
zum Jahresende 2024 zu kündigen. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
TOP 13 
Annahme von Spenden 
31/2024 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt: 
Der Annahme der Spende über 80,00 
Euro von Dr. Christel Henniger, Steinach 
für das Soziale Steinach wird zuge-
stimmt. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
TOP 14 
Erklärung über den Verzicht auf ein 
Vorkaufsrecht / Erteilung der Geneh-
migung nach §§ 144 und 145 BauGB 
aufgrund förmlich festgelegtem Sa-
nierungsgebiet 
  
Beschluss: 
Das bestehende Vorkaufsrecht für das 
Flst. Nr. 3891, Gemarkung Steinach, wird 
nicht ausgeübt. 
  
Beratungsergebnis: 
Einstimmig: 11 Ja-Stimmen 
    
TOP 15 
Anfragen nach § 24 Abs. 4 GemO 
(Gemeinderäte) 
- keine Beschlussfassung 
    
TOP 16 
Bekanntgaben der Verwaltung 
- keine Beschlussfassung 

Ihr lokaler
Werbepartner

für Handel, Hand-
werk und Gewerbe.
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Gemeinde Steinach Landkreis Ortenaukreis 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament – Euro-
pawahl – und der Wahl des Gemeinderats, des Ortschaftsrats und der Wahl des Kreistags am 9. 
Juni 2024 
 
1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – 

Europawahl – und gleichzeitig finden in der Gemeinde Steinach die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats, Wahl 
des Ortschaftsrats, Wahl des Kreistags – statt. 

 
2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
3.  Die Gemeinde ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt: 
  

Wahlbezirk 
Nummer 

Bezeichnung/Abgrenzung des Wahlbezirks Bezeichnung/Lage des Wahlraums 
(Straße, Hausnr., Zimmer-Nr.) 

01 Steinach Südlicher Teil Turn- und Festhalle, Schulstraße 1 

02 Steinach Nördlicher Teil Turn- und Festhalle, Schulstraße 1 

03 Welschensteinach Foyer der Allmendhalle, Am Sportplatz 15 

 
 Die Wahlräume sind rollstuhlgerecht. 

 
 In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis spätestens 19. Mai 2024 zugestellt worden ist, sind der Wahl-

bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Europawahl um 15:00 Uhr in Rathaus Stein-
ach, Kirchstraße 4, 77790 Steinach zusammen. 

 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 

ist.  
 
 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen 

Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben werden. 
 
5. Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments  
 

Stimmzettel-Farbe: weißlich 
 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelasse-
nen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Für die Stimmabgabe im Wahlraum 
wird bei der Europawahl kein Stimmzettelumschlag verwendet. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

6. Kommunalwahlen  
Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen Stimmzet-
telumschlägen. 

6.1 Wahl des Gemeinderats 
Zu wählen sind  12 Mitglieder. 

 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Gemeinderats 
 

Stimmzettel-Farbe: eosin/rosa 
 
6.2  Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Welschensteinach 
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Zu wählen sind  10 Mitglieder. 
 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Welschensteinach 
 

Stimmzettel-Farbe: chamois 
 

6.3 Wahl des Kreistags 
Zu wählen sind im Wahlkreis 

09 Haslach-Zell  6 Mitglieder. 
 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Kreistags 
 

Stimmzettel-Farbe: grün 
 

Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen (ohne Europawahl) sind in je besonderen Stimmzettelumschlägen abzugeben, 
die von gleicher Farbe wie die zugehörigen Stimmzettel sind. 
 
Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden den Wahlberechtigten spätestens am 8. Juni 2024 zugesandt.  
 
Die Stimmzettelumschläge sowie weitere Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. 

 
6.4 Bei den Wahlen des Gemeinderats, des Ortschaftsrats und des Kreistags hat der Wähler so viele Stimmen, wie jeweils 

Mitglieder des Gemeinderats, des Ortschaftsrats und des Kreistags im Wahlkreis zu wählen sind (vergleiche Ziff. 6.1 – 
6.3). 
 
Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im Stimmzettel angegeben. 
 

6.5 Es findet Verhältniswahl statt bei der  
 
– Wahl des Gemeinderats 
 
– Wahl des Kreistags 
 
– Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Welschensteinach  

 
Hierbei können nur denjenigen Bewerbern, die in einem Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen gegeben werden.  
 
Der Wähler kann 
– Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen geben (panaschieren) und 
– einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren). 

Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er auf einem oder mehreren Stimmzetteln 
– Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, durch ein Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch Eintragung 

des Namens oder auf sonst eindeutige Weise ausdrücklich als gewählt kennzeichnet, 
– Bewerbern, denen er zwei oder drei Stimmen geben will, durch die Ziffer " 2 " oder " 3 " hinter dem Namen, durch 

Wiederholen des Namens oder auf sonst eindeutige Weise als mit zwei oder drei Stimmen gewählt kennzeichnet. 

Der Wähler kann auch einen Stimmzettel ohne jede Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet abgeben. In diesem 
Fall gilt jeder Bewerber, dessen Name im Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit einer Stimme gewählt; jedoch nur so viele 
Bewerber in der Reihenfolge von oben, wie Mitglieder jeweils zu wählen sind. Bei der Wahl des Kreistags nur so viele 
Bewerber in der Reihenfolge von oben, wie Mitglieder des Kreistags für den Wahlkreis zu wählen sind. 
 

6.6  Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber gerichtete 
Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst im Stimmzettelumschlag sowie jede Kennzeichnung des Stimmzettelum-
schlags haben die Ungültigkeit der Stimmabgabe zur Folge. 

6.7  Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die entsprechenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden.  

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

7. Wahlscheine 
Europawahl 
Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, können an der Wahl im Landkreis, in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist, 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises oder 
 durch Briefwahl 
teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von dem Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen. 
Kommunalwahlen  
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Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen haben, können an der Wahl 
 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder 
 durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird. 

Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag beim Bürgermeisteramt neben dem Wahl-
schein auch die weiteren Briefwahlunterlagen. 

Der Wähler muss seine Wahlbriefe (getrennt nach Europawahl – rot – und Kommunalwahlen – gelb –) mit den jeweils 
dazugehörigen Stimmzetteln (in verschlossenen Stimmzettelumschlägen) und den unterschriebenen Wahlscheinen so 
rechtzeitig den jeweils auf den Wahlbriefumschlägen angegebenen Stellen übersenden, dass sie dort spätestens am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr eingehen. 
Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen Stelle abgegeben werden. Der Wähler, der seine Briefwahlunter-
lagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Bei der Europawahl gilt dies auch für 
Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahl-
berechtigt sind. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 
Absatz 4 des Europawahlgesetzes; § 19 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunal-wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung 
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Wil-
lensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsper-
son besteht (§ 6 Absatz 4a des Europawahlgesetzes, § 19 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes). Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

9. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergeb-
nisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 

Ort, Datum 

Steinach, 17.05.2024 

Bürgermeisteramt 

 
Nicolai Bischler, Bürgermeister  
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Öffentliche Bekanntmachung 
Jahresabschluss des  

Zweckverbandes  
’’Hochwasserschutz  

Raumschaft Haslach’’ zum 
31.12.2022 

Gemäß § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz 
(EigBG) in Verbindung mit §§ 18 u. 20 
des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ) sowie § 95 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) hat die Verbandsversamm-
lung am 08. Mai 2024 in öffentlicher Sit-
zung den Jahresabschluss und den 
Lagebericht zum 31.12.2022 des Zweck-
verbandes „Hochwasserschutz Raum-
schaft Haslach“ wie folgt festgestellt: 
  
1.   Feststellung des Jahresab-

schlusses
1.1  Bilanzsumme 20.752.689,22 € 
1.1.1  davon entfallen auf der 
 Aktivseite auf 
 das Anlagevermögen
 20.207.082,90 € 
 das Umlaufvermögen
 545.606,32 € 
 die Rechnungs-
 abgrenzungsposten  0,00 € 
1.1.2  davon entfallen auf der 
 Passivseite auf 
 das Eigenkapital 6.405.965,96 € 
 die Rückstellungen 0,00 € 
 die Beiträge, Ertrags- und 
 Kapitalzuschüsse
 13.442.812,94 € 
 die Verbindlichkeiten
 903.910,32 € 
 die Rechnungs-
 abgrenzungsposten 0,00 € 
1.2  Jahresgewinn / 
 Jahresverlust  0,00 € 
1.2.1  Summe Erträge 382.183,12 € 
1.2.2  Summe 
 Aufwendungen 382.183,12 € 
  
2. Entlastung der Betriebsleitung 
Die Betriebsleitung wird entlastet. 
  
3. Ortsübliche Bekanntmachung und 
Auslegung 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
2022 liegen gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 Ei-
genbetriebsgesetz Baden-Württemberg 
(EigBG) in der Zeit von 21. Mai bis 04. 
Juni 2024 bei der Stadtverwaltung Has-
lach – Kämmerei öffentlich aus. 
    

Haslach, den 13.05.2024 
  

 

Philipp Saar 
Bürgermeister 
und Verbandsvorsitzender 

Öffentliche Bekanntmachung 
1. Satzung 

  
zur Änderung der Verbandssatzung 

des Zweckverbands
„Hochwasserschutz Raumschaft 

Haslach“ 
  
Der Zweckverband „Hochwasserschutz 
Raumschaft Haslach“ hat in der Ver-
bandsversammlung am 08. Mai 2024 die 
1. Änderung der Verbandssatzung nach 
§ 21 Abs. 2 GKZ und § 5 Abs. 2 der Ver-
bandssatzung beschlossen. 
  

§ 1  
Änderungen, Ergänzungen,  

Neufassungen und Streichungen 
 
1.  § 1 Nr. 4 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Für die Wirtschaftsführung und das 

Rechnungswesen des Zweckverbands 
gelten die Bestimmungen des Eigen-
betriebsrechts. Die Wirtschaftsfüh-
rung und das Rechnungswesen 
erfolgen entsprechend dem geän-
derten Eigenbetriebsrecht auf der 
Grundlage der Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches. Von der Bildung 
eines Stammkapitals wird abgesehen. 

 
2.  § 5 Abs. 2 Buchstabe i) erhält folgende 

Neufassung:
  die Vergabe von Aufträgen nach dem 

Wirtschaftsplan, wenn sie im Einzelfall 
100.000,00 € übersteigen; 

 
3.  § 8 Nr. 3 Satz 5 wird ersatzlos gestri-

chen.
 
4.  § 12 Nr. 2 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Die Herstellungskosten werden 

zunächst über Zuweisungen finan-
ziert. Der nicht nach Satz 1 gedeckte 
Teil der Kosten ist von jeder Gemeinde 
über Investitionsumlagen nach den 
auf ihrer Gemarkung anfallenden 
Kosten zu finanzieren. 

5.  § 12 Nr. 3 wird ersatzlos gestrichen.
 
6.  § 13 Nr. 2 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Die Jahresumlage setzt sich zusammen 

aus 
 -  der Abschreibungsumlage für die 

Abschreibungen abzüglich der Auflö-
sungen 

 -  der Betriebskostenumlage für die 
Aufwendungen der Unterhaltung 
(außer Aufwendungen zur Schadens-
beseitigung an Bauwerken nach 
Hochwasserereignissen), für Wartung 
und Energiebedarf sowie für das 
Personal und andere erfolgswirk-
same Aufwendungen der Verbands-
anlagen nach § 2, Ziffer 2, Satz 1, 

abzüglich möglicher Betriebserlöse 
sowie etwaiger Erlöse aus der Finanz-
wirtschaft. 

 
7.  § 13 Nr. 3 der Verbandssatzung erhält 

folgende Neufassung:
  Die Abschreibungsumlage wird von 

den einzelnen Verbandsmitgliedern 
nach dem tatsächlichen Aufwand 
(Netto-Abschreibungen) entsprechend 
dem Ausweis auf den jeweiligen Anla-
gekonten erhoben. Sofern die erwirt-
schafteten Abschreibungen nicht für 
künftige Investitionen des jeweiligen 
Verbandsmitglieds benötigt werden, 
sind sie zur Rückführung vom Eigenka-
pital der jeweiligen Gemeinde zu 
verwenden. 

  
§ 2 

Inkrafttreten  
  
Diese Änderungssatzung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
  
Haslach, den 08. Mai 2024 
  

Philipp Saar 
Bürgermeister 
und Verbandsvorsitzender 
  
Hinweis über die Verletzung von Ver-
fahrens- und/oder Formvorschriften 
nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung 

Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung dieser 
Satzung schriftlich oder elektronisch ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden ist. 
  
Abweichend hiervon kann die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften auch nach Ablauf der Jahres-
frist von jedermann geltend gemacht 
werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 der Ge-
meindeordnung wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat oder wenn vor 
Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Satzungsbeschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich oder elektro-
nisch geltend gemacht worden ist. 
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Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Steinach  
 

(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) 
 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 34 
Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Steinach am 13.05.2024 folgende Satzung über den Kostenersatz für die 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen: 
 

§ 1: Geltungsbereich 
 
(1) Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
Steinach (im Folgenden Feuerwehr genannt). 
 
(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt. 
 

§ 2: Aufgaben der Feuerwehr 
 
(1) Die Feuerwehr hat 

1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den 
Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und 

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe 
zu leisten. 

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder dergleichen 
verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr 
für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für andere wesentliche 
Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare 
Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des 
Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden 
kann. 
 
(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden 

1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe 
und 

2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und -
erziehung sowie der Brandsicherheitswache. 

 
§ 3: Kostenersatzpflicht 

 
(1) Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, soweit nicht in Satz 2 etwas 
Anderes bestimmt ist. Kostenersatz wird verlangt: 

1. vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt hat, 

2. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen, 
Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde, 

3. vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -einsatzmittel, die bei einem 
Brand in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb anfallen, 

4. vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Umgang mit Gefahrstoffen 
oder wassergefährdenden Stoffen für gewerbliche oder militärische Zwecke entstand, 

5. von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignisses die Feuerwehr 
vorsätzlich oder infolge grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen alarmiert hat, 

6. vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer Brandmeldeanlage oder 
einer anderen technischen Anlage zur Erkennung von Bränden oder zur Warnung bei 
Bränden mit automatischer Übertragung des Alarms an eine ständig besetzte Stelle 
ausgelöst wurde, ohne dass ein Schadenfeuer vorlag, 
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7. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf ausgelöst wurde, der über 
ein in einem Kraftfahrzeug installiertes System zum Absetzen eines automatischen 
Notrufs oder zur automatischen Übertragung einer Notfallmeldung an eine ständig 
besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass ein Schadensereignis im Sinne von § 2 
Absatz 1 FwG vorlag. 

In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 3 des Polizeigesetzes des 
Landes Baden-Württemberg (PolG) entsprechend. 
 
(2) Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kostenersatzpflichtig ist  

1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 Absätze 2 und 
3 des PolG gelten entsprechend, 

2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, oder 
derjenige, der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt, 

3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde, 
4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch 

den Betrieb vom Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder 
Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde. 

 
(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte wäre oder im 
öffentlichen Interesse liegt. 
 

§ 4: Überlandhilfe 
 
Bei Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG gilt die "Öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf dem 
Gebiet des Feuerwehrwesens" in seiner zum Einsatzzeitpunkt gültigen Fassung. 
 

§ 5: Höhe des Kostenersatzes 
 
(1) Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge nach 
Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich aus 
dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis. 
 
(2) Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden Durchschnittssätze festgelegt.  
 
(3) Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehrfahrzeugen gelten gemäß § 
34 Absatz 8 FwG die pauschalen Stundensätze der Verordnung des Innenministeriums 
Baden-Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der 
jeweils geltenden Fassung. Für die übrigen Fahrzeuge ergeben sich die Kostenersätze aus 
dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis. 
 
(4) Die Einsatzdauer beginnt 

1. bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Beginn des Einsatzes) und endet 
nach Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich der notwendigen 
Aufräumungs- und Reinigungszeiten. 

2. bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgerätehaus und endet nach der 
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich Reinigungs-, Prüfungs-, 
Reparatur- und sonstiger Zeiten, die sich daraus ergeben, dass Feuerwehrfahrzeuge 
wieder einsatzfähig gemacht werden.  

 
(5) Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. Angefangene Stunden werden 
bis zu 30 Minuten auf halbe Stunden, darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet.  
 
(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden für  

1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Gemeinde- und 
Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe leistenden Einrichtungen und Organisationen 
erstattete Kosten, 
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2. die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nr.3, 
3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen. Hierzu 

gehören insbesondere die durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nr. 
1 erfasster Dritter, die Verwendung besonderer Lösch- und Einsatzmittel und die 
Reparatur oder den Ersatz besonderer Ausrüstungen entstandenen Kosten und 
Auslagen.  

 
§ 6: Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld 

 
(1) Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung der Inanspruchnahme der 
Feuerwehr. 
 
(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt. 
 
(3) Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten Zeitpunkt fällig. 
 

§ 7: Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr Steinach vom 10.04.2006 außer Kraft. 
 
 
Steinach, den 13.05.2024 
 
 
Nicolai Bischler 
Bürgermeister 
 

 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
aufgrund der Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem 
Satzungsbeschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss 
beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
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Anlage 
 

Verzeichnis der Kostenerstattungssätze zur Feuerwehrkostenersatzsatzung 
 
 
Für die Inanspruchnahme der Feuerwehr Steinach werden folgende Kostenerstattungssätze 
erhoben: 
 
 
1. Stundensatz für Einsatzkräfte 
 
1.1 Feuerwehrangehörige (pro Person)    je Std.      8,55 € 
1.2 Zuschlag bei Einsätzen zur Bekämpfung von Ölunfällen je Person/Std.     3.00 € 
 
 
2. Stundensatz für Feuerwehrfahrzeuge (gem. § 34 Abs. 8 FwG i.V.m. VOKeFw) 
 
2.1 Mannschaftstransportwagen (MTW)    je Std.    34,00 € 
2.2 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16    je Std.  236,00 € 
2.3 Mittleres Löschfahrzeug       je Std.   128,00 € 
2.4 Tankkraftspritzenfahrzeug TSF/W    je Std.     99,00 € 
2.5 Gerätewagentransport (GWT)     je Std.   143,00 € 
2.6 Mehrzweckfahrzeug       je Std.     39,00 € 
2.7 Schlauchwagen       je Std.    20,00 € 
 
 
3. Stundensatz für besondere Ausrüstungsgegenstände 
 
3.1 Tragkraftspritze 8/8      je Std.     15,00 € 
3.2 Notstromaggregat      je Std.    15,00 € 
3.3 Tauchpumpe/Wassersauger     je Std.      5,00 € 
3.4 Kettensäge/Trenngerät      je Std.     10,00 € 
3.5 Hochleistungslüfter      je Std.    15,00 € 
3.6 Saug- und Druckschläuche B und C    je lfd. Meter     0,50 € 
 
 
4. Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien werden zusätzlich zu den 
entstandenen Kostenersätzen gemäß § 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden 
die tatsächlichen Kosten angesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung verwiesen. 
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Erreichbarkeit 
Grundbuch 
Die Grundbucheinsichtstelle im Rathaus 
Steinach ist derzeit nicht besetzt. Für 
Auskünfte aus dem Grundbuch nehmen 
Sie bitte Kontakt mit dem Grundbuch-
amt Achern auf:  
  
Amtsgericht Achern - Grundbuchamt -
Rathausplatz 4, 77855 Achern 
E-Mail: poststelle@gbaachern.justiz.bwl.de
Telefon: 07841/6733-402 (Infothek)
Fax: 07841/6733-465 
  
  
Ordnungsamt 
Derzeit ist die Erledigung von Ordnungs-
amtsaufgaben aus personellen Gründen 
nur eingeschränkt möglich. Bei Anliegen 
in diesem Bereich vereinbaren Sie bitte 
vorab einen Termin unter 07832/9198-0 
  
Wir bitten um Verständnis. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

 Eröffnung der Badesaison im  
Freibad Steinach 

  
v.l.oben: Lirije Gashi, Jens Lottes, Renate 
Rappolder, Nicole Wißmann, Felix Kris-
mann, Brigitte Armbruster, Tim Schäff-
ner, Silvia Schwendemann, Bürgermei-
ster Nicolai Bischler 

Am heutigen Freitag, 17.05.24, eröff-
net das Freibad die Badesaison. Das 
Team des Freibads hat alles soweit vor-
bereitet, freut sich auf die zahlreichen 
Gäste und wünscht einen angenehmen 
Aufenthalt. 
  Zur Information: am Pfingsmontag ist 
das Bad geöffnet ! 
  
Ihre Gemeindeverwaltung  

Tourist-Infostelle
informiert

Sommerspaßprogramm 
2024 

Quelle Pixabay

In bewährter Weise wollen wir auch 
in den Sommerferien 2024 wieder ein 
Ferienprogramm für unserer Kinder 
anbieten. 
Dies kann nur mit Unterstützung vie-
ler Ehrenamtlicher, Vereinen und pri-
vaten Organisatoren gelingen. 
Deshalb unsere herzliche Bitte: Hel-
fen Sie mit und unterstützen Sie uns, 
damit die Ferien für unserer Kinder 
abwechslungsreich und interessant 
werden. 
  
Wenn Sie uns mit einer Aktion unter-
stützen wollen, freuen wir uns auf 
Ihren Anruf, Ihre Mail oder Ihren Be-
such im Bürgerbüro bis 23.05.2024. 
  
Ansprechpersonen sind: Sabine Ket-
terer, Tel. 07832 9191-13, ketterer@
steinach.de und Gudrun Bischler, Tel. 
07832 9198-0, ema@steinach.de 

  
Wir freuen uns sehr über alle Rück-
meldungen, Aktionen und sonstige 
Unterstützung. 
  
Gemeindeverwaltung Steinach 

N. Bischler, Bürgermeister 

abfall-
beseitigung

Graue Tonne (2-wöchig)
Welschensteinach: Samstag, 01.06.2024
Steinach: Dienstag, 28.05.2024 

Grüne Tonne (3-wöchig)
Welschensteinach: Donnerstag, 
06.06.2024
Steinach: Samstag, 01.06.2024 

Gelbe Säcke (2-wöchig)
Steinach und Welschensteinach: 
Freitag, 24.05.2024 
  
Sammelplatz für Grünabfälle (kein 
Rasenschnitt !!!!!!!) 
Steinach, am Sportplatz, jeden Samstag 
9.00 - 13.00 Uhr 
  
Anlieferung von Rasenschnitt 
Steinach, Runzengraben 42 
täglich, außer sonn- und feiertags, 10.00 
- 20.00 Uhr 
  
Tierkörperbeseitigungsanstalt 
Protec - Orsingen, Tel. 07774/93390, 
Fax.07774/9339-33 
 

fundsachen

• blauer Sportbeutel, Inhalt: Schlüssel-
bund mit 7 Schlüsseln + einzelner Au-
toschlüssel (Fundort: Sportplatz Stein-
ach)

   
Am 09.05.2024 wurde im Clubheim SV 
Steinach ein blauer Sportbeutel mit 
Schlüsseln liegen gelassen. Dieser wurde 
am 13.05.2024 im Rathaus abgegeben. 

 

Vereins-
nachrichten

 

Redaktionsschlussänderung 
Aufgrund des Feiertags „Fronleich-
nam“ am 30. Mai wird der Redakti-
onsschluss auf Montag, 27. Mai 2024, 
16.00 Uhr vorverlegt. 
Das Bürgerblatt erscheint am Freitag, 
31.05.2024 

 

DJK Welschensteinach

Kreisliga A: 
Die erste Mannschaft hat zuletzt eine 
kleine Serie von drei siegreichen Spielen 
hingelegt und sie will diese natürlich am 
Samstag in Dinglingen fortsetzen. Denn 
im Tabellenkeller geht es punktemäßig 
sehr eng zu und der Abstand auf einen 
möglichen Abstiegsplatz beträgt trotz 
der Serie nur einen Punkt. Dinglingen ist 
vielversprechend in die Saison gestartet, 
hat aus den letzten fünf Spielen aber nur 
einen Punkt geholt und die DJK hofft 
jetzt natürlich, dass diese Schwächeperi-
ode des Gastgebers im Samstagsspiel 
noch genutzt werden kann. 
Samstag, 18.05.2024: 
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14:00 Uhr  FV Dinglingen 2 - DJK Wel-
schensteinach 2 
16:00 Uhr  FV Dinglingen - DJK Wel-
schensteinach 
Spielort ist: Rasenplatz Dinglingen, Bür-
gerpark 1, 77933 Lahr 
Die eine Woche später geplanten Spiele 
gegen die Spvgg Schiltach wurden vor-
verlegt. 

Donnerstag, 23.05.2024: 
19:00 Uhr  DJK Welschensteinach - Spvgg 
Schiltach 

Freitag, 24.05.2024: 
19:00 Uhr  DJK Welschensteinach 2 -  
Spvgg Schiltach 2 
  
Pfingstsportfest 2024: 

Freitag 17.05.2024
18.30 Uhr AH - Kleinfeldtunier

Sonntag 19.05.2024

Montag 20.05.2024
10.15 Uhr
11.00 Uhr

12.00 Uhr

13.30 Uhr

Gottesdienst im Zelt
Frühschoppenkonzert mit
der Musikkapelle Welschensteinach
Gelegenheit zum Mittagessen

DJK-Kids-Training mit dem DFB-Mobil

Tombola, Hüpfburg amSonntag&Montag

Es lädt herzlich ein: DJKWelschensteinach

Fair-Play-Spieltag der G- und F-Jugend
Gelegenheit zum Mittagessen

Krempelturnier (Gruppenspiele)
AH - Einlagenspiel: DJK - FC Truchtersheim

Krempelturnier (Endspiel)
DJK-After-Match-Party

10.00 Uhr
12.00 Uhr
13.00 Uhr
16.00 Uhr
17.30 Uhr
20.00 Uhr

Die DJK Welschensteinach möchte alle 
Mitbürgerinnen und Mitbürger der 
Raumschaft sowie die hier weilenden Fe-
riengäste zum traditionellen Pfingst-
sportfest einladen, für das wir wieder ein 
buntes und abwechslungsreiches Pro-
gramm für alle zusammengestellt ha-
ben. 
Freitag, 17.05.2024: 
18:30 Uhr  AH-Kleinfeldturnier 
Sonntag, 19.05.2024: 
10:00 Uhr  Fair-Play-Spieltag der F- und 
G-Jugend 
12:00 Uhr  Gelegenheit zum Mittagessen 
13:00 Uhr  Fußball-Krempelturnier 
(Gruppenspiele) 
16:00 Uhr  DJK Welschensteinach AH - FC 
Truchtersheim Veterans 
17:30 Uhr  Fußball-Krempelturnier (End-
spiele) 
20:00 Uhr  After-Match-Party im Festzelt 
Montag, 20.05.2024: 
10:15 Uhr  Gottesdienst im Zelt 
11:00 Uhr   Frühschoppenkonzert der 
Musikkapelle Welschensteinach 
12:00 Uhr  Gelegenheit zum Mittagessen 

13:30 Uhr  DJK-Kids-Training mit dem 
DFB-Mobil 
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher 
und wünschen einen angenehmen Auf-
enhalt auf unserem Sportgelände. 
 

Freiwillige Feuerwehr
Welschensteinach

 

 

Heimat- und Trachtenverein
STEINACH

Vielen Dank! 
Herzlichen Dank an alle - egal ob die 
treuen und langjährigen Gäste, die 
„Erstbesucher“ oder die Helfer und Hel-
ferinnen bei „Baden trifft... Türkei“- nur 
die  Unterstützung aller macht diesen 
Abend möglich. DANKE! 
  
Heimat- und Trachtenverein Steinach 
 

Imkerverein SteInach

An alle Vereinskollegen und Bienen-In-
teressierte, 
wie bereits angekündigt, treffen wir uns 
heute um 19.00 Uhr  am Vereinsbie-
nenstand im Niederbach  zu unserem 

Imkerstammtisch. 
  
Herzlich eingeladen sind hierzu sowohl 
aktive und passive Vereinsmit-
glieder, als auch Bienen-Interessier-
te, Jungimker sowie Neu-Einsteiger 
jeden Alters. 
  
Weitere Stammtisch-Termine (jeweils um 
19.00Uhr) für das Jahr 2024: 
07.06.2024 – 28.06.2024 – 19.07.2024 – 
06.09.2024 – 27.09.2024 

Die Vorstandschaft 

Kath. Kirchenchor
Steinach

Freitag, 17.05.2024 
19.30 Uhr Probe in der Kirche 

Samstag, 18.05.2024 
18.00 Uhr Einsingen in der Kirche 
19.00 Uhr Gottesdienst 

Freitag, 24.05.2024 
keine Probe 

Mittwoch, 29.05.2024 
19.30 Uhr Probe in der Kirche 

Freitag, 31.05.2024 
keine Probe 

Sportverein 1947
Steinach e.V.

Der SV Steinach fährt nach Renchen 
Der 27. Spieltag in der Bezirksliga be-
streiten unsere Mannschaften in Ren-
chen. 
Wir bitten auch hier wieder um Eure 
lautstarke Unterstützung. 
  
Kreisliga B Staffel VI 
Samstag, 18. Mai 2024 um 13:30 Uhr 
SV Renchen 2 - SV Steinach 2 
  
Bezirksliga 
Samstag, 18. Mai 2024 um 15:30 Uhr 
SV Renchen 1 - SV Steinach 1 
 
8. Steinacher Sommer-Abend-Lauf 
am Freitag, den 07.06.2024 
Nach dem erfolgreichen Restart im ver-
gangenen Jahr wollen wir wieder zum 
Sommer-Abend-Lauf einladen! 
  
Wir würden wir uns wieder über viele 
Teilnehmer aus Steinach und der Region 
freuen! 
  
Termin ist der 07.06.2024 ab 18 Uhr! 
Beginnen wollen wir den Abend mit den 
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Bambini u. Kinderläufen. 
  
Die Teilnahme an den Bambini u. Kinder-
läufen ist kostenlos. 
  
Für die Sieger/innen der jeweiligen Al-
tersklassen gibt es wieder Kinogut-
scheine, 
sowie Medaillien für die ersten drei Plät-
ze u. Urkunden für alle Läufer/innen. 
  
Bambinilauf JG 2017 u. jünger 
Strecke ca. 375 m 
1 Runde Start 18.00 h 
  
Schülerlauf 1 JG 2014-2016 
Strecke ca. 750m 
2 Runden Start 18.30 h 
  
Schülerlauf 2 JG 2009 – 2013 
Strecke ca. 1.100m 
3 Runden Start 19.00 h 
  
  
Der Start der Hauptläufe über 5 km  u.  
10 km findet um 20.00 h statt! 
  
Die Strecken der Hauptläufe sind kom-
plett flach u. gut zu bewältigen! 
  
Für die 5 km Strecke sind 8 Euro u. für 
den 10 km Lauf 10 Euro Startgebühr fäl-
lig! 
  
Start u. Zielbereich ist vor der Schule! 
  

Anmeldungen und Infos unter 

www.svsteinach.de/lauf! 
  
Wir freuen uns auf Euch! 
  
Laufabteilung SV Steinach

Tennisclub Steinach

Am Wochenende sind folgende Spiele: 
Fr. 17.05.2024 10:00 Uhr       
H65 
TSG Steinach/Haslach - TC Münchweier
 
Fr. 17.05.2024 16:00 Uhr     
U10 
TC Steinach - TSG  Ringsheim/Kenzingen/
Rheinhausen   

Tischtennisclub Steinach

Einladung zur Generalversammlung  
Die diesjährige Generalversammlung  
findet am Freitag, den 17.05.2024 um 
20.00 Uhr im Haus der Vereine in Stein-
ach statt. 

Auf der Tagesordnung stehen folgende 
Punkte:
1. Begrüßung      
2. Totenehrung
3. Tätigkeitsberichte
4. Entlastungen
5. Ehrungen
6. Vorschau auf das Jahr 2024 / 2025
7. Wünsche und Anträge
 
Wir hoffen auf rege Teilnahme. 
  
Vorstandschaft TTC Steinach 
 

Turnverein
Steinach 1966 e.V.

Folgekurs „Functional Fitness“ - 
jetzt noch anmelden!
Das perfekte Zusammenspiel von Bewe-
gungsvielfalt, Intensität und Spaß für ei-
nen aktiven Start in den Sommer! Mit 
der idealen Bewegungsdauer wird im 
Kurs „Functional Fitness“ der ganze Kör-
per abwechslungsreich und intensiv trai-
niert. Los geht der achtwöchige Kurs am 
Mittwoch, 22.05.2024, um 19.15 Uhr. 
  
Kursleiterin: Luisa Paltinat 
Zeiten: Mittwochs, 19.15 bis 20.15 Uhr – 
8 Kurstermine ab 22.05.2024 
Teilnahmegebühr: Mitglieder 25 EUR, 
Nichtmitglieder 50 EUR* 
  
Die Kurse finden im Kühne-Übungsraum 
(Hauptstraße 32, hinter Neukauf) statt. 
Anmeldungen vorzugsweise über das 
Tool „Yolawo“ auf unserer Homepage 
bzw. in der Vereins-App oder per Mail an 
geschaeftsstelle@tv-steinach.de. Weitere 
Infos zu den Kursinhalten sind jederzeit 
über www.tv-steinach.de/kursprogramm 
aufrufbar.  
  
*Hinweis für Nichtmitglieder: Für die 
Dauer des jeweiligen Kurses ist eine pas-
sive Mitgliedschaft (25 EUR je Kalender-
jahr) im TV Steinach erforderlich. 
 
Ausgabe der Unterlagen für das Lan-
desturnfest Ravensburg   
Liebe Teilnehmer/innen des Landesturn-
festes, 
am Dienstag, den 21.05.2024, werden 
um 18:00 Uhr im Haus der Vereine in 
Steinach die Turnfestunterlagen ausge-
geben. Wir bitten euch um möglichst 
vollzähliges Erscheinen, damit wir mög-
lichst allen die Unterlagen und Informa-
tionen gesammelt geben können.
 
Wir freuen uns auf ein tolles Turnfest mit 
euch! 
Euer TV 1966 Steinach e.V. 

Ende der Mitteilungen aus STEINACH

Haben Sie Ihr Mitteilungsblatt nicht erhalten? 
Oder bekommen Sie es unregelmäßig?

Kontaktieren Sie uns mit Namen und Anschrift unter:

 07 81 / 504 - 55 66 anb.leserservice@reiff.de
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Soziale Dienste
•  Jugendamt – Kommunaler Sozialer Dienst 
 Ortenaukreis, Außenstelle Haslach  07832 60298-3120
•  Telefonseelsorge  0800-1110222
•  Sozialamt der Stadt Haslach, Rathaus  706-140
•  Seniorenbüro im Bürgerhaus, Sandhaasstraße 8
 Sprechzeiten: Do. von 14.30 – 16.30 Uhr
 Oder nach Vereinbarung  976978
•  Kommunale Jugendarbeit/
 Allgemeine Jugendberatung  8040
•  Kath. Pfarramt Haslach, Goethestraße 6  9135-0
•  Ev. Pfarramt Haslach, Mühlenstraße 6  979590
• Bürgergemeinschaft Fischerbach e.V. ,Hauptstraße 46, 

Fischerbach. BürgerKontaktBüro: Di. 9 – 11 Uhr, Do. 16 – 18 Uhr   
 Telefon  9740988
 Mobil  0157-88444840
•   Bürgerhilfe Steinach-Welschensteinach  0170/5407629

Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag
•  Pflegestützpunkt Ortenaukreis Außenstelle Kinzigtal
 Caritashaus, Sandhaasstr.4  99955-220 / -222
•  Demenzagentur Kinzigtal                                                                                                                                        
   Caritashaus, Sandhaasstr.4 99955-220
•  Tagespflege, Bürgerhaus  8079
•  Sozialstation Haslach e.V.
 Sandhaasstraße 6, (Villa)
 -  Häuslicher Pflegedienst für alte, kranke und

Hilfsbedürftige Menschen - Pflegedienstleitung 
 - Essen auf Rädern (Sozialstation)   978-480
•  Familienpflege/Dorfhilfe                         07832/9741792
 0162/9242354
•  Caritas, Caritashaus, Sandhaasstraße 4
 - Caritas Sozialdienst  99955-200
 - Besuchs- und Hospizdienst  99955-220
 -  Psychologische Beratungsstelle

für Eltern, Kinder und Jugendliche  99955-300
 -  Betreuungsgruppen Haslach 99955-100
 - Teilhabeberatung Kinzigtal 99955-235
 - Trauercafé 99955-211
•   Sozialdienst kath. Frauen Offenburg e.V.

Caritashaus Sandhaasstraße 4
- Schwangerschaftsberatung 99955-225

•  Pflegeheim: Alfred-Behr-Haus
 Mühlenbacher Straße 11  99955-400
•  Pflegeheim: Schwarzwaldwohnstift,
 Ahornstraße 18  975950
• Mobiler Sozialer Dienst der Arbeiterwohlfahrt,
 Lindenstraße 3, Mo.-Fr. 9.00 - 12.00 Uhr  4522
•  Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen e.V.
 Mühlenbacher Straße 16  797-0
•  Club 82
 - Freizeitclub mit behinderten Menschen e.V.    9956-0
 - Assistenzdienste, Hilfen für Familien             9956-26   
 - Inklusion Kita und Schule                                     9956-24

 - Kurse und Sport                          9956-21
 - Veranstaltungen und Ausflüge 9956-28
 - Reisen und Urlaub 9956-20
•  KAB – Rat und Hilfe  0800-728844533
•  ASB Seniorenhaus Kapellenblick, Biberach  07835 5403-0
•  DRK Kreisverband Wolfach e.V., Hauptstr. 82c, 77756 Hausach:
 - Zentrale 07831 9355-0
 -  DRK Sozialstation (ambulanter Pflegedienst für 

alle Pflegegrade), hauswirtschaftliche Hilfen, häusliche 
Betreuung, Hospizdienst, Betreuungsgruppen 
Hausach / Hornberg 07831 9355-14

 -  Fahrdienst für behinderte Menschen, 
Schulsanitätsdienst, Erste-Hilfe-Kurse, 
Gesundheitskurse 07831 9355-12

 -  Hausnotruf 07831 9355-32
 - Migrationsberatung 07831 9355-17
 -  Sozialberatung, offene Hilfen für behinderte 

Menschen, Schulbegleitung, Betreutes Wohnen 07831 9355-16
•   Diakonisches Werk, Hausach  07831 9669-0

Eichenstraße 24, Mo - Fr 9:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
-  Dienste für Seelische Gesundheit, Sozialberatung, 

Beratung für Schwangere und junge Familien, Schwanger-
schaftskonfliktberatung, Jugendmigrationsdienst

 - Kindertagespflege Kinzigtal 07831 9669-12
•  Weisser Ring (Gemeinnütziger Verein)
 Unterstützung von Kriminalitätsopfern
 und zur Verhütung von Straftaten  0781 9666733
•  Frauenhaus Offenburg  0781 34311
•  Betriebshelferdienst Südbaden, St. Ulrich  07602 910126
•   Beratung bei Alkohol-, Medikamentenproblemen und 

Glücksspielsucht in der Fachstelle Sucht im Katholischen 
Pfarrhaus, Klosterstraße 21. Sprechstunde ohne Voranmel-
dung. Donnerstag 16-17 Uhr
Kontakt 0781/9193480

• Blinden- und Sehbehindertenverein 
 Südbaden e.V.  0761/36122
• Reha Kinzigtal 
 -  Ambulant betreutes Wohnen Herrenberg 1, 

Fischerbach 0781/924571-43
 -  Berufliche Rehabilitation, Beschäftigung 

und Zuverdienstmöglichkeiten Hausach 
und Fischerbach 07831/93389-26

•  Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und 
pfl egebedürftige Menschen in (Gast-)Familien, 
Prinz-Eugen-Straße 4, Offenburg   0781/127865100 

•  Beratung für Mobbing am Arbeitsplatz
 KAB, DGB, Kirchlicher Dienst   0761/29280099
•  Integrationsmanagerin Landratsamt Ortenaukreis
 Kathrin Huber 0152 / 39523154
  Sprechstunden im Rathaus Haslach: montags von 14 -16 Uhr 

sowie donnerstags von 10 - 12 Uhr
 Eine vorige Terminvereinbarung wird erwünscht
•  Tafelladen im Haslacher Bahnhof, donnerstags 12.00-15.00 Uhr

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen: Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg, Frau Andrea Haberstroh
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69, Telefon:  0 78 32 / 97 60 99-16
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de Telefax: 0 78 32 / 97 60 99-19
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr E-Mail: andrea.haberstroh@reiff.de

Zustellprobleme: 07 81 / 5 04-55 66, anb.zustellung@reiff.de

Aboservice: 07 81 / 5 04-55 66, anb.leserservice@reiff.de
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Projektaufruf für LEADER 
Projekte der LEADER-Aktions-
gruppe „Regionalentwicklung 

Mittelbaden  
Schwarzwaldhochstraße e.V.“ 
Förderprogramms 2023-2027 zur Förde-
rung eingereicht werden. Mit dem fol-
genden Projektaufruf möchten wir inte-
ressierte Antragsteller über den Termin 
der nächsten Auswahlentscheidung und 
das zur Verfügung stehende Budget in-
formieren:
Stichtag für die Einreichung der Anträge:
Freitag, 28.6. 2024 (per Mail bis 23.59 h)
Voraussichtlicher Auswahltermin:
9.10.2024
Adresse für die Einreichung der Anträge 
und Kontakt für weitere Informationen 
und Fragen:
Regionalentwicklung Mittelbaden 
Schwarzwaldhochstraße e.V.
Friedrichstraße 7
77815 Bühl
Telefon: 07223 99 33 99 – 3 oder - 5
E-Mail: p.wagner@leader-mittelbaden.de
Fördervoraussetzungen:
Anträge müssen mindestens einem der 
drei Handlungsfelder des Regionalen 
Entwicklungskonzeptes (REK) der LAG 
Mittelbaden/Schwarzwaldhochstraße 
entsprechen:
• Handlungsfeld 1 – Nachhaltiges Wirt-
schaften
• Handlungsfeld 2 – Ressourcen- und Na-
turschutz
• Handlungsfeld 3 – Lebensqualität vor Ort
Der Aufruf richtet sich an private An-
tragsteller wie Privatpersonen, Unter-
nehmen, Vereine und öffentliche An-
tragsteller (Kommunen, Kirchen, sonst. 
Personen oder Körperschaften öffentli-
chen Rechts).
Höhe des Budgets, das für den Aufruf 
bereitsteht:
800.000, - € EU-Mittel zzgl. Landesmittel
Es gelten folgende Auswahlkriterien:
Die Projektauswahl erfolgt auf der 
Grundlage der Bewertung durch den 
Auswahlausschuss des Vereins, der mit 
derzeit 24 Mitgliedern besetzt ist. Die 
Auswahlentscheidung erfolgt auf der 
Basis eines Projektauswahlbogens.
Es wird empfohlen, die Projektanträge 
vorab mit dem Regionalmanagement 
der LAG abzustimmen. 
 

Sperrmüll kostenlos auf den 
Wertstoffhöfen im  

Ortenaukreis entsorgen 
Einmal jährlich führt der Ortenaukreis in 
allen Städten und Gemeinden Sperrmüll-
sammlungen durch. 
Die Sammeltermine für die Abfuhr ste-
hen im Abfallkalender oder sind auf der 
Internetseite der Abfallwirtschaft unter 
www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de 
abrufbar.

Wer den Sperrmülltermin verpasst hat, 
kann Sperrmüll jederzeit auch bei den 
Wertstoffhöfen des Ortenaukreises an-
liefern. Der Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft Ortenaukreis weist darauf hin, 
dass der Sperrmüll auf den Wertstoffhö-
fen selbst entladen und in die entspre-
chenden Container sortiert werden 
muss. Zudem sollen die Sperrmüllgegen-
stände so weit wie möglich zerlegt wer-
den. Dies gilt insbesondere für Schränke, 
Kommoden oder Schreibtische. Die Zer-
legung der Sperrmüllmöbel muss vorab 
geschehen, eine Zerlegung auf dem Ge-
lände des Wertstoffhofes ist aus Grün-
den des Unfallschutzes nicht zulässig.
„Bei größeren Entrümpelungsaktionen 
bedienen sich viele unserer Kunden zur 
Entsorgung von Sperrmüll auch privater 
Abfuhr- und Containerdienste“, erklärt 
Daniel Parden, Abfallberater beim Ei-
genbetrieb Abfallwirtschaft. Die Kunden 
bezahlen lediglich die Dienstleistung des 
Entsorgers, der Sperrmüll selbst ist ko-
stenlos. Eine Übersicht dieser Dienstlei-
ster ist ebenfalls auf der Internetseite 
des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft unter 
dem Menüpunkt Abfallannahmestellen/
Gewerbliche Abfallannahmestellen ab-
rufbar.
Bei Sperrmüll handelt es sich um sperrige 
Abfälle, die zu groß für die Hausmüllton-
ne sind. Die einzelnen Teile des Sperr-
mülls dürfen ein Gewicht von 50 Kilo-
gramm und eine Breite von 1,50 Meter 
nicht überschreiten.
Sperrmüll darf in der Regel erst am Vora-
bend der Abfuhr und muss am Abholtag 
bis spätestens sechs Uhr am Straßenrand/
Gehweg bereitgestellt werden.
Zum Sperrmüll gehören zum Beispiel 
Betten, Matratzen, Polstermöbel, 
Schrankteile, Tische, Stühle, Spiegel, Kof-
fer, Teppiche, Gartenmöbel, Fahrräder, 
usw.
Sperrmüll umfasst ausschließlich haus-
haltsübliche sperrige Gegenstände. Al-
les, was aus einer Umbau- oder Renovie-
rungsmaßnahme stammt, ist kein 
Sperrmüll. Es werden auch keine Elektro-
geräte, Altreifen oder Problemabfälle 
wie z.B. Farben & Lacke mitgenommen.
Weitere Auskünfte zur Abfallentsorgung 
gibt es auf unserer Internetseite, in der 
Abfall-App Ortenaukreis oder bei der 
Abfallberatung des Eigenbetriebs Ab-
fallwirtschaft Ortenaukreis unter Tele-
fon 0781 805 9600. 

Schon jetzt weisen wir  
auf die nächste  

Blutspende-Aktion hin! 
Der DRK Ortsverein Haslach lädt ein  

zur 
Blutspende-Aktion 

in Haslach 
am Dienstag, 28. Mai 2024 
von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr 

in der Stadthalle Haslach 

  
Liebe Mitbürge-
rinnen und Mitbür-
ger  von Haslach 
und den Umland-
gemeinden! 
Am 28. Mai 2024 sind 
die Bürger von Has-
lach und Umgebung 
wieder aufgefordert, 
ihr Blut für lebensret-
tende Maßnahmen 
zur Verfügung zu 
stellen. 

Schenken Sie Blut! 
Denn: Es gibt nicht 

Wertvolleres    
Die Blutspende ist eines der wertvollsten 
Geschenke, die Sie einem Menschen ge-
ben können. Sie helfen damit einem 
Krebspatienten, dessen Chemotherapie 
zu einer vorübergehenden Unterdrü-
ckung der körpereigenen Blutbildung 
führt und der lebenswichtig auf Blutü-
bertragungen angewiesen ist, dem Un-
fallopfer, welches einen Blutverlust erlit-
ten hat oder einem Patienten, der an 
einer Blutgerinnungsstörung erkrankt 
ist. 3000 Blutkonserven werden hierfür 
allein in Baden-Württemberg und Hes-
sen täglich benötigt. 
Jede Blutspende schenkt neues Leben 
und gibt den Patienten neuen Mut zum 
Weiterleben. 
Schenken auch Sie mit Ihrer Blutspende 
Leben und Mut. Der nächste Blutspende-
Termin in der Stadthalle in Haslach fin-
det statt am 

Dienstag, 28. Mai 2024   
von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr. Merken Sie 
sich den Termin schon heute vor. Moti-
vieren Sie auch Freunde und Bekannte 
zur Blutspende, denn jeder Blutspender 
ist gleichzeitig auch Lebensretter. 
Blut spenden kann jeder Gesunde ab 18 
Jahren, Erstspender dürfen jedoch nicht 
älter als 64 Jahre sein. Damit die Blut-
spende gut vertragen wird, erfolgt vor 
der Blutentnahme eine ärztliche Unter-
suchung. Die eigentliche Blutspende 
dauert nur wenige Minuten. Mit Anmel-
dung, Untersuchung und anschlie-
ßendem Imbiss sollten Spender eine gute 
Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die 
bis zu drei Leben retten kann. 
  
Bitte nicht vergessen: 
Personalausweis + Blutspende-Pass 

zur Spende mitbringen! 

Der Pflegestützpunkt  
berät zu den Themen Pflege  

und Versorgung 
Der Pflegestützpunkt Ortenaukreis in-
formiert neutral und unabhängig über 
sämtliche Pflege- und Hilfsmöglichkeiten 
aller Anbieter im Kinzigtal. Die Bera-
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tungsstelle zeigt Kosten und Finanzie-
rungsmöglichkeiten auf, hilft bei der An-
tragstellung und vermittelt auf Wunsch 
die notwendige Hilfe. 
Eine Kontaktaufnahme ist jederzeit tele-
fonisch oder per Mail möglich. 
Die Beratung kann für wenig mobile 
Menschen auch zu Hause stattfinden 
und ist kostenlos. Die Pflege- und Kran-
kenkassen sowie der Ortenaukreis betei-
ligen sich an der Finanzierung des Bera-
tungsangebots. 
  
Kontakt und weitere Informationen: 
Petra Springmann und Raphaela Litterst-
Leisinger, Pflegestützpunkt Ortenaukreis 
- Außenstelle Kinzigtal 
Sandhaasstr. 4, 77716 Haslach 
Tel: 07832 99955-220 / -222 
Mail: kontakt@psp-kinzigtal.de 
www.pflegestützpunkt-ortenaukreis.de 

„Spitze auf dem Land“:  
Innovative Unternehmen kön-

nen Förderung erhalten - 
Kreislaufwirtschaft und  
Bioökonomie im Fokus 

Nachdem im vergangenen Jahr mit „Meiß-
ner Toranlagen GmbH“ aus Kehl,  
„Neumaier Industry GmbH & Co.KG“ aus 
Haslach und der „Schwarzwald Holzbausy-
steme GmbH“ aus Friesenheim drei Or-
tenauer Unternehmen in das Förderpro-
gramm „Spitze auf dem Land! 
Technologieführer für Baden-Württem-
berg“ aufgenommen wurden, ruft das 
Landratsamt Ortenaukreis auch in diesem 
Jahr innovations- und investitionsbereite 
Unternehmen im Ländlichen Raum des Or-
tenaukreises dazu auf, bis zum 31. August 
2024 Förderanträge über ihre Stadt- oder 
Gemeindeverwaltung beim Regierungs-
präsidium Freiburg zu stellen.
„In den vielen innovativen kleinen und 
mittelständischen Unternehmen in der Or-
tenau steckt enormes Potenzial, das durch 
die umfassenden Investitionszuschüsse des 
Förderprogramms unterstützt werden 
kann“, motiviert Diana Kohlmann, Dezer-
nentin für den Ländlichen Raum des Or-
tenaukreises, die Betriebe im Kreis, sich zu 
bewerben. Durch die Zuschüsse sollen at-
traktive Arbeitsplätze und neue Perspekti-
ven im Ländlichen Raum geschaffen wer-
den und somit die die Wettbewerbsfähigkeit 
erhalten bleiben.
19 Unternehmen aus dem Ortenaukreis 
haben seit Programmbeginn im Jahr 2014 
von der Förderlinie profitiert. Auch in der 
aktuellen Tranche der Förderperiode 2021 
bis 2027 stehen für Investitionen kleiner 
und mittlerer Betriebe in Baden-Württem-
berg mit weniger als 100 Vollzeit-Stellen 
mit dem Potenzial zur Technologieführer-
schaft Zuschüsse aus Landes- und EU-Mit-
teln aus dem Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) zur Verfügung. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die 

Baden-Württemberg in den Bereichen 
Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie vo-
ranbringen. Gefördert werden Gebäude-, 
Maschinen- und Anlageninvestitionen zur 
Entwicklung und wirtschaftlichen Nut-
zung neuer oder vorhandener eigener 
Produkte und Dienstleistungen. Sie kön-
nen einen Zuschuss zwischen 200.000 Euro 
und 500.000 Euro erhalten.
Weiterführende Informationen zu den 
Fördervoraussetzungen finden interessier-
te Unternehmen auf der Internetseite des 
Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung
(EFRE) des Ministeriums für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg und unter fol-
gendem Direktlink:
Spitze auf dem Land! Technologieführer 
für Baden-Württemberg – EFRE 2021-2027 
(efre-bw.de) 

Angebote des Diakonischen 
Werkes in Hausach  

„Warm & Lecker“   
Wegen des Feiertages entfällt das An-
gebot einer Mittagsmahlzeit am 
Pfingstmontag, 20. Mai 2024  durch 
die Beschäftigungsprojekt-Gruppe  
„Warm & Lecker. 
Diakonie Hausach „Club Lichtblick“ 
Die Gruppe Lichtblick trifft sich am 
Dienstag, 21. Mai 2024  von 9.00 – 
11.00 Uhr  zu einem gemeinsamen 
Frühstück  im  Café Angelo  im Evan-
gelischen Gemeindehaus bei der Evange-
lischen Kirche. 
  
Die Gruppe Lichtblick trifft sich am Don-
nerstag, 23. Mai 2024  zu einem Aus-
flug zum Tiergehege Waldmössin-
gen.  Eine Anmeldung  ist erforderlich,  
Treffpunkt ist um 13.15 Uhr im Diako-
nischen Werk Hausach. 
  
Kleiderkammer Hausach   
Die Kleiderkammer Hausach  im Keller 
des Kindergartens Sternschnuppe ist im-
mer mittwochs und außerhalb der 
Schulferien von 16.30 bis 18.00 Uhr ge-
öffnet. Spenden können in dieser Zeit 
abgegeben werden. Erhältlich sind Klei-
dung und Hausrat nach Terminabspra-
che unter 07831/9669-14. Anschrift: In 
den Reben 38, 77756 Hausach 
     

Familien oder Einzelpersonen 
für ältere Menschen gesucht 

Können Sie sich vorstellen, einen älteren 
Menschen, der aufgrund altersbedingter 
Beeinträchtigungen und Pflegebedürf-
tigkeit nicht mehr im eigenen häuslichen 
Umfeld leben kann, bei sich zu Hause 
aufzunehmen und diesem Menschen ein 
familiäres Zusammenleben zu ermögli-
chen? Der Fachdienst „Herbstzeit“, wel-
cher eng mit dem Landratsamt Ortenau 
kooperiert, sucht interessierte Gastfami-

lien, auch Einzelpersonen oder Paare. 
Die Gastfamilie erhält ein Entgelt von ca. 
1.100 Euro zzgl. Pflegegeld, je nach Pfle-
gegrad. Die Pflegepersonen brauchen 
keine spezielle Ausbildung, pflegerische 
Vorerfahrung ist jedoch von Vorteil - zur 
Entlastung kann auch ein Pflegedienst 
hinzugezogen werden. Das Pflegever-
hältnis wird von der „Herbstzeit gGmbH 
– Betreutes Wohnen für alte Menschen 
in Familien“ fachlich begleitet.
Gastfamilien/Pflegepersonen oder Paare, 
die sich für die Aufnahme eines älteren 
Menschen interessieren, erhalten wei-
tere Informationen bei Heike Schaal und 
ihrem Team:
„Herbstzeit gemeinnützige GmbH – Be-
treutes Wohnen für alte Menschen in Fa-
milien“, Tel. 0781 127 865 100, 
www.herbstzeit-bwf.de. 
 

KESS erziehen –  
Abenteuer Pubertät 

Die Pubertät stellt Jugendliche wie El-
tern vor neue Herausforderungen. Diese 
sind für die Beteiligten nicht immer ein-
fach zu bewältigen. Doch: Es ist eine 
Phase, die vorüber geht. Ein entschei-
dender Faktor für das eigene Erleben ist 
dabei, wie man auf diese Zeit schaut. Die 
Pubertät ist für alle Beteiligten ein Erleb-
nis, ein Aufbrechen in Unbekanntes – 
mit vielen Chancen. „KESS Pubertät“ 
schaut auf das „WIE“ des Miteinanders 
und geht im Einzelnen darauf ein:
• wie Eltern Jugendlichen helfen kön-
nen, ein positives Lebensgefühl sowie 
Selbstwertgefühl zu entwickeln,
• wie Eltern respektvoll Grenzen setzen 
können,
• wie Eltern Verhaltensweisen verstehen 
und angemessen reagieren können,
• wie sie sich und den Jugendlichen er-
mutigen und
• bei aller Abgrenzung auch Kooperati-
onen entwickeln können
Die Erziehungsberatungsstelle des Cari-
tasverbandes Vordere Ortenau bietet ab 
05.06.2024 einen Elternkurs nach dem 
bewährten KESS-Konzept an. Der Kurs 
ist angelegt für Eltern mit Kindern von 
10 bis 16 Jahren.
Der Kurs umfasst 4 Elternabende zu fol-
genden Terminen (immer mittwochs): 
05.06. / 12.06. / 19.06. /26.06.2024 jeweils 
von 19.00 bis 21.30 Uhr.
Durchgeführt wird er in den Räumen der 
Psychologischen Beratungsstelle in Of-
fenburg, Okenstraße 26 (Caritas-Haus 
gegenüber Telekom).
Die Teilnahmegebühr beträgt 75 € für 
Einzelpersonen, 130 € für Elternpaare.
Geleitet wird der Kurs von Sabine und 
Christoph Benz. Es sind noch Plätze frei!
Ein Zuschuss über das Landesprogramm 
„Stärke“ ist möglich.
Anmeldungen bitte an die Psycholo-
gische Beratungsstelle für Eltern, Kinder 
und Jugendliche, Tel.: 0781/7901-20 
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HILFE IM ALTER

FREIE PLÄTZE

Spitalstraße 5 | 77756 Hausachwww.adamo-pflege.de

info@adamo-pflege.de 07831.9691-222TAGESPFLEGE HAUSACH

• Entlastung pflegender Angehöriger
• Erhalt und Förderung sozialer Kontakte
• Abwechslungsreiches Programm
• Finanzierung durch Pflegekasse
• kostenloser Schnuppertag

Ihre kompetente Tagespflege vor Ort

WIR BIETEN

0781/504 -5555 leserservice@reiff.de mittelbadische.de/tablet-mit-abo

E-Paper
nur 31,90€ /Monat

*Das Tablet erhalten Sie gratis bei Abschluss einesDigital-Abos
mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten.
Danach kann das Abo zum 15. eines Monats gekündigt werden.
Abbildung ähnlich. Preise: Stand 1.1.2024.
Angebot gültig bis 31. Mai 2024. Solange der Vorrat reicht.
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GRATIS DAZU*
Galaxy Tab A9+ 64GB WiFiSamsung Tablet

HEIMATZEITUNG digital lesen
SAMSUNG TABLETSAMSUNG TABLET geschenktgeschenkt

leserservice@reiff de

++
Jetzt mit Vorabend-Ausgabe!

JETZT DIGITAL-PAKET
BESTELLEN!

Die Abolaufzeit beträgt mindestens 24 Monate
Zuzüglich einmaliger Pauschale für Verpackung
und Versand in Höhe von 9,90€
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HILFE IM ALTER

www.bauhaus.info

Max-Planck-Str. 2, 77656 Offenburg

4995,-
Treppenlift ab

BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH KG Süd,
Sitz: Basler Str. 98, 79115 Freiburg

Die
Alternative

zum
Pflegeheim

• 07805 – 48 900 37

Unverbindliches Angebot:
www.pflegehelden.de/anfrage

Rundum-Betreuung im eigenen Zuhause
durch liebevolle polnische Pflegekräfte.

Ralph Röderer
Tel: 0151 / 746 376 28 · Lahr

r.roederer@promedicaplus.de
www.promedicaplus.de/lahr

24h Seniorenbetreuung zuhause

Daheim

sta
tt

im
Heim

Ralph Rö
Tel: 0151 / 746 376 2

r.roederer@promedica
www.promedicaplus

Daheim

sta
tt

im
Heim

Info-Mappe Nachlass + Testament 
Kostenlos anfordern — online, telefonisch oder mit QR-Code:  

initiative-wertvolle-zukunft.de/nachlass 
infomappe@initiative-wertvolle-zukunft.de 
Tel. 0761 2188-950 
Erzdiözese Freiburg, Schoferstr. 2, 79098 Freiburg 

NACHLASS 
GEREGELT ... 
 
... KOPF FREI  
   FÜR ALLES  
   ANDERE

Nur wenn Sie ein Testament verfassen, können Sie bestimmen, wie Sie Ihren  
Nachlass verteilen wollen. Sie können festlegen, wer Ihre Erben sind und  
wer darüber hinaus mit einem Vermächtnis bedacht werden soll. Mit Ihrem  
Nachlass können Sie vieles bewirken! Unsere kostenlose Infomappe  
„Bleibende Spuren hinterlassen“ mit Mustervorlagen hilft Ihnen dabei.  

✗Jetzt unverbindlich anfordern: 

Gastfamilie statt Pflegeheim

W
er
de
n
Si
e
Ga
st
fa
m
ili
e!

Herbstzeit gGmbH
Tel. 0781-127865100 · www.herbstzeit-bwf.de

Werden Sie Gastfamilie!
Wir unterstützen Sie fachlich und finanziell

Einzugsgebiete: Ortenaukreis, Landkreis Emmendingen

➤  Wenn Sie Zeit und ein freies Zimmer haben
➤  Wenn Sie gerne einen älteren Menschen 

bei sich zu Hause, auf Dauer oder  
vorrübergehend, aufnehmen wollen

➤  Wenn Sie Erfahrung in der Pflege haben 
oder diese machen möchten



Tief betroffen nehmen wir Abschied von unserem
Sänger- und Wanderkameraden

Franz Link
Wir verlieren mit ihm einen verantwortungsbewussten,

engagierten und vorbildlichen Mitmenschen. Durch seine
aufgeschlossene Art war er bei Jung und Alt geschätzt

und beliebt.
Franz Link ist am 10.01.1950 in den Gesangverein

Liederkranz eingetreten. Mit seiner sicheren Tenorstimme
hat er über 52 Jahre im Chor gesungen. 1991 wurde er

vom Chorverband geehrt und vom Gesangverein zum
Ehrenmitglied ernannt.

Er war Gründungsmitglied im Schwarzwaldverein und
jahrzehntelang in der Vorstandschaft tätig. Seit der

Vereinsgründung im Jahr 1969 bis zum 01. Februar 2002
war er als Wegewart engagiert. Mit seinem Ausscheiden aus

der Vorstandschaft wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.
Als Dank und Anerkennung für seine vielfachen und

langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde Franz Link
1997 mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg

ausgezeichnet.

Wir trauern mit seiner Familie um einen lieben Menschen, den
wir in guter und dankbarer Erinnerung behalten werden.

Welschensteinach, 06. Mai 2024

Gemischter Chor Schwarzwaldverein
Liederkranz Welschensteinach 1897 e.V. Welschensteinach e.V.



Privat
Anzeigen

Haslach, 3,5-Zi.-Whg., 1. OG, 80 m², Küche, Bad, Keller, 2 Balkone,
Stellplatz, ab 1.05.2024 oder später langfristig zu vermieten, an NR,

keine HT, KM 620 € + NK 140 € + 3 MM KT.
Zusendungen unter Chiffre-Nr. 01999 an chiffre@reiff.de oder an ANB
Reiff Verlagsges., Chiffreabteilung, Marlener Str. 9, 77656 Offenburg

Griechische Landschildkröten zu verkaufen
(Nachzuchten) Notwendige Papiere vorhanden

Tel.: 0176 72327098

2 neuwertige (12 neuwertige (11/21/2 Jahre)Jahre)
ELEKTRISCHE LATTENROSTEELEKTRISCHE LATTENROSTE

1 m x 2 m zusammen für 900,00 €1 m x 2 m zusammen für 900,00 €
zu verkaufenzu verkaufen..

Tel.:
07834/47781

Wir wählen weder AfD, noch BSW.
Wer Gleiches tut, weitersagen – am besten laut.

Friederike Schneider-Hüffner und Hans Joachim Schneider aus Steinach.

Ehepaar, NR, ohne HT, beide erwerbstätig,
suchtWohnung oderHaus imGutach- oderKinzigtal zurMiete.

Mind. 120 qm,mind. 2 Stellplätze
Telefon: 0171 2378560

Ärzte
PRAXIS

GESCHLOSSEN
Die Praxis ist von

Mo., 27.05. bis einschl.
Mo., 03.06.2024 wegen

Urlaub geschlossen.
Ab Di., 04.06.2024 sind
wir wieder für Sie da.

Eine gute Zeit und
bleiben Sie gesund.

Ihr Dr. Thomas Vetter
mit Praxisteam

Praxis geschlossen
Vom 27.5.2024 bis 31.5.2024

bleibt die
Praxis wegen Urlaub geschlossen.

Dr. med. D. Tillack
Gerbergasse 5
77716 Haslach

Die Vertretung übernehmen die anwesenden Ärzte vor Ort.

Immobilien

Bonitätsstarke Familie sucht
Ein- oder Zweifamilienhaus im Kinzigtal

+ 10 km Umkreis zum Kauf,

über Deutsche Bank Immobilien

Tel.: 0781 9200 - 16

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Stellenmarkt

Das ganze Team hilft mir, 

meine Fähigkeiten zu entfalten 

und eigenverantwortlich zu 

arbeiten. Highlights sind die 

Teamevents und die ausge-

zeichnete Ausbildung. Ich fühle 

mich komplett wohl, entwickle 

mich auch persönlich weiter 

und habe beste Chancen, 

übernommen zu werden. Die 

Ausbildung hier ist das Beste, 

was mir passieren konnte. 

Hier lerne ich in 
einem großartigen 

Umfeld von den 
Besten. 

alles, was 
einen job 
gut macht!

AUSBILDUNG

STEUERFACHANGESTELLTE (m/w/d)

KAUFFRAU (m/w/d)

FÜR BÜROMANAGEMENT

Wenn ich du wäre – würde ich mich jetzt bewerben!
Sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

bewerbung@oth.dewww.oth.de



Mein Name ist Rüdiger Rüber, ich bin seit 2011 Leiter der Sportredaktion der  
Mittelbadischen Presse, die die Regional- und Lokalsport-Seiten für das Offenburger Tageblatt 
(inklusive Kinzigtal-Ausgabe), den Lahrer Anzeiger, die Acher-Rench-Zeitung und Kehler Zeitung 
produziert. Meine Kollegen und ich stehen für aktuellen und engagierten Sport-Journalismus 
mit Hintergrund-Infos und -Geschichten aus der Region. Dabei setzen wir neben der Zeitung 
auf unsere Social-Media-Kanäle, um Ihnen den Sport in der Region umfassend, schnell und 
informativ zu präsentieren. 

Ich freue mich auf Ihre Unterstützung als:

INTERESSIERT?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu mit Angabe Ihres Einstiegstermins unter karriere.reiff.de oder an:
Mittelbadische Presse Redaktion GmbH | Christina Linderer | Marlener Str. 9 | 77656 Offenburg

 ICH BIETE IHNEN

  eine verantwortungsvolle Stelle mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten 
und konzeptionellen Freiräumen.

  das inspirierende Umfeld eines modernen Medienhauses mit den 
Plattformen Print, Online, Video und Radio.

  eine leistungsgerechte Vergütung und entsprechende  
Rahmenbedingungen.

 IHRE AUFGABEN

Als Sportredakteur sollen Sie die regionale Sportszene kompetent,  
kreativ und vielseitig in Print und Online aufarbeiten und darstellen.  
Sie sollen eigenständig aber auch teamorientiert arbeiten. 

 IHR PROFIL

  Sie haben eine journalistische Grundausbildung, können Texte ver- 
fassen, haben eine Online-Affinität und auch technisches Verständnis.

  Sie haben ein Gespür für Sport-Themen und die Fähigkeit, auch  
komplexe Zusammenhänge verständlich dazustellen.

   Sie sind bereit, am Wochenende zu arbeiten und  
Termine wahrzunehmen.

   Sie haben eine crossmediale Denk- und Arbeitsweise.
   Sie haben ein hohes Maß an Eigeninitiative und den Wunsch,  
Verantwortung zu übernehmen.

   Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B.

für eine langfristige Zusammenarbeit. Es erwartet Sie eine Festanstellung bei der Mittelbadische Presse Redaktion GmbH.

SPORTREDAKTEUR FÜR DEN REGIONALSPORT M | W | D

Stellenmarkt

Glücklichmacher gesucht!

Club 82 - Freizeitclub mit behinderten Menschen e.V.
Sandhaasstraße 2, 77716 Haslach
07832 9956-0, www.club82.de

Bereichsleiter Reisen und Urlaub (alle) 
80% - 100%, nächstmöglicher Termin

Baugenossenschaft
Familienheim Hausach eG

Hegerfeldstr. 43, 77756 Hausach, Tel.-Nr. 0 78 31/93 88-0
Fax 0 78 31/93 88-18, E-Mail: familienheim-hausach@t-online.de

Wir suchen für eine von uns verwaltete 
Eigentümergemeinschaft in Haslach einen

Hausmeister (m/w/d) 
auf Minijob-Basis ab dem 01.06.2024.
Arbeitsumfang: 10 Stunden monatlich

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Rösch,  
Telefon: 07831 / 9388-16 oder per E-Mail:  

annemarie.roesch@familienheim-hausach.de



Stellenmarkt

BAULEITER m | w | d

Interesse geweckt?
Hansmann Bauunternehmen GmbH
Schnellinger Straße 55 | 77716 Haslach i.K.
www.hansmann-bau.de/karriere

komm in unser team.

hansmann
bauunternehmen

@hansmannbauunternehmen

Johannes Brenz Altenpflege gGmbH
Tel. 07834/83850  |  info@johannes-brenz.de

Zur Verstärkung unseres Küchen-Teams suchen wir ab sofort

Hauswirtschafter / Koch /  
Hauswirtschaftl. Mitarbeiter (w/m/d) in Teilzeit.
Arbeitszeit nach Vereinbarung zwischen 6.30 und 14.00 Uhr.

Wir bieten: 
- Tarifliche Bezahlung nach AVR Diakonie 
- 5 Tage Woche bei 39 Std. 
- i.d.R. 3 freie Wochenenden 
- 31 Tage Urlaub

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Lehmann unter Tel. 07834/838524 
oder kueche@johannes-brenz.de zur Verfügung.

W eitere Informationen unter: www.Lhke.de

 
 

 
 

Arbeitserzieher oder Mitarbeiter mit  
abgeschlossener Berufsausbildung und Erfahrung 

im pädagogischen Bereich (m/w/d)
Für unseren Berufsbildungsbereich in der Werkstatt für Beteiligung in 
Haslach suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Persönlichkeit, 
die Spaß an der Aus- und Weiterbildung von Menschen hat und die plan-
mäßigen beruflichen Bildungsmaßnahmen mit eigenen Ideen umsetzt. In 
Teamarbeit leiten Sie unsere Teilnehmer entsprechend den individuellen 
Fähigkeiten und Interessen an. Zudem entwickeln Sie in enger Abstim-
mung mit der Werkstattleitung das Bildungsangebot inhaltlich und kon-
zeptionell weiter.

Wir suchen zum baldmöglichen Termin eine

Fleischereifachverkäuferin
(w/m/d)

in Voll- oder Teilzeit.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Metzgerei Müller,

Sportplatzstr. 1, 77709 Oberwolfach

Tel. 07834 / 501 oder 07839 / 799

Interesse geweckt? 
Hansmann Bauunternehmen GmbH
Schnellinger Straße 55 | 77716 Haslach i. K.
www.hansmann-bau.de/karriere

@hansmannbauunternehmen

WIR SUCHEN:
LANDSCHAFTSGÄRTNER (M/W/D)

DU BIST EIN SCHÖNMACHER, 
WEGBEREITER UND HAST 
EINEN GRÜNEN DAUMEN?



Stellenmarkt

Wir suchen für unser Werk in HAUSACH (m/w/d)

Tekfor Services GmbH
Hauptstr. 2-4 

D-77756 Hausach 
TTeell..  0077883311  //  880088  770000

hbo.recruiting@aam.com

Schüler und Studenten
Voraussetzungen:

• Du bist mindestens 16 Jahre alt

 • Du bist mindestens 2 Wochen verfügbar
 • Schul- oder Immatrikulationsbescheinigung
 • Bereitschaft zu 2- und 3-Schicht

Bewerben bis 

spätestens 15. Juli 

Gleich melden!Ferienjob 
gefällig?

Bewerben 
bis spätestens 15. Juli 

Gleich melden!

14,50€/h 
+Zuschläge 
nur für 18+
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Tipps
Veranstaltungs

29.05. „MUSIK TRIFFT WEIN“
mit Marco Pereira
Es erwartet Euch ab 19.00 Uhr
• Begrüßungsaperitiv
• 5 hochwertige Weine
• Snacks
• gemütliches Beisammensein
mit Informationen zu den Weinen
• Livemusik mit Marco Pereira
49 € / Person

„HER(W)EINSPAZIERT“
14.06. Weintasting mit Weingut

Bettina Schumann
05.07. Weintasting mit Weingut

Kiefer & Schmidt
Es erwartet Euch ab 17.30 Uhr
• Begrüßungsaperitiv
• 6 hochwertige Weine
• Snacks / Canapes
• gemütliches Beisammensein mit Infos zu den Weinen
45 € / Person

Nur mit Reservierung. Bezahlung vor Ort.

Infos unter www.schlosserkeller-haslach.de

WEINBAR HASLACH

Pfarrgasse 9 I 77716 Haslach
Telefon 07832 974943

kontakt@schlosserkeller-haslach.de

Follow us

EVENTS

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
24.05. Hofläden & Straußwirtschaften Anzeigenschluss, 17.05.  12.00 Uhr

24.05. Im Trauerfall für Sie da Anzeigenschluss, 17.05.  12.00 Uhr

31.05. Immobilien Anzeigenschluss, 24.05.  12.00 Uhr

07.06. Neubau - Anbau - Umbau Anzeigenschluss, 03.06.  12.00 Uhr

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seite/n präsentieren?

Wir beraten Sie gern.  
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de



Stellenmarkt

Neue Eisenbahnstr. 1  |  77716 Haslach
www.kopfkino.com

Bewerbung unter: hello@kopfkino.com

Was wartet 
auf dich

Wo darfst
du arbeiten

Büro Organisation 
Ein- und Ausgangsrechnungen buchen

Bei uns im Haslacher Städtle
und/oder im Homeoffice 

BACK
OFFICE

M/W/DKORYPHÄE

Minijob 
oder 
Teilzeit

Ein- und Ausgangsrechnungen buchen

Sasbachwalden

Schutterwald

Meißenheim

Neuried

Friesenh

Ki
Kappel-

Grafenhausen
Mahlberg

Schuttertal

Ettenheim
Ringsheim

Rust

Hohber

tte sbu g

Offenb

Schwanau

Alle Infos unter:
www.zusteller-ortenau.de

Wir suchen Zeitungszusteller ! (m/w/d)

Rheinau

Kehl

Sasbachwalden

Kappel-
rodeck

Lauf

Renchen
Seebach

Bad Peterstal-
Griesbach

NordrachBerghauptenBerghauptenBerghauptenBerghauptenBerghaupten

Gengenbach

Oberharmersbach

Oberwolfach

Ohlsbach

OrtenbergOrtenbergOrtenberg

Lahr

Friesenheim

Kippenheim
Seelbach

Biberach

Steinach

Hofstetten
Mühlenbach

Hornberg

Gutach

Wolfach

Schiltach

Schenkenzell

Zell.a.H.

Hohberg

Durbach
Offenburg

Oppenau

Hausach

Haslach

Fischer-
bach

Bad Rippoldsau-
Schapbach

Zeitungszusteller ! (m/w/d)

  Sicherer Nebenjob für Berufstätige,
Rentner und Hausfrauen

  Zustellung in Wohnortnähe 
bis 6 Uhr morgens (Mo – Sa)

Kommen Sie in unser Team. Wir freuen uns auf Sie !

Kontakt:
Anruf oder WhatsApp unter 01 72 / 74 12 118

16.05. bis 22.05.2024 · www.kinohaslach.de

»GARFIELD – EINE EXTRA PORTION ABENTEUER«
Fr 19:30, Sa/Mi 15:00, So 14:00/19:30, Mo 14:00
»PLANET DER AFFEN: NEW KINGDOM«
Fr 19:30, Sa/Mi 15:00/19:30, So/Mo 14:30/19:30
»THE FALL GUY« Fr/Sa/So/Mo 19:45
»MORGEN IST AUCH NOCH EIN TAG« Sa/Mo/Mi 19:45
»DAS GEHEIMNIS VON LA MANCHA«
Sa/Mi 15:15, So/Mo 14:15
»FURIOSA: A MAD MAX SAGA« Mi 20:00
Vorpremiere präsentiert von KETTERER BIER

Haupt- & Abgasuntersuchung
zum günstigen Festpreis

HASLACH TÜV SÜD:
Do: 8.00 – 12.00 Uhr & 12.30 – 16 Uhr

WOLFACH GTÜ:
Mo- & Fr -Mittag nur nach Terminvereinbarung!

STANDORT HASLACH
Eichenbachstr. 2
Tel. 07832 9147-0

STANDORT WOLFACH
Hausacher Str. 8
Tel. 07834 9179

www.autohausstaiger.de

9,60
€/Set

vom 1166.055. bis 2222.055.2024
Unsere Jubiläumsangebote!

Sennergriller
4erPack
leckermit
kleinenKäsestückchen

Dosenset
4+2
je185g

2,75
€/Pack

275 JahreWinterhalter! Feiern Sie mit uns!

Grillsteak
vomSchweinehals
mariniert

0,99
€/100g

JJuubbiillääuummsskknnaalllleerr!!

Kühltasche gratis

ab einemEinkaufswert von 40
€

Elzach |Kirchzarten | Freiburg |Herbolzheim |Haslach i.K. | Staufen

66 DDoosseenn zzuumm
PPrreeiiss vvoonn 44!!

1,19
€/100g

Rinderschinken
supermager,
perfektzumSpargel

Fleischwurst
geschnitten fürWurstsalat

2,29
€/100g

Fleischsalat
hausgemacht 1,09

€/100g
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Besucherbergwerk 
„Segen Gottes”

Anmeldung bei der Tourist Information 
unter Telefon 07832 706-172

Mittwoch – Sonntag  
ab 11.30 Uhr Führungen

ONLINE-Tickets /nähere Informationen: 
www.besucherbergwerk-segen-gottes.de

Haslach im Kinzigtal 

Hurra Ferien –  

ab ins Bergwerk!

Dorfwiesen 29
77716 Hofstetten
Tel. 07832-4358

info@boegner-ofenbau.de
www.boegner-ofenbau.de

VORANZEIGEWir haben
Betriebsferienvom 3. Juni biseinschl. 18. Juni

Telefon: 07832/2408

Dein Komplettpaket für den
perfekten Rasen!

Angebot!

schmalz-gartengestaltung.de

Wir liefern dir alles, was du
brauchst um deinen Rasen für die
Sommersaison herzurichten.

Erde
Saatgut
Dünger
Bodenaktivator
Kostenlose Bodenanalyse

*Angebot ist gültig bis zum
15.06.2024

Förderverein des

VOLKSBANK IN DER ORTENAU
IBAN DE62 6649 0000 0013 8554 04
SPARKASSE ORTENAU
IBAN DE68 6645 0050 0000 0500 55

WWW.KINDERHOSPIZDIENST-ORTENAU.DE

KINDERN
LACHEN
SCHENKEN DEINESPENDEHILFT!

Ihr lokaler Werbepartner
für Handel, Handwerk und Gewerbe.



Trekking
Sandale

Damen & Herren
ab 59.95 €

Die Kaufhäuser sind geöffnet!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Außerdem dürfen wir auch unsere Dienstleistungen wieder erbringen.
Ihr Partner für Umzüge, Wohnungsauflösungen,

Entsorgungen und Transporte.

GuckRein Gebrauchtmöbelkaufhaus – ein Projekt der Neue Arbeit inklusiv gGmbH
Tel. 07831/968439, Gartenstraße 22, 77756 Hausach

Spenden Sie uns was andere
noch verwenden können!

Unsere
Brezeln

mit Sonne & Wasserkraft gebacken.
Brezeln und Brot kommen aus der heißen Backstube.
Das braucht viel Energie. Energie, die wir in Baden-Württemberg
aus Wind, Wasser und Sonne erzeugen.
Brot von hier mit Energie von hier.

Wir alle machen
Erneuerbare zur Tradition.

www.erneuerbare-zur-tradition-machen.de
07831/965040   
07832/9609956
Mobil: 0172/3437128
Vorlandstr. 8A | 77756 Hausach
malerbetrieb-schmieder@outlook.de

Mineralienhalde Grube Clara
Kirnbacher Straße 3 – 77709 Wolfach

Tel.: 07834 / 867772 – info@mineralienhalde.com
www.mineralienhalde.com

Mineralien-Flohmarkt / Tauschtag Sonntag 19. Mai
Am Sonntag, den 19. Mai ab 10:00 Uhr findet auf dem Gelände der Mineralienhalde Grube Clara 
in Wolfach der erste Mineralien- / Fossilien- Flohmarkt bzw. Tauschtag statt. Jeder kann mit-
machen ! Der Meter kostet nur 5,- €. Aufbau ab 8:00 Uhr. Erlaubt ist alles, was mit Mineralien 
& Fossilien zu tun hat, egal von welcher Fundstelle ! Für Essen & Trinken sorgt das Team der 
Mineralienhalde. Natürlich ist auch die Halde an diesem Tag geöffnet ! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Anbau, Umbau, Dachausbau oder Aufstockung.
Ihre Wohnträume werden von uns schlüsselfertig organisiert.

www.einer-alles-sauber.de

Rufen Sie an:

Die besten Ideen für Hausumbauer!

07834 868747

Zimmermeister
Reinhard Bonath

www.einer-alles-sauber.de/bonath

bonath holzbau komplett gmbh - Schulstraße 2 - 77709 Oberwolfach

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

Achtung! Kaufe Zahngold!
Zahle 60 Euro pro Zahn.Zahle Höchstpreis für
Zinn und versilbertes Besteck. Münzen aller Art,

Pelze und Armbanduhren.Ankauf bar!
Mettbach Telefon 0761 /46468 • Handy 01573 / 4282237

DachbegrünungDachbegrünung  Eternit-Abbruch-Eternit-Abbruch-SanierungSanierung
SchornsteinsanierungSchornsteinsanierung  TTerrerrTTerrTT assensanierungassensanierung

FlachdachabdichtungFlachdachabdichtung  SteildächerSteildächer
FFassadenverkleidungassadenverkleidung  GarGaragendachabdichtungagendachabdichtung

HornisgrindestrHornisgrindestraßeaße 3,3, 7777878711 ReRenchennchen
TTel.:el.: 07843/07843/ 995995 1212 23,23, FFax:ax: 070784843/83/84949 8686 2020

Mobil:Mobil: 01760176 4242 550550 717177
wwwwww.rejsek.de.rejsek.de

Ihre Ansprechpartnerin
für Geschäftsanzeigen und Beilagen

Andrea Haberstroh

0781/504-9216

andrea.haberstroh@reiff.de
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GOTTESDIENSTORDNUNG

VOM 17.05.2024 - 26.05.2024 
Freitag,17.05. 
19.00 Uhr Haslach, Mühlenkapelle 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) – August 
Müller, Carola Zipp u. Pfr. Bosch + Anton 
Müller + Dieter Buchholz + Rolf Papyir-
nik + Georg u. Paula Krafzcyk + Frank 
Daniel u. verst. Angeh. + Ferdinand u. 
Cäcilie Holzer u. Söhne Ferdinand u. 
Werner 
  
Samstag, 18.05. 
Gottesdienste zum Pfingstfest 
16.00 – 
17.00 Uhr Haslach 
Anbetung, Gespräch, Beichtgelegenheit 
(Pfr. Lienhard) 
19.00 Uhr Fischerbach 
Eucharistiefeier zum Pfingstfest (Pfr. 
Klinger); Renovabis-Kollekte – III. Opfer 
für Hermann Bächle + Andrea Merk + 
Pfr. Gottfried Huber  + Wilhelm, Elisabe-
th u. Klara Schnaitter u. verst. Angeh; 
anschl. Gelegenheit, für sich persönlich 
beten zu lassen 
19.00 Uhr Steinach 
Eucharistiefeier zum Pfingstfest  (Pfr. Li-
enhard), musikal. gestaltet vom Kirchen-
chor; Renovabis-Kollekte – Pfr. Gottfried 
Huber + Paul Link + für verst. Eltern u. 
Geschwister; anschl. Gelegenheit, für 
sich persönlich beten zu lassen 
  
Sonntag, 19.05. 
Pfingstsonntag 
in allen Gottesdiensten Renovabis- 
Kollekte 
08.30 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard), musikal. 
gestaltet vom Kirchenchor 
10.15 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier (Pfr. Lienhard) 
10.15 Uhr Hofstetten 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) 
11.30 Uhr Haslach 
Feier der Taufe von Klara Katharina Gut-
mann, Magdalena Kern, Maximilian 
Kern u. Alina Markolf 
13.15 Uhr Steinach 
Rosenkranzgebet in der Schneekapelle 
für den Frieden 
13.30 Uhr Bollenbach 
Rosenkranzgebet um Frieden in den 
Kriegsgebieten weltweit 
14.00 Uhr Fischerbach 
Rosenkranzgebet in der Gedächtniska-
pelle 

19.00 Uhr Haslach 
Feierliche Vesper (Pfr. Klinger) mit der 
Choralschola 
  
Montag, 20.05. 
Pfingstmontag 
08.30 Uhr Steinach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) 
10.15 Uhr Haslach, ev. Kirche 
Ökumen. Gottesdienst (Pfr. Meyer u. Ge-
meinderef. P. Steiner) 
10.15 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) 
10.15 Uhr Welschensteinach 
Eucharistiefeier im Festzelt der DJK (Pfr. 
Lienhard), in diesem Gottesdienst ge-
denken wir besonders Herrn Pfr. Gott-
fried Huber 
13.15 Uhr Steinach 
Rosenkranzgebet in der Schneekapelle 
für den Frieden 
19.00 Uhr Haslach 
Maiandacht, gestaltet von den Mesnern 
 
Dienstag, 21.05. 
Hl. Hermann Josef, Ordenspriester, 
Mystiker; 
Hl. Christophorus Magallanes, Prie-
ster, u. Gefährten in Mexiko 
10.30 Uhr Mühlenbach 
Feier der Goldenen Hochzeit von Geno-
vefa u. August Matt (Pfr. Klinger) 
19.00 Uhr Fischerbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) – Konrad 
Heizmann u. verst. Angeh. 
  
Mittwoch, 22.05. 
Hl. Rita von Cascia, Ordensfrau 
15.00 Uhr Haslach 
Rosenkranzgebet 
  
Donnerstag, 23.05. 
19.00 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) – Seelen-
amt für Anton Meier + 1. Jahrtag Sofie 
Brucker + 1. Jahrtag Luise Neumaier + 
Eltern u. verst. Geschwister der Fam. Bru-
cker +   Karl Neumaier u. Franz Grieß-
baum 
  
Freitag,24.05. 
19.00 Uhr Haslach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) – Seelen-
amt für Peter Harter + alle Verst. d. Fam. 
Huber u. Walter 
19.00 Uhr Hofstetten 
Maiandacht, gestaltet vom Gemeinde-
team 
  

Samstag, 25.05. 
Maria, Mutter der Kirche 
10.30 Uhr Haslach, Klosterk. 
Feier der Goldenen Hochzeit von Rosa u. 
Hermann Fix (Pfr. Klinger) 
19.00 Uhr Schnellingen 
Eucharistiefeier(Pfr. Klinger) „Schnellin-
ger Fest“; Kollekte für den Katholiken-
tag. Die Kommunionkinder dürfen ger-
ne in ihrer Kommunionkleidung (ohne 
Kerze) am Gottesdienst teilnehmen; an-
schl. Kirchenhock 
  
Sonntag, 26.05. 
Dreifaltigkeitssonntag 
in allen Gottesdiensten Kollekte für den 
Katholikentag 
08.30 Uhr Mühlenbach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) 
10.15 Uhr Steinach 
Eucharistiefeier (Pfr. Klinger) 
13.15 Uhr Steinach 
Rosenkranzgebet in der Schneekapelle 
für den Frieden 
13.30 Uhr Bollenbach 
Rosenkranzgebet um Frieden in den 
Kriegsgebieten weltweit 
18.00 Uhr Haslach 
Maiandacht der Kolpingfamilie für Fami-
lien 
    
Eheverkündigung:  
Linda Wangler u. Adrian Fehrenbacher, 
Hofstetten / Zell a. H. 
    
Die Gottesdienstordnung wurde Stand 
14.05.2024 erstellt. 

INFORMATIONEN AUS
DER SEELSORGEEINHEIT

Öffnungszeiten  
im Pfarrbüro 

Aufgrund der Personalsituation 
sind wir momentan zu fol-
genden Öffnungszeiten für Sie 
da: 
Montag:    9 – 12 Uhr 
Dienstag:  10 – 12 Uhr 
Mittwoch:    9 – 12 Uhr 
Donnerstag: 14 – 18 Uhr 
Freitag:    9 – 12 Uhr 
Wir bitten um Verständnis. 

kirchliche NachrichteN

Katholische Seelsorgeeinheit HASLACH
mit den Pfarrgemeinden
Fischerbach, Haslach, Hofstetten, Mühlenbach, Steinach, Welschensteinach
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Pfingsten entgegen gehen 
In den Tagen zwischen Christi Himmel-
fahrt und Pfingsten waren die ersten 
Christen beieinander und beteten viel. 
Und dann erlebten sie Pfingsten als ein 
wunderbares Fest, an dem sie sehr vom 
Heiligen Geist erfüllt wurden. 
  
Von dieser Erfahrung ausgehend gibt es 
in unserer Kirche den Brauch der Pfingst-
novene. Neun Tage lang wird besonders 
um das Kommen des Heiligen Geistes ge-
betet. In unserem Gesangbuch, dem Got-
teslob, findet sich dazu ein Text bei der 
Nummer 929. 
  
Am Vorabend von Pfingsten wollen wir 
dazu einladen, wer das möchte, nach 
den Gottesdiensten auch persönlich für 
sich beten zu lassen. In Steinach werden 
dazu Pfarrer Lienhard und zwei Frauen 
bereit stehen und in Fischerbach lädt 
Pfarrer Klinger dazu ein. 
  
Beten wir in diesen Tagen für uns, für die 
Kirche und die ganze Welt um den Heili-
gen Geist und die Bereitschaft, sich von 
ihm erfüllen und leiten zu lassen. Dazu 
ein Gebet von Luis Gurndin: 
  
Heiliger Geist, 
Du Geist der Wahrheit, erleuchte mich, 
damit ich ein Gespür entwickle 
für das Wesentliche in meinem Leben. 
  
Du Geist der Stärke, bewirke, 
dass mir Boden unter meine Füße wächst. 
  
Du Geist der Freiheit, befreie mich, 
damit ich lerne, dem Frieden 
und der Gerechtigkeit aller zu dienen. 
  
Du Geist des Rates, verlocke mich, 
damit ich das Abenteuer mit Gott wage. 
  
Du Geist der Wissenschaft, lenke mein 
Denken, 
dass ich die Schöpfung und die Ge-
schöpfe 
leidenschaftlich achte. 
  
Du Geist des Gebetes, bete in mir, 
damit Gott sich in mir aussprechen kann. 
  
Du Geist der Liebe Gottes, behüte mich, 
damit ich leben kann in und aus Hoff-
nung 
auf immer. 
  
Mit neuer Begeisterung will ich aufbre-
chen 
und mich einsetzen für das Kommen  
deiner neuen Welt. 
  
Ihnen allen ein geistreiches Zugehen  
auf Pfingsten wünscht mit herzlichen 
Grüßen 

Pfarrer Michael Lienhard 

Hinweis zu Fronleichnam  
für die Eltern der  

Kommunionkinder: 
An Fronleichnam, 30.05.2024, feiern die 
Kinder in den einzelnen Gemeinden 
noch einmal in ihrer Festtagskleidung 
(ohne Kerzen) den Gottesdienst sowie 
die Prozession mit. 
In Haslach, Mühlenbach und Steinach 
um 09:00 Uhr, in Welschensteinach um 
10:00 Uhr. Beginn ist in der Kirche. 
  
In Fischerbach und Hofstetten wird Fron-
leichnam am Sonntag, 02.06.2024, um 
09:30 Uhr gefeiert. Beginn ist in der Kir-
che. 
Die Kinder dürfen ein Körbchen mit Blü-
tenblättern mitbringen, die sie dann 
während der Prozession auf den Weg 
streuen können. 
Da es an Fronleichnam oft sehr heiß ist, 
empfehlen wir, den Kindern eine Trink-
flasche mit ins Körbchen zu legen. 
   

Stellenwechsel  
von Claudia Rieger 

Seit 2019 ist Claudia Rieger bei uns in der 
Seelsorgeeinheit Haslach als Gemeinde-
referentin in vielfältigen Aufgaben tä-

tig. Sie möchte sich nun zum Schuljahres-
ende aus der pastoralen Arbeit in der 
Seelsorgeeinheit Haslach verabschieden 
und im neuen Schuljahr ganz in den Reli-
gionsunterricht wechseln. So heißt es für 
uns, leider Abschied zu nehmen von ihr 
als unserer Gemeindereferentin. Wir 
werden dies tun am Samstag, 6. Juli, um 
19.00 Uhr im Gottesdienst in der Hl. 
Kreuz Kirche in Steinach und beim an-
schließenden Stehempfang. Wir wollen 
ihr dann herzlich danken für ihren wert-
vollen Dienst bei uns. Bitte merken Sie 
sich den Termin schon vor. 
Pfarrer Michael Lienhard 

Einteilung für die Firmgottes-
dienste und Probetermine 

Für die Firmgottesdienste und Proben 
stehen Ort, Zeitpunkt und Einteilung 
nun wie folgt fest: 

1.  Firmgottesdienst am Freitag, 
25.10.2024, 17.00 Uhr in Haslach, 
St.  Arbogast: 

  für alle Firmanden aus Fischerbach, 
Haslach, Hofstetten und Mühlenbach. 

  Eine Probe für den Firmgottesdienst 
findet am Montag, 21. Oktober 2024 
um 18.00 Uhr in der Kirche St. Arbo-
gast statt. 

 
 

Die Römisch-katholische  
Kirchengemeinde Haslach 

 
sucht eine Reinigungskraft für die  

Pfarrkirche  St. Arbogast in Haslach 
 

in geringfügiger Beschäftigung für 3,5 Stunden/ Woche. 
       
             Wir erwarten: 

- Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten 
 

             Wir bieten: 
- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
- Vergütung nach der AVO der Erzdiözese Freiburg 
- Betriebliche Zusatzversorgung 

 
          Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
          Verrechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden Lahr 
          Sabine Maier 
          Gutenbergstr. 37, 77933 Lahr 
          Telefon: 0 78 21/ 90 99 21  
          E-Mail: sabine.maier@vst-lahr.de 
 
          oder an das Pfarrbüro in Haslach. Tel.: 07832/ 91 35-0 
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2.  Firmgottesdienst am Samstag, 
26.10.2024, 10.00 Uhr in Steinach, 
Hl.  Kreuz:

 
  für alle Firmanden aus Steinach und 

Welschensteinach. 
  Eine Probe für diesen Gottesdienst 

findet am Dienstag, 22. Oktober 2024 
um 18.00 Uhr in der Kirche Hl. Kreuz 
statt. 

  
Sollte jemand bei der Probe beruflich 
oder schulisch verhindert sein, soll bitte 
ein Elternteil oder der / die Firmpate*in 
zur Probe kommen. 
  
Bitte lest immer wieder auf unserer 
Homepage www.kath-haslach.de, Link 
Firmung nach oder bleibt auf dem aktu-
ellen Stand durch Instagram 
https://www.instagram.com/pfarrge-
meinde_haslach.i.k/ 
Hinweise werden dort immer zeitnah 
eingestellt. 
  
Petra Steiner, Gemeindereferentin 
Petra.Steiner@kath-haslach.de 

KONTAKTE

Pfarrbüro der Röm. Kath. 
Kirchengemeinde Haslach
Goethestraße 6, 77716 Haslach
Öffnungszeiten:
Montag:   9 – 12 u. 14 – 16 Uhr
Dienstag:   9 – 12 u. 14 – 16 Uhr
Mittwoch:      10 – 12 u. 14 – 16 Uhr
Donnerstag:  9 – 12 u. 14 – 18 Uhr
Freitag:   9 – 12 u. 14 – 16 Uhr
Telefon:   0 78 32 / 91 35-0
Fax:    0 78 32 / 91 35-20
E-Mail:    info@kath-haslach.de
IBAN: DE76 6645 1548 0000 6032 26

SEELSORGETEAM

Michael Lienhard, leitender Pfarrer
Telefon: 0 78 32 / 91 35-0
Klaus Klinger, Kooperator
Telefon: 0 78 32 / 96 94 14
Claudia Rieger, Gemeindereferentin
Telefon: 0 78 32 / 91 35-25
Petra Steiner, Gemeindereferentin
Telefon: 0 78 32 / 91 35-17
Alle Mitarbeiter sind per Mail  
erreichbar unter dem jeweiligen: 
Vorname.Nachname@kath-haslach.de

HAUPTAMTLICHER KIRCHENMUSIKER 
DER KATH. KIRCHENGEMEINDE:

Bernhard Mussler,
Tel. 0 78 32 / 91 57 96
Homepage: www.kath-haslach.de

REDAKTIONSSCHLUSS BÜRGERBLATT: 
im Regelfall dienstags um 12 Uhr

DIE KIRCHENWOCHE
IN DEN PFARREIEN

Pfarrei St. Arbogast,
Haslach

Maiandacht für Familien  
Wir kennen Maria als Mutter von Jesus.  
Die Bibel erzählt von ihr: Maria hat Ja 
gesagt zu Gott, als der Engel ihr sagte, 
dass sie ein Kind bekommen wird. Sie 
und Josef haben sich gefreut, als Jesus in 
einem Stall zur Welt gekommen ist. Sie 
hat sich um das Kind gesorgt und es be-
schützt. Die Bibel erzählt auch, wie Ma-
ria in Panik geraten ist, als sie den 12-jäh-
rigen Jesus auf einmal nicht mehr finden 
konnte auf dem Heimweg von Jerusa-
lem.  
Die Bibel erzählt weiter, dass Maria Jesus 
als Erwachsenen dazu gebracht hat, sein 
erstes Wunder zu tun und wie traurig es 
für Maria war, ihn am Kreuz sterben zu 
sehen. Maria vertraut in allen Lebensla-
gen auf Gott.   
Im Mai blüht alles und ist bunt. Blumen 
und Blüten sind ein Zeichen für Maria. 
Sie wird als Blume besungen. Darum fei-
ern wir im Mai besondere Andachten, 
um Maria zu ehren und an sie zu den-
ken: die Maiandachten.   
Das Thema der Andacht ist: Ge-
schützt unter dem Mantel von Maria. 
Wir treffen uns am Sonntag, den 26.
Mai um 18 Uhr an der katholischen 
Kirche in Haslach. Von dort gehen wir 
bei gutem Wetter los. Um 19 Uhr werden 
wir spätestens zurück sein.  
Haslach Fronleichnam 2024 
Am Donnerstag, den 30. Juni, feiern wir 
in Haslach das Fronleichnamsfest – das 
Hochfest des Leibes und Blutes Christi. 
Wir feiern das Geschenk der Liebe und 
Nähe Gottes und zwar nicht nur in der 
Kirche sondern auch in Form einer feier-
lichen Prozession durch die Straßen. In 
der Stadt werden dazu 2 Altäre aufge-
baut und geziert. Der Prozessionsweg 
führt aus der Kirche über den Kirchplatz 
zum Rathaus. Dort wird der 1. Altar auf-
gebaut sein. Von dort aus geht es die 
Hauptstraße hinunter bis zu „Balu Kunst 
und Mode“, der 2. Station. An Schreib- 
und Spielwarenhaus „Carl Aberle“ vor-
bei, durch die Kirchgasse geht es zurück 
in die Kirche. Hier endet die Prozession 
mit der 3. Station. 
  
Die Anwohner bitten wir herzlich ihre 
Häuser zu schmücken Das Zierreisig wird 
dafür am Mittwoch verteilt. Ebenso bit-
ten wir die Autofahrer, dass Sie am 
Mittwoch Abend und am Donnerstag ihr 
Auto nicht am Prozessionsweg parken, 
damit der Weg entsprechend gestaltet 
werden, und die Prozession feierlich 
durchziehen kann. 

  
Anstatt eines Wegteppichs werden die 
Kommunionkinder wieder Blumen auf 
den Prozessionsweg streuen. Die Blu-
menbilder werden wie letztes Jahr auf 
dem Kirchplatz zu sehen sein. 
  
Wir bitten alle Gemeindemitglieder 
herzlich um Blumenspenden für die 
Gestaltung der Altäre sowie der Blumen-
bilder. Diese können Sie wie gewohnt 
am Mittwoch vor Fronleichnam, den 29. 
Mai, ab 13:00 Uhr im Gemeindehaus St. 
Sebastian abgeben. Ebenso möchten wir 
Sie herzlich einladen, bei der Gestaltung 
der Motivplatten mitzuwirken, sei es 
durch Pflücken von Blumen, Zupfen der 
Blütenblätter oder Legen der Platten. 
Hierzu treffen wir uns ab 14:00 Uhr 
ebenfalls im Foyer des Gemeindehauses 
St. Sebastian. Jede helfende Hand ist 
herzlich willkommen. 
  
Am Donnerstagmorgen werden dann 
die 2 Altäre geschmückt. Dazu treffen 
wir uns um 7:00 Uhr am Rohrbrunnen. 
Auch hier ist jeder willkommen, der hel-
fen möchte. Je mehr fleißige Hände wir 
haben, umso schöner. 
  
Im Voraus für Ihre Mithilfe und Unter-
stützung ein herzliches Vergelt`s Gott! 
  
Das Organisationsteam 

Pfarrei St. Erhard,
Hofstetten

Fronleichnam 2024 in Hofstetten 
Liebe Mitglieder unserer Seelsorgeein-
heit Haslach, 
Am Donnerstag, dem 30.Mai, ist Fron-
leichnam. Traditionsgemäß feiern wir 
dieses Fest in Hofstetten immer am dar-
auffolgenden Sonntag, das heißt in 
diesem Jahr am 2. Juni. 
Eine Abordnung der Musikkapelle wird 
auf dem Weg vom Rathaus zur Kirche St. 
Erhard spielen. Dort feiern wir dann den 
Gottesdienst. Im Anschluss findet die 
Prozession von der Kirche zum Altar am 
Henry Heller Platz statt, der auf direktem 
Weg erreicht wird. Danach führt der 
Weg uns zurück in Richtung Kirche. Die 
Musikkapelle wird uns noch einmal mit 
einem Marsch erfreuen. 
Die Kolpingfamilie Hofstetten bereitet 
schon am Samstag, dem 1.Juni, den 
Blumenteppich für den Altar vor. Blu-
men können bis 18:00 Uhr bei immo-
tec Mickenautsch abgegeben wer-
den. 
Die Kolpingfamilie freut sich sehr 
über Unterstützung beim Legen des 
Altarbildes. Gemeinsam macht die Ar-
beit viel mehr Spaß! Und wenn viele 
Hände am Werk sind, geht alles auch viel 
schneller. 
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Nähere Infos rund um das Schmücken 
des Altars sind erhältlich bei Jakob Krä-
mer in Hofstetten, Tel. 979452. 
Es grüßt herzlich das Gemeindeteam 
Hofstetten 
  

 
Maiandacht in Hofstetten 
Ganz herzlich möchten wir sie zur dies-
jährigen Maiandacht am 24. Juni 2024, 
19.00 Uhr, in Hofstetten einladen. 
Das Gemeindeteam hat die Andacht vor-
bereitet und freut sich über Ihr Kommen. 
  

Pfarrei St. Afra,
Mühlenbach

Fronleichnam 2024 in Mühlenbach 
Für unsere Altarbilder an Fronleichnam 
am 30.05.2024 benötigen wir die Mithil-
fe der  Bevölkerung beim Sammeln von 
Blumen und Blüten.  
Ebenfalls freuen wir uns über Hilfe beim 
Legen der Bilder und Zupfen der  Blüten. 
Wir freuen uns über jede Blume, über  
jede helfende Hand. 
  
Die Frauengemeinschaft und  
das Gemeindeteam Mühlenbach  
 
 

Ev. Kirchen-
gemeinde
HaslacH

  
Video-Andachten + Videos 
finden Sie unter www.ev-kirche-haslach.
de. Klicken Sie einfach auf Video An-
dachten und Videos. 
  
Termine:  
Samstag, den 18. Mai 2024 
14.00 Uhr  Repair Cafe im Gemeinde-
haus 

Pfingstsonntag, den 19. Mai 2024 
10.30 Uhr Familiengottesdienst zu 
Pfingsten mit Taufen, Tauferinnerung 
und Pfingstfeuerchen mit Pfr. Christian 
Meyer, Diakonin Mareike Gebert, Musik: 
Christiane Bergsträsser 

Marienandacht in Mühlenbach 

 

 

 

Am Freitag, 24.05.2024 lädt der 
Familiengottesdienstkreis Mühlenbach um 19 Uhr 
zu einer Marienandacht in die Marien-Grotte im 

Vorbäch, Mühlenbach herzlich ein. 
Im Anschluss bietet die Frauengemeinschaft einen Umtrunk an. 

Bei Regen findet die Andacht in der Muttergottes-Kapelle in der St. Afra 
Kirche in Mühlenbach statt. 
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Pfingstmontag, den 20. Mai 2024 
10.15 Uhr ökumenischer Gottesdienst 
mit Pfr. Christian Meyer, Petra Steiner, 
Musik: Friedhelm Bals, Sandra Hansen  
vom Sozialdienst Caritas Kinzigtal er-
zählt von ihrer Arbeit für Menschen in 
Not hier bei uns 

Dienstag, den 21. Mai 2024 
17.00 Uhr  Rheuma Liga im Kirchsaal 
19.30 Uhr Kirchenchorprobe 

Mittwoch, den 22. Mai 2024 
20.00 Uhr  Hausbibelkreis (Ort auf An-
frage) 

Donnerstag, den 23. Mai 2024 
18.00 Uhr  Bibelstunde mit Harald Wei-
ßer vom Ev. Gemeinschaftsverband im 
Gemeindehaus 

Sonntag, den 26. Mai 2024 
10.10 Uhr  Gottesdienst mit Prädikant 
Eberhard Müller, Musik: Mira Schwings-
handel 
   
Familiengottesdienste (jeweils um 
10:30 Uhr) 
Wir laden ab sofort jeden Monat ein zu 
einem Familien-Gottesdienst für alle Ge-
nerationen 
am: 30.06., 14.07., 08.09., 06.10., 03.11., 
08. und 24.12.2024 
  
Taufen sind an folgenden Terminen 
möglich 
Unsere Gemeinde feiert jeden Monat ei-
nen Gottesdienst um 10:30 Uhr beson-
ders für Kinder und Familien. In diesen 
Gottesdiensten bieten wir auch Taufen 
an:  
30.06. (Tauffest am Klosterbach), 14.07., 
11.08. (10.10 Uhr), 08.09., 20.10. (10.10 
Uhr), 3.11. (Reformationsfest ), 
08.12.2024 (10.10 Uhr). Andere Tauf-Ter-
mine können als Ausnahme möglich 
sein. Auch Bachtaufen im Anschluss an 
die Sonntagsgottesdienste. Sprechen Sie 
uns einfach an und wir finden eine Lö-
sung.   
  
Frau Bohl ist persönlich im Pfarrbüro er-
reichbar am Montag und Donnerstag 
von 10-12.00 Uhr. Außerhalb der Sprech-
zeit sind wir telefonisch erreichbar unter 
Telefon 07832/979590 (Anrufbeantwor-
ter) oder E-Mail: haslach@kbz.ekiba.de. 
  
Sonstiges 
Ausstellung historischer Bilder und 
Texte 
Wer hat interessante historische Bilder, 
Texte oder Erinnerungen aus den letzten 
70 Jahren? Martin Hartmann sichtet be-
sondere Bilder und Texte unserer Kirche 
aus den letzten sieben Jahrzehnten. Er 
macht daraus eine Ausstellung zum Jubi-
läumstag, 1. Dezember 2024. Wer inte-
ressante Materialien hat, am besten di-
rekt bei ihm melden: Telefon: 

07832-5618; 
E-Mail: [hartmannmartin@gmx.de]hart-
mannmartin@gmx.de - oder im Pfarrbü-
ro . 
--> Gerne dazu einmal das Bild der alten 
Postkarte. 
  

Postkarten-Aktion aus dem Urlaub 
Schicken Sie eine Postkarte mit dem Bild 
einer Kirche irgendwo aus Deutschland 
an unsere Adresse: Evangelische Stadt-
kirche Haslach, Mühlenstraße 6, 77716 
Haslach im Kinzigtal. Kleben Sie unsere 
(oder auch eine andere) Briefmarke auf 
diese Postkarte. Schreiben Sie: Herzliche 
Grüße an die Evangelische Kirche Has-
lach aus XY. 

Wir suchen eine 1-2 Zimmer-Woh-
nung für eine Mitarbeiterin mit Kind 
Wir suchen für eine Mitarbeiterin un-
serer Gemeinde und ihre kleine Tochter 
eine bezahlbare Wohnung (maximal 
600,00 EUR warm). Eine 1-2 Zimmer 
Wohnung, um die 50 Quadratmeter, in 
der Raumschaft Haslach. 

Steine zu verschenken 
Aus unseren Beständen haben wir 24 
Stück Pflastersteine zu verschenken   
Länge über alles: 240 mm, Breite: 120 
mm, Höhe: 46 mm 
Maße: XY. Abholung und Sichtung sind 
möglich zu den Öffnungszeiten des 
Pfarrbüros. 

Wir laden alle ein zu den Gottesdiensten unserer Konfirmation
Gruppe 1: Abendmahl zur Konfirmation am Samstag, 1. Juni 2024, 18 Uhr

Gottesdienst zur Segnung am Sonntag, 2. Juni 2024, 10:30 Uhr

Gruppe 2: Abendmahl zur Konfirmation am Samstag, 8. Juni 2024, 18 Uhr
Gottesdienst zur Segnung am Sonntag, 9. Juni 2024, 10:30 Uhr

KONFIRMATION
1. und 2. Juni 2024 | 8. und 9. Juni 2024

Leonie
Bäder

Valeria
Brokop

Joel
Erlewein

Julian
Erlewein

Naila
Fischer

Jana
Gomer

Dylan
Hämmerle

Julia
Huber

Jonas
Imhof

Samuel
Konings

Jarne Messmer Lia
Mittner

Marlene
Moser

Jasira
Schwendemann

Sean
Schwendemann

Tijana
Schwendemann

Mia
Selbach

Avi
Spreckelsen

Elias
Stumpf

Evangelische Kirchengemeinde
Haslach im Kinzigtal
mit Bollenbach, Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach,  
Steinach und Welschensteinach
www.ev-kirche-haslach.de und www.fehrenbacherhof.org
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach
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Oder Sie sprechen auf den Anrufbeant-
worter und wir rufen Sie zurück. 
Wir freuen uns über eine kleine Spende 
für unsere Lautsprecheranlage zum 70. 
Kirchenjubiläum. 

KONTAKTE

Evangelisches Pfarrbüro, 
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach, 
Tel: 07832/97959-0, Fax: -591, 
E-Mail: haslach@kbz.ekiba.de, 
www.ev-kirche-haslach.de und 
www.fehrenbacherhof.org 
Bitte nutzen Sie Anrufbeantworter, 
Briefkasten oder E-Mail. 
Pfarrer: Christian Meyer, 
E-Mail: christian.meyer@kbz.ekiba.de 

BANKVERBINDUNG/SPENDEN

Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG
IBAN: DE85 6649 2700 0088 4285 01

Neuapostolische
Kirche

Gottesdienste in Wolfach 
Kreuzbergstraße 1 
  
Sonntag, den 19. Mai (Pfingsten) 
10:00 Uhr Festgottesdienst durch Stam-
mapostel Jean-Luc Schneider (Übertra-
gung aus Luzern) 
  
Mittwoch, den 22. Mai  
20:00 Uhr Gottesdienst in Schramberg 
  
Weitere Informationen erhalten Sie im 
Internet: 
www.nak-wolfach.de 
w w w. n a k - d o r n h a n - v i l l i n g e n -
schwenningen.de 
www.nak-sued.de 
 

Jehovas Zeugen
Versammlung Haslach

Samstag, 18. Mai 2024 
18.00 Uhr:  Biblischer Vortrag 
Thema: „Wie kann ich starke und dauer-
hafte Freundschaften aufbauen?“ 

18.40 Uhr:  Wachtturm-Bibelstudium 
Thema: „Wie kannst du nach der Taufe 
Jesus „ständig folgen“?“– Lukas 9:23 
    
Mittwoch, 22. Mai 2024 
19.00 Uhr:  Unser Leben und Dienst als 
Christ 
Besprechung biblischer Themen und 
fortlaufender Kurs im Vermitteln der bi-
blischen Botschaft. 
20.05 Uhr:  Studium der Apostelge-
schichte „Legt gründlich Zeugnis ab für 
Gottes Königreich“ 
Thema: Kapitel 10 Abs. 1-4 „Das Wort Je-
hovas breitet sich aus“ 
    
Jeder ist herzlich eingeladen unsere Zu-
sammenkünfte im Königreichssaal, Bar-
barastrasse 22, 77756 Hausach zu besu-
chen, und sich gerne mit der Bibel und 
die darin enthaltene Botschaft an alle 
Menschen, näher vertraut zu machen. Es 
besteht auch die Möglichkeit per Video-
konferenz Zoom daran teilzunehmen. 
Weitere Infos finden Sie hier. 
  
Jehovas Zeugen in Haslach: 
Tel. 07832 – 9998995 
Mail jz-haslach@gmx.de 
Internet www.jw.org 

In der Lebenshilfe und im
Club 82 haben sich Eltern
von Kindern mit einer Be-
hinderung oder Entwick-
lungsverzögerung zusam-
mengeschlossen, um sich
auszutauschen und gegen-
seitig von ihren Erfahrun-
gen zu profitieren. In regel-
mäßigen Abständen finden
Stammtische und Familien-
Nachmittage statt.Mühlenbacher Str. 16 · 77716 Haslach · www.Lhke.de

Wenn manches

ANDERSANDERS
kommt…kommt…



Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg im Breisgau
Mathildenstr. 3 | 79106 Freiburg

Tel. 0761 / 275242 | info@helfen-hilft.de

www.helfen-hilft.dewww.helfen-hilft.de

Für die Eltern krebskranker Kinder bauen wir ein neues
Elternhaus!

www.facebook.com/HelfenHilftFreiburg/ www.instagram.com/helfenhilft/

Der Förderverein hat sich das Ziel gesetzt,
alles erdenklich Mögliche zu tun, um
krebskranken Kindern und ihren Familien
zu helfen. Es ist ein Zusammenspiel vieler
Komponenten, die die Heilungschancen
eines jeden einzelnen Kindes ausmachen.
So muss die Forschung vorangetrieben,
die medizinische und personelle Versor-
gung verbessert werden, vor allem aber
müssen Familien, die um das Leben ihres
Kindes bangen müssen, aufgefangen und
betreut werden. Alle Spenden fließen seit
der Vereinsgründung vor 40 Jahren in das
Elternhaus des Fördervereins sowie die
zahlreichen Vereinsprojekte.
Ein besonders gutes Beispiel ist die
Übernahme der Kosten für den MRT-
Tomographen in der Freiburger Uni-
Kinderklinik. Das Gerät kommt allen
Kindern, die in Freiburg behandelt wer-
den zugute. Der Marktwert des Gerätes
beträgt ca. 1,3 Mio Euro. Prof. Wenz,
ärztlicher Direktor der Uniklinik, be-
tonte die Wichtigkeit der strahlenfreien
Untersuchung vor allem bei Kindern.
Dem Förderverein sei es zu verdanken,
dass dies nun weiterhin in der Kinderkli-
nik in Freiburg möglich sei.

In Freiburg entsteht in unmittelbarer Nähe
zur neuen Uni-Kinderklinik das neue Eltern-
haus des Fördervereins. Seit über 40 Jahren
unterstützt der Verein Familien mit krebs-
kranken Kindern. Die Eltern der zum Teil
schwerstkranken kleinen Patienten kommen
vorwiegend aus der Region. Für optimale
Pflege und Versorgung sind kurze Wege un-
verzichtbar. Eine bundesweite Umfrage unter
Elternhäusern hat gezeigt,
dass Eltern bis zu zehnmal
zwischen der Kinderkli-
nik und dem Elternhaus
pendeln. Die regelmäßige
Nutzung des Elternhauses
– und vor allem auch die
vielen Angebote für Eltern
und Geschwisterkinder –
erfolgt jedoch nur, wenn
die Unterkunft nicht wei-
ter als max. 500 Meter
vom Klinikum entfernt
ist. Durch den Neubau der
Uni-Kinderklinik wurde da-
her auch der Neubau des
Elternhauses nötig.

Pro Jahr verzeichnet der Förderverein derzeit
mehr als 19.000 Übernachtungen – insge-
samt bisher fast 350.000 Übernachtungen.

Das neue Elternhaus mit 45 Zimmern und
Appartements wird ausschließlich aus priva-
ten Spenden finanziert. Insgesamt investiert
der Förderverein ca 14 Mio Euro.

Förderverein für krebskranke Kinder e.V.
Freiburg baut neues Elternhaus

Bitte helfen Sie uns dabei – mit Ihrer Spende!

Eine Riesenaufgabe ist und bleibt das Elternhaus

40 Jahre40 Jahre
FördervereinFörderverein

Diese Anzeige wird nicht durch Spendenmittel finanziert, sondern erscheint durch freundliche Unterstützung des Verlages.

• Sparkasse Freiburg – Nördl. Breisgau | DE94 6805 0101 0002 3004 54 | FRSPDE66XXX
• Volksbank Freiburg | DE57 6809 0000 0002 8603 09 | GENODE61FR1



Ihre digitale Heimatzeitung
Mehr wissen als andere

Fo
to

s:
n.

ko
.s

tu
di

os
/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Nur
6,95€ mtl.*

für Abonnenten der
gedruckten Ausgabe

Nur
31,90€ mtl.

für Neu-Abonnenten
der digitalen Ausgabe

DM
-A

A

0781/504 -5555

leserservice@reiff.de

mittelbadische.de/e-paper

Jetzt bestellen!

Datum /Unterschrift

Preise: Stand 1.1.2024. Änderungen vorbehalten.

Ja, ich beziehe bereits die gedruckte Ausgabe und möchte zusätzlich die digitale Ausgabe für derzeit 6,95€ monatlich* lesen.
*Preis nur in Verbindung mit dem Bezug der täglichen gedruckten Ausgabe der Mittelbadischen Presse.

Ja, ich möchte die digitale Ausgabe der Mittelbadischen Presse mit Zugriff auf alle 5 Lokalausgaben für 31,90€ monatlich lesen.

der digitalen Ausgabe

Die berichtet aus aller Welt, der Region und natürlich aus Ihrem Heimatort.
Sie erfahren täglich das Wichtigste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport.

Reiff Verlag GmbH & Co. KG
Mittelbadische Presse
Leserservice
Marlener Straße 9
77656 Offenburg

Vorname / Name

PLZ / Ort

Straße / Nr.

E-Mail Telefon

SEPA-Lastschriftmandat / Meine Bankverbindung:

IBAN
D E

Ihre Bankleitzahl Ihre Konto-Nr.

Ja, ich bin damit einverstanden, künftig
aktuelle Informationen sowie Abo-Angebote
der Reiff Verlag GmbH & Co. KG auch per
E-Mail oder per Telefon zu erhalten.
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit per E-Mail
(leserservice@reiff.de) oder telefonisch (07 81 / 504 - 55 55)
widerrufen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte für
Marketingzwecke erfolgt nicht. Unsere Datenschutzerklärung
finden Sie unter mittelbadische.de/datenschutz.


